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7

die leibniz Universität ist hinsichtlich der aufarbeitung ihrer Ns-vergangenheit si-
cherlich keine vorreiterin, ganz im Gegenteil. viele hochschulen haben sich vielmehr
bereits früher mit dem dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte in vielfältiger Weise aus-
einandergesetzt. daher ist dem vorherigen Präsidium zu danken, dass es die aufarbei-
tung der rolle unserer Universität bzw. ihrer vorgängerinstitution in der zeit des Na-
tionalsozialismus endlich angegangen ist. der dank gilt aber vor allem auch der im Jahr
2011 vom senat eingesetzten arbeitsgruppe, namentlich dem sprecher des senats, dem
chemiker Prof. dr. holger Butenschön, den historikern Prof. dr. michele Barricelli
und dr. michael Jung, dem verfassungshistoriker Prof. dr. Jörg-detlef Kühne, dem
Politologen Prof. dr. Joachim Perels sowie dem leiter des Universitätsarchivs, herrn
archivrat lars Nebelung. anfangs gehörte auch der historiker christian-alexander
Wäldner, der mit seiner masterarbeit „die technische hochschule hannover und der
entzug akademischer titel in der Ns-zeit“ den initialakt für die aufarbeitung gesetzt
hatte, dieser arbeitsgruppe an, die in akribischer Weise literatur und archive sichte-
te und mit großer wissenschaftlicher expertise die nun in dieser Publikation nieder-
gelegten Befunde erhob. Gegenstand der recherche waren zunächst die Beeinträchti-
gungen in der zeit von 1933 bis 1945 an der damaligen technischen hochschule han-
nover. die Namen der von Beeinträchtigungen betroffenen hochschulmitglieder wur-
den im rahmen einer bewegenden Gedenkfeier am 20. November 2013 öffentlich ver-
lesen. mit der am 18. November 2015 eingeweihten Namenswand im lichthof sind
die opfer der Ns-zeit nun dauerhaft für die Öffentlichkeit und alle mitglieder und
angehörigen der Universität sichtbar an zentraler stelle unserer Universität aufgeführt.
die arbeitsgruppe ist indes nicht bei der aufarbeitung der Ns-bedingten Beeinträch-
tigungen stehen geblieben, sondern hat auch die entsprechenden Begünstigungen in
dieser zeit an der technischen hochschule hannover untersucht. 

die leibniz Universität hannover ist mit den Befunden sehr verantwortungsvoll um-
gegangen. der international anerkannte Ns-Forscher, der historiker Prof. dr. Wolf-
gang Benz, und der ehemalige innenminister des landes schleswig-holstein und ers-
te Bundesbeauftragte für den datenschutz, der Jurist Prof. dr. hans Peter Bull, denen
das Präsidium der leibniz Universität hannover die Befunde der arbeitsgruppe zur
Begutachtung vorgelegt hatte, haben der arbeit der Kommission nicht nur ihren res-
pekt gezollt, sondern vor allem die erforderliche wissenschaftliche dignität beschei-
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nigt. die arbeitsgruppe habe es sich nicht leicht gemacht, sie habe in keinem Fall die
Position moralisierender Überlegenheit Nachgeborener eingenommen und sie habe
sich nicht dazu verleiten lassen, naheliegende schlüsse aus scheinbar offenkundiger evi-
denz eines Falles zu ziehen. sämtliche Nennungen von Begünstigungen seien durch bio-
graphische bzw. Karrieredaten belegt und mit Quellen und literaturangaben doku-
mentiert. der verzicht auf emotionalität, auf anklägerisches Pathos und auf morali-
sierendes verdikt gegenüber der lebenswirklichkeit von Wissenschaftlern und im Wis-
senschaftsbetrieb im dritten reich administrativ tätigen, der verzicht auf die Kom-
mentierung des Karrierestrebens, der dazu erbrachten anpassungsleistungen an Ns-
ideologie und Ns-herrschaft und des entgegenkommens der hochschule an die er-
wartungen von Partei und staat im vorauseilenden Gehorsam, der allen deutschen Uni-
versitäten und hochschulen eigen war, charakterisiere den Bericht der arbeitsgruppe.
insgesamt sei festzustellen, dass die arbeitsgruppe ihr selbstgesetztes ziel erreicht ha-
be, eine differenzierte, individuell gerechte Bewertung der verhaltensweisen von hoch-
schulangehörigen und Geehrten während der Ns-herrschaft zu erarbeiten. zwar wür-
den schwere vorwürfe gegen die Ns-Begünstigten zum ausdruck gebracht. der ge-
botene respekt vor der menschenwürde der Betroffenen sei gleichwohl gewahrt. die
Formulierungen seien unter dem aspekt des postmortalen Persönlichkeitsschutzes
nicht zu beanstanden. auch andere rechtliche Bedenken gegen die veröffentlichung
des Berichts der arbeitsgruppe bestünden nicht.

als anstrengung der selbstvergewisserung ist die Publikation des Berichts der arbeits-
gruppe zwangsläufig und unumgänglich, soll sie doch – die arbeitsgruppe zitierend –
„bleibende mahnung wie Warnung vor politischer verirrung und sach- wie fachfrem-
den hochschulentscheidungen sein und damit zur Wahrung universitärer standards
wie wissenschaftlicher Bildung im weitesten sinne beitragen“. Nicht nur mit dieser Pu-
blikation, sondern mit dem beschriebenen handeln bekennt sich die leibniz Univer-
sität hannover in Übereinstimmung mit den moralischen und ethischen zielsetzun-
gen ihres leitbildes sowie ihrer stellung im demokratischen verfassungs- und rechts-
staat dazu, das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte in den Jahren der nationalsozialis-
tischen Gewaltherrschaft möglichst umfassend aufzuklären – auch in tiefem Bedau-
ern darüber, dass für die unmittelbar Betroffenen inzwischen jede maßnahme der re-
habilitierung zu spät kommt, aber in der hoffnung, dass ihrem bleibenden persönli-
chen ansehen in den augen der hochschulöffentlichkeit wie allgemein der Nachwelt
Genugtuung verschafft werden kann. 

mit der vorliegenden veröffentlichung ist indes das Bekenntnis der leibniz Universi-
tät zur umfassenden aufarbeitung ihres dunkelsten Kapitels noch keinesfalls erfüllt.
vielmehr ist auch der zeitraum nach der Beendigung der Ns-Gewaltherrschaft zu be-
trachten, haben doch vormalige vertreter der Ns-ideologie in der Nachkriegszeit an
den vorläuferinstitutionen der heutigen leibniz Universität hannover gewirkt. das
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augenmerk ist dabei nicht nur auf die technische hochschule hannover zu richten,
sondern auch auf die hochschule für Gartenbau und landeskultur sowie die Pädago-
gische hochschule, die 1952 bzw. 1978 in die technische hochschule bzw. techni-
sche Universität hannover eingegliedert wurden. Beide hochschulen waren zwar
Neugründungen nach dem Krieg, was aber nicht ausschließt, dass dort nicht auch vor-
malige vertreter der Ns-ideologie eine Beschäftigung fanden bzw. dort gewirkt haben
können. das Potenzial für weitere Forschung, selbstkritische Betrachtung und aufar-
beitung unserer gesamten vergangenheit ist gegeben, und der Weg dazu ist nicht zu-
letzt durch diese wegweisende Publikation geebnet. die leibniz Universität wird die-
sen Weg konsequent weiter beschreiten.

Prof. Dr. Volker Epping
hannover, im Juli 2016

Geleit Wort Geleit Wort



die vorliegende Publikation enthält die redaktionell bearbeiteten Berichte, welche die
vom senat der Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover eingesetzte arbeits-
gruppe „verleihung und entzug von titeln während der Ns-zeit“ seit ende 2011 in
über 40 sitzungen samt etlicher archiv- und literaturrecherchen erarbeitet hat. Klei-
nere stilistische inkonsistenzen sind auf unterschiedliche autoren und den zeitlichen
ablauf zurückzuführen. die arbeitsgruppe war darauf bedacht, dass nur durch Quel-
len belegte vorgänge berücksichtigt wurden. Besonders zu betonen ist, dass in die Un-
tersuchung sämtliche hochschulischen statusgruppen, also Professoren, wissenschaft-
liche mitarbeiter, technisches und verwaltungspersonal sowie studierende, einbezo-
gen wurden.
der erste teil behandelt als Ns-Unrecht in verantwortung dieser hochschule erfolg-
te Beeinträchtigungen. dieses Wort klingt in vielen einzelfällen unangemessen harm-
los. es umfasst jedoch eine sehr weite Bandbreite von Unrechtsmaßnahmen, die von
Nichtzulassungen zum studium über entlassungen aus dem dienst, aberkennungen
von titeln bis zum tod des studenten Klaus Fröhlich im Konzentrationslager reichen.
die ergebnisse des ersten teils waren anlass für eine Gedenkfeier der Gottfried Wil-
helm leibniz Universität hannover am Buß- und Bettag des Jahres 2013. mittlerwei-
le ist an exponierter stelle im lichthof des hauptgebäudes der Universität ein ort des
Gedenkens geschaffen worden, an dem die Namen der Betroffenen aufgeführt sind.
darüber hinaus wurden, stellvertretend für alle Betroffenen, drei hörsäle der Univer-
sität nach Walter dux, Klaus Fröhlich und hugo Kulka benannt.
der zweite, mit größerem aufwand recherchierte teil behandelt Begünstigungen un-
terschiedlichster art und hatte weitgehend Neuland zu betreten. hier geht es um
ungerechtfertigte Berufungen, ernennungen sowie insbesondere Ns-privilegierte eh-
rungen. als eine Konsequenz dieses teils der aufarbeitung wurde an der Bilderga-
lerie der rektoren und Präsidenten im lichthof des hauptgebäudes dieser Univer-
sität ein hinweisschild angebracht, mit dem sich die Gottfried Wilhelm leibniz Uni-
versität namentlich von denjenigen unter ihnen distanziert, denen Ns-Unrecht vor-
zuwerfen ist.
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ich danke allen mitgliedern der arbeitsgruppe des senates für ihre engagierte, kon-
struktive und ausdauernde mitarbeit. ich danke auch herrn Prof. dr.-ing. e. Barke,
dem ehemaligen Präsidenten der Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover,
sowie seinem Nachfolger im amt, herrn Prof. dr. v. epping, für die jederzeit verläss-
liche Unterstützung unserer arbeit.

Prof. Dr. Holger Butenschön
hannover, im Juli 2016

GELEITWORT
des Senatssprechers und Vorsitzenden der Arbeitsgruppe
des Senates der Leibniz Universität Hannover

Geleit Wort



der hochschulrat der Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover hat von an-
beginn die initiative von Präsidium und senat zur wissenschaftlich fundierten doku-
mentation nationalsozialistischer Unrechtsmaßnahmen an der vormaligen technischen
hochschule hannover im zeitraum von 1933 bis 1945 begrüßt und unterstützt. er
hat sich regelmäßig über den stand der arbeiten und die aus den gewonnenen erkennt-
nissen zu ziehenden Konsequenzen informiert und den Gedankenaustausch mit dem
Präsidium und den sprechern der arbeitsgruppe gesucht. es ist wichtig, dass eine in-
stitution, die in diesem Jahr 185 Jahre alt geworden ist, sich und ihrer Umwelt über
die ethisch-moralisch kritischste Phase ihrer Geschichte fundiert rechenschaft ablegt,
so weit wie möglich transparenz herstellt und für ihre mitglieder, für ihre Umgebung
und für kommende Generationen lehren und lernen ermöglicht.

viele deutsche Universitäten, wissenschaftliche vereinigungen und Forschungseinrich-
tungen sind mit solchen Bestandsaufnahmen vorausgeeilt, für einige steht die aufar-
beitung auch noch aus. die leibniz Universität hannover hat sich dieser schwierigen
thematik zwar nicht besonders früh angenommen. der nun vorliegende ergebnisband
ist allerdings umso bemerkenswerter. das liegt an der hochkompetenten interdiszip-
linären zusammensetzung und engagierten arbeit des teams ebenso wie an der guten
Unterstützung innerhalb und außerhalb der Universität. Besonders hervorzuheben ist,
dass neben Beeinträchtigungen und schädigungen von hochschulmitgliedern auch die
in solchen vorhaben seltener recherchierten, aber ebenfalls dokumentationsbedürfti-
gen Begünstigungen aufgearbeitet werden. 

die lektüre des sachlich verfassten Berichts stimmt nachdenklich, ist über weite stre-
cken erschütternd und aufrüttelnd zugleich. Gleichsam mikroskopisch und exempla-
risch entfaltet sich das erschreckende Bild der ideologischen transformation einer be-
deutenden wissenschaftlichen einrichtung als Pars pro toto der gesamten Gesell-
schaft. Forschung und lehre müssen stätten der persönlichen und geistigen Freiheit,
der vielfalt und der toleranz sein. Nur so wird Wahrheitsfindung gefördert, kann Neu-
es entstehen und Nutzen für die menschheit gestiftet werden. Gleichschaltung, Kon-
formismus, repression, verfolgung von andersdenkenden und von der Norm abwei-
chenden verletzen und vernichten menschenwürde, menschenrechte und menschen-
leben; zudem ersticken sie wissenschaftliche lebendigkeit und Fortschritt.
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zusätzlich zu der wichtigen historischen aufklärung regt der Band an, aufmerksam zu
sein und darüber zu reflektieren, wo und wie heute oder in zukunft sich in unseren
Universitäten und deren Umfeld einstellungen oder gar strukturen entwickeln könn-
ten, die falschem Konformismus, ausgrenzung oder diskriminierung von abweichen-
den Personen und ideen vorschub leisten und damit menschenwürde sowie Freiheit,
Qualität und erfolg von Forschung und lehre beeinträchtigen könnten. Freiheit in der
Gesellschaft, besonders auch in Wissenschaft und Forschung, ist ein wertvolles, schutz-
bedürftiges Gut, dessen Gefährdung möglichst frühzeitig zu erkennen und zu bekämp-
fen entscheidend für die zukunftsfähigkeit einer offenen Gesellschaft ist. Wenn dies
eine nachhaltige lehre aus dem vorgelegten Band wäre, dann hat sich diese schwieri-
ge aufarbeitung, für die allen Beteiligten aufrichtig zu danken ist, in mehrfacher hin-
sicht gelohnt.

Prof. Dr. Dr. h. c. Arnold Picot
münchen, im Juli 2016

GELEITWORT
des Vorsitzenden des Hochschulrates der 
Leibniz Universität Hannover 



endlich wurde 2011 auch das Präsidium aufmerksam, als christian-alexander Wäld-
ner seine masterarbeit zum thema „die technische hochschule hannover und der
entzug akademischer titel in der Ns-zeit“ vorlegte. Kurz danach, am 16.11.2011, rich-
tete der senat eine entsprechende arbeitsgruppe ein. ihre mitglieder haben sich in zahl-
reichen sitzungen höchst intensiv mit der thematik befasst. als abschluss ihrer Un-
tersuchungen zu Beeinträchtigungen hat die Universität am 20.11.2013 mit einer sehr
bewegenden Gedenkveranstaltung an die opfer erinnert. angehörige der opfer ha-
ben teilweise lange reisen auf sich genommen, um daran teilzunehmen. dies hat mich
sehr beeindruckt, ebenso die Freundlichkeit, mit der sie unsere einladung angenom-
men haben. vor dem hintergrund der Geschichte war das nicht selbstverständlich. 

am ende ihrer tätigkeit legt die arbeitsgruppe nun ihren abschlussbericht vor, der
sich in einem zweiten durch das Präsidium beauftragten Berichtsteil auch mit der Un-
tersuchung und Bewertung der vielen Fälle ungerechtfertigter Begünstigungen in der
nationalsozialistisch geprägten technischen hochschule hannover befasst. Wegen des
erheblichen zeitlichen abstands, aber auch wegen der schwierigkeit, die teilweise sehr
komplexen Fälle sorgfältig zu analysieren, sowie aufgrund der sehr begrenzten Quel-
lensituation war die aufgabe für beide Berichtsteile außerordentlich schwierig und er-
forderte einen hohen persönlichen einsatz. den mitgliedern der arbeitsgruppe gilt
deshalb mein ganz persönlicher von herzen kommender dank. 

Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
hannover, im Juli 2016
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Geleit Wort

das ende des zweiten Weltkrieges liegt mehr als 70 Jahre zurück. vier Generationen
sind seitdem geboren worden: menschen, die keine unmittelbare erinnerung an die
nationalsozialistische herrschaft besitzen. Gerade deshalb erscheint es mir notwendig,
an diejenigen zu erinnern, denen damals von dieser hochschule Unrecht zugefügt wur-
de. das Unrecht ist nicht wiedergutzumachen. es ist aber wichtig, daran zu erinnern.
es ist wichtig, Unrecht als Unrecht zu benennen. 

hochschulen sind orte geistiger Freiheit. die von 1933 bis 1945 an der technischen
hochschule hannover vollzogenen Beeinträchtigungen und Begünstigungen bezüg-
lich akademischer stellungen, Grade und ehren, die auf ideologisch motivierter dis-
kriminierung beruhten, waren Unrechtsakte. sie stehen und standen bereits bei ihrer
entstehung in klarem Widerspruch zu den schon damals bekannten Grundsätzen der
rechtsstaatlichkeit und missachteten hochschulspezifisch insbesondere die Wissen-
schaftsfreiheit.

es war zwingend notwendig, dass die Gottfried Wilhelm leibniz Universität hanno-
ver dieses dunkelste Kapitel ihrer Geschichte möglichst umfassend aufklärt – auch in
tiefem Bedauern darüber, dass für die unmittelbar Betroffenen inzwischen jede maß-
nahme der rehabilitierung zu spät kommt. es sind allerdings viele Jahre vergangen, und
es bedurfte des vorbilds anderer hochschulen, bis sich die Universität entschlossen hat,
das Notwendige zu tun. die Untersuchungen begannen mit einer reihe thematisch
einschlägiger Forschungsarbeiten. zu nennen sind hier insbesondere die dissertation
von anette schröder „vom Nationalismus zum Nationalsozialismus. die studenten der
technischen hochschule hannover von 1925 bis 1938“, die 2003 erschien, und die
dissertation von Frauke steffens „,innerlich gesund an der schwelle einer neuen zeit‘.
die technische hochschule hannover 1945–1956“, erschienen 2011. vielleicht ist es
charakteristisch für die schwierigkeit der materie, aber auch für den Umgang mit ihr,
dass die analyse der zeit dazwischen mit der dissertation von michael Jung „,voll Be-
geisterung schlagen unsere herzen zum Führer‘. die technische hochschule hanno-
ver und ihre Professoren im Nationalsozialismus“ erst 2013 am historischen seminar
abgeschlossen werden konnte.

14

GELEITWORT
des Präsidenten a. D. der Leibniz Universität Hannover



EINLEITUNG

1

17

I. ZUR BEDEUTUNG DER UNTERSUCHUNG FÜR DIE ERINNERUNGSKULTUR
AN DER GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER

am anfang jeder aufarbeitung von schwieriger oder menschenfeindlicher vergangen-
heit steht die empathie mit den opfern. das leid jener, denen in einer diktatur oder
von einem terrorregime diskriminierung und entrechtung widerfuhr, die verfolgt, so-
gar vertrieben wurden, deren hab und Gut man sich widerrechtlich aneignete und die
schließlich an leib und leben schaden nahmen oder schlicht ermordet wurden, ist
anzuerkennen. dies geschieht, indem Namen genannt, eine klare sprache für die ver-
brechen gefunden, zeichen der erinnerung gesetzt und Geschichten erzählt werden,
welche das Gedenken an das erlittene Unrecht wachhalten, auch um dadurch nach-
folgende Generationen zu mahnen. so verlief es seit Jahrzehnten in einem deutsch-
land, das sich seiner nationalsozialistischen vergangenheit stellt.
doch bald schon muss die aufmerksamkeit auch auf diejenigen gerichtet werden, wel-
che verabscheuungswürdige taten selbst verübten oder die im system Privilegien be-
saßen oder von den verhältnissen profitierten, dies auch wussten und sich womöglich
gerade deswegen mit den Umständen arrangierten. eine moderne zivilgesellschaftli-
che erinnerungskultur, deren sich deutschland heute zu recht rühmt, ist ohne die dop-
pelte hinsicht auf die leidenden einerseits und die das leid verantwortenden, aktiv
Befördernden, trotz möglichkeiten der Gegenwehr duldenden andererseits nicht
denkbar. dieses Gebot der zweiseitigen aufklärung von vergangenheit hat auch die
leibniz Universität hannover geleitet; zunächst wurden die damals geschädigten an-
gehörigen der technischen hochschule hannover ermittelt und mithin gewürdigt, so-
dann die Begünstigten unter ihren mitgliedern, die sich in den dienst des nationalso-
zialistischen staates gestellt hatten, benannt und deren verantwortlichkeit für das da-
mit verbundene Unrecht eingeschätzt.
an einer solchen Untersuchung ist nun selbst im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts nichts, obschon es anfangs so scheinen mag, selbstverständlich oder routine. Wir
kennen mittlerweile zahlreiche Beispiele, wie Familien und institutionen, ministerien
und Wirtschaftsbetriebe, stiftungen und sportvereine, ja ganze staaten – sogar schein-
bar unbeteiligte wie etwa die schweiz – Kommissionen einsetzten, um historisch ge-
nau und gründlich, mit rechtsgeschichtlichem sachverstand und überhaupt nach bes-
tem Wissen und Gewissen ihr verhalten in der Ns-zeit aufarbeiten zu lassen. aber
feste regeln, standards dafür, wie individuelles verhalten in einem menschenverach-
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tenden system jenseits juristisch eindeutiger Fälle (welche nur einen Bruchteil der ma-
terie ausmachen) zu bewerten sei, gab es niemals, oft nicht einmal verbindliche Begrif-
fe oder Prinzipien in den entstehenden Berichten. Jede studie schuf sich für die Be-
antwortung der Fragen nach verantwortung und schuld ihre methoden selbst, auch
dann, wenn man sich an das bisher Bekannte anlehnte oder, unter der aufsicht von in-
teressierten verbänden bzw. der nationalen wie internationalen Öffentlichkeit stehend,
penible Begründungen für die gesetzten maßstäbe fand. so war es auch bei der leib-
niz Universität hannover.
die vom senat eingesetzte arbeitsgruppe – nicht zu groß, aber interdisziplinär zu-
sammengestellt – tagte 42 mal, sichtete die vorhandene literatur, recherchierte in ar-
chiven, bildete diskursiv Kategorien der Bewertung, sortierte die einzelfälle. aktivis-
ten und entscheidungsträger der Ns-herrschaft an der hochschule waren zumindest
dem anspruch nach von passiven mitläufern und einer scheinbar neutralen Wissen-
schaft verpflichteten zu unterscheiden. die erinnerungskulturelle herausforderung
lag hierbei darin, die wissenschaftliche methodik – Belegbarkeit der aussagen, inter-
subjektive Prüfbarkeit des arguments etc. – vollständig zu achten und zugleich die
normative triftigkeit des vorhabens – es ging ja ausdrücklich darum, aus festgestell-
ter vergangenheit handlungsoptionen für Gegenwart und zukunft abzuleiten – im
Blick zu behalten. stets wurde daher, wenn eindeutige ergebnisse der Untersuchung
das nahelegten, die enge absprache mit den betreffenden instituten und Fakultäten
an der heutigen leibniz Universität hannover gesucht, jenen instanzen also, die min-
destens ideell die Nachfolge der damals handelnden einrichtungen, der hochschul-
leitung, Fakultäten, instituten und labore übernommen haben. einige male führte
dies zu schmerzlichen lernprozessen, zu Neubewertungen und der Kappung von tra-
ditionslinien, etwa wenn das ehrende andenken an akademische leistungen einzel-
ner fragwürdig wurde.
deshalb muss die Frage erlaubt sein: Warum tut man so etwas, über „70 Jahre danach“?
man tut es, weil wir heute wissen und anerkennen, dass Geschichte nicht vergeht, son-
dern verpflichtet, dass Geschichtsbewusstsein eine lebendige Praxis ist, die der offen-
heit und des drucks bedarf. Was wäre das für eine Wissenschaft, die die lange zurück-
reichenden Quellen ihres unter sehr speziellen Umständen gewonnenen Wissens igno-
rierte, was wäre es für eine hochschule, die nicht sehen wollte, dass sie einmal ihre he-
rausragenden Köpfe unter den fadenscheinigsten Gründen vertrieben, andere dagegen,
deren tun den ruf der institution dauerhaft zu schädigen geeignet wäre, mit ehren
überhäuft hat? Wer in unserer global vernetzten Welt würde noch auf eine solche aka-
demische einrichtung zählen?
die leibniz Universität hannover möchte durch die aufarbeitung ihrer Geschichte
allgemein und speziell durch die Benennung der verantwortlichen aus ihren reihen
vor allem eines: bestätigen, dass sie in deutschland und der Welt ein ort des vertrau-
ens ist. sie ist willens zu unterstreichen, dass akademische Forschung, egal ob bezogen
auf Geistes-, Natur- oder ingenieurwissenschaften oder jede andere universitäre Fach-
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richtung, an recht und Gesetz gebunden bleibt, besonders auch das universale men-
schenrecht, das eine orientierung an den Werten der freiheitlichen Grundordnung,
der menschenwürde und Unverletzlichkeit des individuums festschreibt. sie zeigt, dass
zukunft nur auf einer Kenntnis von und verantwortung vor der vergangenheit gebaut
sein kann. dabei reklamiert die leibniz Universität keine vorbildfunktion, auch wenn
trotz vieler vorarbeiten bestimmte merkmale der historischen auseinandersetzung, wie
zu erläutern sein wird, diesmal neu, besonders umfassend oder durchgreifend sind. der
Universität liegt vielmehr auch daran, abseits der schau auf die eigene Geschichte zur
diskussion einzuladen über generelle Fragen, die trotz aller anerkennenswerten mü-
hen eigentümlicherweise noch immer nicht gelöst sind: Warum begann die vergan-
genheitsbewältigung gerade an den hochschulen erst spät und musste sich gegen Wi-
derstände durchsetzen? Kann es in einem Unrechtsstaat überhaupt Forschung im sin-
ne wissenschaftlicher Freiheit geben? in welchem verhältnis stehen das totalitäre der
diktatur und das Partikulare der Korporation? Wie ist mit dem andenken jener Per-
sonen heute umzugehen, die seinerzeit mit nachvollziehbaren Begründungen akade-
mische ehrentitel empfingen, ohne derer als menschen tatsächlich würdig zu sein? 
angesichts derartiger Fragen stellt der vorliegende Bericht der arbeitsgruppe vor die
eigentliche Betrachtung von einzelpersonen wesentliche erläuterungen zur Problema-
tik der sache. zunächst werden Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsmetho-
de definiert und begründet. das ist keine leichte aufgabe, zumal wenn man die his-
torizität von rechtsnormen und die uns heute so universell scheinende Gültigkeit der
menschenwürde entsprechend bedenkt. die senatsarbeitsgruppe entzieht sich, wie zu
lesen sein wird, nicht diesen Ungewissheiten der Wertbildung, sondern macht ihr ei-
genes ringen um eine angemessene haltung zwischen der erwägung von zeitgebun-
denem handeln und überzeitlicher moral gerade deswegen deutlich. es folgt ein in-
formierender, zum zwecke einer historischen Kontextualisierung der Untersuchung un-
abdingbarer abschnitt zur hochschullandschaft während der Ns-zeit in deutschland,
der aspekte von Führungsstruktur, studienangebot und auch studierendenschaft ein-
schließt. der hauptteil des Berichts ist grundsätzlich biographisch angelegt und hier
wieder nach merkmalsgruppen geordnet. darin enthalten sind auch längere einträge,
die ausgewählte lebensläufe in einem exemplarischen sinn so darstellen, dass an ih-
nen typische dispositionen, strukturell vergleichbare verläufe und individuelle hand-
lungsspielräume sichtbar werden. im rahmen eines ausblicks wird abschließend in der
Folge aller gewonnenen erkenntnisse nochmals über die leistungsfähigkeit des Para-
digmas der „aufarbeitung“ von Ns-Geschichte, die immer bestehen bleibenden blin-
den Flecken sowie die möglichkeiten einer differenzierten Weiterarbeit unter allerdings
veränderten vorzeichen reflektiert. Wenn am ende den leserinnen und lesern dieser
seiten der sinn moderner erinnerungskultur als hohem zivilgesellschaftlichem Gut
und integralem Bestandteil demokratischer Willensbildung in einem freiheitlichen
rechtsstaat deutlich erscheint, hat die leibniz Universität hannover ein bescheidenes
ziel erreicht.
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II. ZUR BESONDERHEIT DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES
UND DER UNTERSUCHUNGSMETHODE

der erste teil der vorliegenden Untersuchung, der sich mit Ns-bedingten Beeinträchti-
gungen durch die technische hochschule hannover befasst, bewegt sich mit der Behand-
lung von feststellbaren Benachteiligungen kleinerer art bis hin zu massiven schädigun-
gen vergleichsweise in eher bekannten Bahnen. denn insoweit ist es bereits seit länge-
rem neben einzelnen Gedenkausstellungen zu aufarbeitungen durch dissertationen und
sonstige literatur über hochschulverhalten im Ns-herrschaftsbereich gekommen  
(siehe rz 3). dies war und ist teils hochschuloffiziell, teils hochschuloffiziös initiiert.

demgegenüber ist zum zweiten teil der hiermit vorgelegten Untersuchung, nämlich über
Ns-bedingte Begünstigungen, hervorzuheben, dass er jedenfalls in mehrfacher hinsicht
eine vorreiterrolle beanspruchen kann. denn verglichen mit bisherigen aufarbeitungen
der Ns-vergangenheit dieser und anderer hochschulen ist das vorhaben nunmehr hoch-
schuloffiziell initiiert und arbeitet nicht nur teilweise darauf hin, sondern zielt vollstän-
dig darauf ab, umfassend zu sein, indem sämtliche hochschulgruppen erfasst werden. Wie
soeben begründet, sah sich die arbeitsgruppe zunächst vor die aufgabe gestellt, hierfür
bislang noch kaum gebildete Prüfungsmaßstäbe zu erarbeiten. dabei zeigte sich alsbald,
dass die Fixierung solcher maßstäbe zwischen der scylla anachronistischer Wertebeschwö-
rung1 einerseits und der charybdis weitgehender hinnahme des damaligen hochschul-
agierens aufgrund zeitgenössischer Formalrechtlichkeit andererseits zu geschehen hatte.

Bei der näheren maßstabsbildung war es ein erster schritt, entsprechend dem verfas-
sungsnormierten Privilegierungsverbot in artikel 109 Weimarer reichsverfassung
und artikel 3 Grundgesetz auf bewusste Ns-bedingte Bevorzugungen abzustellen. es
stellte sich jedoch bei der konkreten anwendung heraus, dass ein solcher unstrittig ju-
ristischer maßstab allein nur begrenzte Praktikabilität bot. denn die Belegbarkeit da-
maliger Begünstigungsabsichten stieß aufgrund schon unmittelbarer verhüllung, aber
auch absichtlicher oder unabsichtlicher aktenvernichtung und Ähnlichem auf beson-
dere schwierigkeiten. deshalb galt es zusätzlich, Fallkonstellationen einzubeziehen, in
denen sich Ns-Bezüge objektiv unübersehbar aufdrängten.

dieser erste positivrechtliche ansatz entsprechend dem verfassungsnormierten Privi-
legierungsverbot erwies sich des Weiteren deswegen als problematisch, weil die seiner-
zeitigen Bevorzugungen weithin durchaus in einklang mit dem damaligen status quo
der gegebenen Gesetzes-, verordnungs- und erlasslage standen. sie erfolgten dann for-
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mal legal, konnten also aus sicht von Begünstigern wie Begünstigten rein positivrecht-
lich völlig korrekt erscheinen, und zwar namentlich unter der devise: „Was recht war,
kann kein Unrecht sein.“ dies führte 1946 unter dem noch sehr frischen eindruck der
Pervertierung des rechts in der Ns-zeit zu der radbruchschen Formel, die weiter un-
ten noch näher darzutun ist (siehe rz 71). im ergebnis formuliert sie bei stärkerer ein-
beziehung moralisch-ethischer aspekte auf letztlich naturrechtlicher und menschen-
rechtlicher Grundlage: „extremes Unrecht ist kein recht“, was bis heute vor allem auch
in der verfassungsrechtsprechung anerkannt wird. 

in zusätzlich verfeinernder Justierung, die ebenfalls noch weiter auszubreiten sein wird
(siehe rz 72 ff.), ist die arbeitsgruppe schließlich darauf bedacht gewesen, alles zu ver-
meiden, was an eine anachronistische Wertebildung, das heißt eine ahistorische rück-
projizierung der Werte heutiger Nachgeborener erinnert. sie hat deshalb sehr bewusst
darauf geachtet, ihre aufarbeitungen nicht besserwisserisch mit zeitabgelösten maßstä-
ben vorzunehmen. daher wurden die ab Kriegsende 1945 unmittelbar geschaffenen und
praktizierten regelungen ebenso mitberücksichtigt, wie auf möglichst präzise sachver-
haltsermittlung durch umfassende akten- und literaturauswertung Wert gelegt wurde. 

an dieser stelle sind noch einige Problemfälle zu erwähnen, in denen es aufgrund de-
fizitärer Quellen- und literaturlage zu gewissen abstrichen an der eindeutigen Fest-
stellbarkeit Ns-bedingter Privilegierungen gekommen ist. deshalb sind unter anderem
Gliederungskategorien gebildet worden, die von objektiv bedenklicher bzw. geringer
Ns-verstrickung ausgehen und mithin eine solche als höchstwahrscheinlich oder
deutlich herabgesetzt annehmen, wie unten noch ausgeführt wird (siehe rz 167 ff.).

Bleiben noch Begrenzungen der Bearbeitung klarzustellen, und zwar sowohl in zeit-
licher wie gegenständlicher hinsicht. die vom senat der leibniz Universität hanno-
ver gestellte aufgabe für die arbeitsgruppe ging dahin, Ns-geprägte Beeinträchtigun-
gen und Privilegierungen an der technischen hochschule hannover in der zeit von
1933 bis 1945 aufzuarbeiten. spätere (Wieder-)einstellungen von vormals Ns-Pri-
vilegierten oder verweigerungshaltungen gegenüber Ns-Beeinträchtigten gingen
folglich über die aufgabenstellung hinaus und mussten weithin unberücksichtigt blei-
ben. dasselbe galt in gegenständlicher hinsicht für hochschulische oder hochschul-
relevante einrichtungen, die in der fraglichen zeit neben der technischen hochschu-
le in hannover existierten, denn die vorliegende Untersuchung hatte sich auf letzte-
re zu konzentrieren. abrundend sei jedoch auf weitere rechtlich eigenständige ein-
richtungen aufmerksam gemacht: die tierärztliche hochschule,2 die ab 1934 beste-

1 vgl. zur ähnlichen diskussion in Großbritannien Gina thomas: tyrannei des Biedersinns, in: Frankfur-
ter allgemeine zeitung vom 16. Januar 2016, s. 11.

2

2 vgl. dazu michael schimanski: die tierärztliche hochschule hannover im Nationalsozialismus, hanno-
ver 1997.
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hende hochschule für lehrerinnenbildung, die, 1941 zur lehrerinnenbildungsanstalt
heruntergestuft, bis 1945 existierte, die im vorliegenden zusammenhang nur kurso-
risch behandelte (siehe rz 129 ff.) eigenständige ausbildungsstätte für das sogenann-
te langemarck-studium ab 1938, das vorstufe für ein hochschulstudium von Nicht -
abiturienten war, das örtliche studentenwerk und die hannoversche hochschulge-
meinschaft.

III. LITERATURLAGE

die zahl der veröffentlichungen zum thema technische hochschulen in der zeit
des Nationalsozialismus hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen.3 erste klei-
nere arbeiten datieren bereits aus den späten siebziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts,4 blieben aber zunächst relativ vereinzelt. erst um die Jahrtausendwende wur-
den zu zahlreichen der während des Nationalsozialismus bestehenden technischen
hochschulen im deutschen reich umfangreichere Werke veröffentlicht. Besonders
hervorzuheben sind hier die Überblicksdarstellung zu sämtlichen zeitgenössischen
technischen hochschulen aus dem Jahr 20105 und die monographischen arbeiten
zu den technischen hochschulen in Graz,6 aachen,7 Wien,8 Braunschweig,9 Berlin10

und darmstadt.11
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zum hochschulstandort hannover und zur technischen hochschule hannover zwi-
schen 1933 und 1945 sowie in der unmittelbaren Nachkriegszeit liegen folgende ein-
zeldarstellungen vor:

michael schimanski: die tierärztliche hochschule hannover im Nationalsozialismus,
hannover 1997

anette schröder: vom Nationalismus zum Nationalsozialismus. die studenten der
technischen hochschule hannover von 1925 bis 1938, hannover 2003

Frauke steffens: „innerlich gesund an der schwelle einer neuen zeit“. die technische
hochschule hannover 1945–1956, stuttgart 2011

christian-alexander Wäldner: die technische hochschule hannover und der ent-
zug akademischer titel in der Ns-zeit. ergebnisse hannöverscher vorgänge unter
der Berücksichtigung des Falles Walter dux, Berlin 2012

michael Jung: „voll Begeisterung schlagen unsere herzen zum Führer“. die techni-
sche hochschule hannover und ihre Professoren im Nationalsozialismus, Norder-
stedt 2013

im Jahr 2003 nahm schröder im rahmen ihrer dissertation die studentenschaft der
technischen hochschule hannover in den zwanziger und dreißiger Jahren genau-
er in den Blick. der Untersuchungszeitraum 1925 bis 1938 wurde dabei zum einen
wegen der ausgeprägt völkischen ausrichtung eines großen teils der hannoverschen
studentenschaft bereits seit den zwanziger Jahren, zum anderen aber auch aufgrund
der verhältnismäßig guten Quellenlage für diesen zeitabschnitt gewählt. die im Jahr
2013 von Jung vorgelegte studie näherte sich dem thema hingegen von einer an-
deren richtung und beschäftigte sich mit der Personalpolitik, den politischen ein-
stellungen der Professoren sowie dem engagement kriegswissenschaftlicher For-
schung an der technischen hochschule hannover im Nationalsozialismus. Nicht
unerwähnt bleiben darf an dieser stelle auch die arbeit von steffens, die sich mit
der Nachkriegszeit und unter anderem mit aspekten der aufarbeitung der natio-
nalsozialistischen Periode an der technischen hochschule hannover bis in die fünf-
ziger Jahre beschäftigt hat. da es am hochschulstandort hannover bereits zwischen
1933 und 1945 personelle und weitere Überschneidungen zwischen der technischen
hochschule und der noch deutlich älteren tierärztlichen hochschule hannover
gab, sei hier ergänzend die studie von schimanski zur tierärztlichen hochschule
hannover im Nationalsozialismus angeführt. Wäldner untersuchte im Jahr 2012 im
rahmen seiner masterarbeit das thema der entziehung von akademischen titeln
und ehrungen durch die technische hochschule hannover aus politischen Beweg-
gründen.
die Frage nach nationalsozialistisch bedingten verfolgungsmaßnahmen im allgemei-
nen und der aberkennung von akademischen titeln im Besonderen spielt in den ge-
nannten Publikationen eine unterschiedlich große rolle. zu diesen speziellen themen

3 auf allgemeine veröffentlichungen zu den deutschen Universitäten im Nationalsozialismus soll hier nicht
weiter eingegangen werden. vgl. dazu die umfangreiche literaturliste auf der homepage der leibniz Uni-
versität hannover: https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/webredaktion/universitaet/ge-
schichte/literaturuebersicht_neu.pdf (abgerufen: 20.7.2016).

4 vgl. insbesondere mehrere aufsätze zur dozentenschaft, rüstungsforschung und antisemitischen hoch-
schulpolitik im Nationalsozialismus an der th Berlin in: reinhard rürup (hg.): Wissenschaft und Ge-
sellschaft. Beiträge zur Geschichte der technischen Universität Berlin 1879–1979, 2 Bde., Berlin/heidel-
berg/New York 1979.

5 vgl. Noyan dinckal/christof dipper/detlev mares (hg.): selbstmobilisierung der Wissenschaft. techni-
sche hochschulen im „dritten reich“, darmstadt 2010.

6 vgl. hans-Peter Weingand: die technische hochschule Graz im dritten reich. vorgeschichte, Geschich-
te und Nachgeschichte des Nationalsozialismus an einer institution, 2. aufl., Graz 1995.

7 vgl. Ulrich Kalkmann: die technische hochschule aachen im dritten reich (1933–1945), aachen 2003.
8 vgl. Juliane mikoletzky: „von jeher ein hort starker nationaler Gesinnung“. die technische hochschule

in Wien und der Nationalsozialismus, Wien 2003.
9 vgl. michael Wettern/daniel Weßelhöft: opfer nationalsozialistischer verfolgung an der technischen

hochschule Braunschweig 1930–1945, hildesheim 2010, sowie daniel Weßelhöft: von fleißigen mitma-
chern, aktivisten und tätern. die technische hochschule Braunschweig im Nationalsozialismus, hildes-
heim 2012.

10 vgl. carina Baganz: diskriminierung, ausgrenzung, vertreibung. die technische hochschule Berlin wäh-
rend des Nationalsozialismus, Berlin 2013.

11 vgl. melanie hanel: Normalität unter ausnahmebedingungen. die th darmstadt im Nationalsozialis-
mus, darmstadt 2014.

3
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sind seit den 1990er Jahren auch für andere hochschulen und Universitäten zahlrei-
che weitere einzeluntersuchungen erschienen.12

die archivische Quellenlage zum Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Berichts
kann als durchaus gut bezeichnet werden. die maßgebliche aktenüberlieferung aus der
verwaltung der technischen hochschule hannover zwischen 1933 und 1945 liegt im
archiv der tiB/Universitätsarchiv hannover. diese umfasst neben zeitgenössischen all-
gemeinen verwaltungsakten vor allem umfangreiche, wenn auch offensichtlich nicht ganz
vollständige Bestände an Personal- und studentenakten. Neben diesen archivalien hat
die arbeitsgruppe vor allem Bestände aus dem Bundesarchiv in Berlin-lichterfelde und
dem Niedersächsischen landesarchiv, standort hannover, ausgewertet. zu erwähnen sind
aus dem Bundesarchiv die zentrale mitgliederkartei der NsdaP aus dem ehemaligen Ber-
lin document center (Bdc) sowie Unterlagen des reichsministeriums für Wissenschaft,
erziehung und volksbildung. im hannoverschen standort des Niedersächsischen landes-
archivs waren vor allem archivalien aus den Beständen des oberpräsidenten der Provinz
hannover, der studentenschaft und dem Nationalsozialistischen studentenbund an der
technischen hochschule hannover sowie zur entnazifizierung von Bedeutung.

IV. DEUTSCHE HOCHSCHULLANDSCHAFT, STRUKTUR UND ENTWICK-
LUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER 1933–194513

A.  Hochschullandschaft

im Jahre 1930 bestanden im deutschen reich 23 Universitäten, die größte davon in
Berlin – die heutige humboldt-Universität – mit rund 12  000 studierenden, die
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kleinsten in Gießen und rostock mit jeweils knapp 1 700 studierenden. daneben gab
es elf technische hochschulen (aachen, Berlin-charlottenburg, Braunschweig, Bres-
lau, darmstadt, dresden, hannover, Karlsruhe, münchen, stuttgart sowie das dem
deutschen reich hochschulisch, finanziell und personell verbundene danzig), die
größte in Berlin-charlottenburg mit knapp 5 000, die kleinste in Breslau mit gut 600
studierenden. außerdem existierten acht Philosophisch-theologische hochschu-
len, fünf handelshochschulen, vier landwirtschaftliche hochschulen, je zwei Berg-
akademien, tierärztliche und Forst-hochschulen, eine medizinische akademie so-
wie die deutsche Kolonialhochschule Witzenhausen, die vorgängereinrichtung der
landwirtschaftlichen Fachbereiche der heutigen Universität Kassel.14 1930 studierten
an diesen 59 hochschulen insgesamt 125 000 Personen, gemessen an der damaligen
Bevölkerung im studierfähigen alter ein im vergleich zu heute sehr geringer prozen-
tualer anteil.
die Universitäten waren den jeweiligen Wissenschafts- oder Bildungsministerien der
länder unterstellt, so in Preußen dem Preußischen ministerium für Wissenschaft,
Kunst und volksbildung, der einrichtung, die nach 1933 im reichsministerium für
Wissenschaft, erziehung und volksbildung (rem) aufging. Bei den übrigen hoch-
schulen hatten andere ressorts direktionsgewalt, z. B. bei den Bergakademien die
Wirtschaftsministerien. die technischen hochschulen in Preußen waren jedoch nicht
nur dem eigentlich zuständigen ministerium unterstellt, sondern bis 1935 zusätzlich
dem jeweiligen oberpräsidenten der entsprechenden Provinz.
1933 gab es zunächst keine Änderungen im Bestand, keine hochschule wurde geschlos-
sen. lediglich die Philosophisch-theologischen hochschulen vermehrten sich auf 13
einrichtungen, ein sachverhalt, der jedoch nichts mit der machtübernahme durch die
Nationalsozialisten zu tun hatte. Nach dem anschluss Österreichs 1938 gehörten die
technischen hochschulen in Graz und Wien sowie die anderen dort bestehenden
hochschulen und Universitäten formal zum deutschen reich.

B. Struktur und Entwicklung der Technischen Hochschule Hannover

die technische hochschule hannover zählte zu Beginn des Jahres 1933 41 beamtete
Professoren, 63 sonstige lehrende (honorarprofessoren, lehrbeauftragte), 108 assis-
tenten und hilfsassistenten, 60 Bedienstete im technischen und verwaltungsdienst so-

13 der folgende text ist eine zusammenfassung aus michael Jung: „voll Begeisterung schlagen unsere her-
zen zum Führer“. die technische hochschule hannover und ihre Professoren im Nationalsozialismus, Nor-
derstedt 2013, s. 40–54.

14 vgl. deutsches studentenwerk e. v. (hg.): der deutsche hochschulführer 1930. lebens- und studienver-
hältnisse an den deutschen hochschulen, Berlin/leipzig o. J.

12 vgl. insbesondere Baganz: diskriminierung; Wettern/Weßelhöft: opfer; Kai Kranich: anpassung im Natio-
nalsozialismus. die Universität Breslau und die aberkennung von doktortiteln, Breslau 2012; Bernd
mertens/margareta Feketitsch-Weber: die aberkennung von doktorgraden an der Juristischen Fakultät der Uni-
versität erlangen im Nationalsozialismus, erlangen 2010; renate Wittern/andreas Frewer: aberkennung der
doktorwürde im „dritten reich“. depromotionen an der medizinischen Fakultät der Friedrich-alexander-Uni-
versität erlangen, erlangen 2008; Kerstin thieler: „… des tragens eines deutschen akademischen Grades un-
würdig“. die entziehung von doktortiteln an der Georg-august-Universität im „dritten reich“, 2. erweiterte
aufl., Göttingen 2006; aniko szabo: vertreibung, rückkehr, Wiedergutmachung. in der zeit des Nationalso-
zialismus verfolgte hochschullehrer. die Universität Göttingen als Fallbeispiel, Göttingen 2000; Friedemann
stengel (hg.): ausgeschlossen. zum Gedenken an die 1933–1945 entlassenen hochschullehrer der martin-lu-
ther-Universität halle-Wittenberg, halle 2013; ralph Uhlig: vertriebene Wissenschaftler der christian-al-
brecht-Universität zu Kiel (caU) nach 1933. zur Geschichte der caU im Nationalsozialismus. eine doku-
mentation, Frankfurt am main u. a. 1991; stefanie harrecker: degradierte doktoren. die aberkennung der
doktorwürde an der ludwig-maximilians-Universität münchen während der zeit des Nationalsozialismus,
münchen 2007; Universität Würzburg (hg.): die geraubte Würde. die aberkennung des doktorgrads an der
Universität Würzburg 1933–1945, Würzburg 2011. Für weitere aufsätze zum gleichen thema vgl. die litera-
turliste auf der homepage der leibniz Universität hannover: https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/
content/webredaktion/universitaet/geschichte/literaturuebersicht_neu.pdf (abgerufen: 20.7.2016).
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die Planung und durchführung von für die Öffentlichkeit gedachten veranstaltun-
gen, von denen „eine mehrung des ansehens der hochschule erhofft“19 wurde. Wei-
terhin sollten Gastvorträge für die studierenden angeboten werden, die deren fach-
liche oder allgemeine Bildung ergänzen sollten, sowie sonder- und Ferienkurse.20

1942 wurde ein institut für Kautschukforschung als vierjahresplaninstitut des reichs-
amtes für Wirtschaftsausbau eingerichtet, das jedoch kriegsbedingt nur in ansätzen
in Betrieb ging. die vorüberlegungen dazu reichten zurück bis ins Jahr 1938, als zu-
nächst über die erteilung von lehraufträgen über Gummichemie nachgedacht wur-
de.21 Nach Beginn des Krieges verstärkten sich die anstrengungen zur errichtung ei-
nes derartigen instituts und mündeten am 19. Juni 1942 in die Bekanntgabe der Grün-
dung auf einer geheimen arbeitstagung „Kautschuk“.22 ebenfalls bereits in das Jahr
1938 zurück reichten die Überlegungen zu einer Neugestaltung des erdölinstituts.23

im Jahre 1942 konkretisierten sich die Planungen, und das institut wurde als „reichs-
institut für erdölforschung“ an der technischen hochschule hannover angesiedelt.
Noch 1944 gab es Bestrebungen zur einrichtung eines theaterwissenschaftlichen in-
stituts. die initiative dazu ging vor allem von der stadt hannover aus, die damit die
kriegsbedingten kulturellen verluste ausgleichen wollte. Besonders betont werden
sollten dabei die technischen aspekte des theaterwesens. diese Bestrebungen blieben
jedoch angesichts der Kriegslage erfolglos. lediglich ein lehrauftrag für theaterbau
und Bühnentechnik wurde für das sommersemester 1944 erteilt.24

C.  Führungsstruktur

die technische hochschule hannover gliederte sich in dozentenschaft und (deutsche)
studentenschaft. zur dozentenschaft gehörten alle lehrenden. ab 1936 wurde die
dozentenschaft in Personalunion vom Führer des Nationalsozialistischen deutschen
dozentenbundes (NsddB) geleitet. ausländische und „nichtarische“ studierende ge-
hörten nicht zur studentenschaft. die leitung der studentenschaft erfolgte ebenso in
Personalunion durch den Führer des Nationalsozialistischen deutschen studentenbun-
des (NsdstB).

27
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19 Nla hannover, hann. 320 iv, Nr. 94, richtlinien für das außeninstitut der technischen hochschule han-
nover vom 21. märz 1936.

20 ebd. 
21 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 186, schreiben assbroicher/continental Gummi-

Werke aG vom 23. Juni 1938 u. a. 
22 ebd., einladung des reichsamtes für Wirtschaftsausbau zur arbeitstagung Kautschuk vom mai 1942.
23 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 181, aktenvermerk vom 17. Juni 1938.
24 Gsta, i. ha., rep. 76, Nr. 1105, Bl. 3–6, 16–18, 21–22.

wie 1 890 studierende.15 die zahl der Bediensteten änderte sich im verlauf der Jahre
nur unwesentlich. so waren im Februar 1943 46 beamtete Professoren, 56 sonstige leh-
rende, 130 assistenten und hilfsassistenten, jedoch 213 sonstige Bedienstete an der
hochschule tätig.16 die zunahme der zahl der letzteren Gruppe hängt im Wesentli-
chen mit der kriegsbedingten Produktionstätigkeit einiger institute, insbesondere des
instituts für Werkzeugmaschinen, zusammen. die technische hochschule hannover
unterschied sich also in struktur und studienangebot erheblich von ihrer Nachfolge-
einrichtung, der heutigen leibniz Universität hannover.

die hochschule gliederte sich in drei Fakultäten:
– Fakultät i für allgemeine Wissenschaften, im august 194017 umbenannt in Fakultät

für Naturwissenschaften und ergänzungsfächer. dieser Fakultät gehörten die an der
hochschule vertretenen Naturwissenschaften (chemie, Physik) sowie mathematik
an, die vor allem dienstleistungen für die ingenieurwissenschaften erbrachten. da-
neben gab es auch Fächer, die eher allgemeinbildenden charakter hatten, z. B. Ge-
schichte, Philosophie und deutsche literatur, Pädagogische Psychologie, musikwis-
senschaft. zur ersten Fakultät gehörten auch die durch Professuren vertretenen Fä-
cher Geographie, mineralogie und Geologie, Betriebswirtschaftslehre und volkswirt-
schaftslehre. Neben diesen disziplinen gab es – bereits vor 1933 – noch einige spe-
zialfächer wie Kriegsgeschichte und Wehrwesen, Wehrwissenschaft und Wehrkunde.

– Fakultät ii für Bauwesen mit den beiden abteilungen für architektur und Bauin-
genieurwesen.

– Fakultät iii für maschinenwesen, ab 1941 untergliedert in die abteilungen ma-
schinenbau und elektrotechnik.
darüber hinaus verfügte die hochschule über ein institut für leibesübungen so-
wie ein „außeninstitut“. ersteres gewann nach 1933 durch die Forderungen nach
Wehrsport und körperlicher ertüchtigung an Bedeutung: „der Nachweis regelmä-
ßiger und erfolgreicher teilnahme an der Grundausbildung [in leibesübungen] ist
voraussetzung für die zulassung zum weiteren studium vom vierten [...] semester
ab“,18 wie es das vorlesungsverzeichnis belegt. das außeninstitut war zuständig für

26
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15 vgl. Personal- und vorlesungsverzeichnis der technischen hochschule hannover für sommersemester 1933
und Wintersemester 1933/34; statistisches Jahrbuch für das deutsche reich 1933, Xvi. Unterrichtswe-
sen, B hochschulen, Berlin 1934.

16 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 14/1, Übersicht des rektors zum Personalbestand
der technischen hochschule hannover vom 22. Februar 1943.

17 runderlass des rem zur Neuordnung der Fakultäten und abteilungen an technischen hochschulen und
Bergakademien vom 15. august 1940, in: deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amtsblatt
des reichsministeriums für Wissenschaft, erziehung und volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen
der länder 6/1940, amtlicher teil, s. 559–562.

18 Personal- und vorlesungsverzeichnis der technischen hochschule hannover für sommersemester 1938 und
Wintersemester 1938/39, s. 11.
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diplom-chemiker29). außerdem gab es die möglichkeit, einige studiengänge mit dem
abschluss für das höhere lehramt in den Fächern mathematik, Physik, chemie sowie
erdkunde zu studieren. in Wirtschaftswissenschaften konnte das Grundstudium ab-
solviert werden. 1941 kam als neues angebot – vermutlich im zusammenhang mit der
noch relativ euphorischen Kriegsstimmung – eine sogenannte „Koloniale zusatzaus-
bildung“ hinzu, die 1944 nur noch als „Koloniale ringvorlesung“ firmierte.30 außer-
dem verfügte die hochschule wie alle technischen hochschulen über das Promotions-
und habilitationsrecht.

Noch zum Wintersemester 1932/33 hatte die th hannover 1 890 studierende, da-
von 111 weibliche. diese zahlen reduzierten sich nach 1933 erheblich: schon zum
Wintersemester 1934/35 war die anzahl der studierenden auf 1 381 (davon 65 weib-
liche) gesunken, um dann zum Wintersemester 1937/38 auf einem tiefpunkt von 969
(53) anzugelangen.31 dies war übrigens eine entwicklung, die sich an allen deutschen
hochschulen, Universitäten wie technischen hochschulen gleichermaßen, vollzog und
ausdruck einer zunehmend wissenschaftsfeindlichen stimmung sowie auswirkung des
Gesetzes gegen die Überfüllung der hochschulen32 war. dass allerdings insbesondere
in den technischen Fächern eine verringerung der studierendenzahl um 50 % des Ni-
veaus von vor 1933 erwünscht war, ist nicht anzunehmen. ab spätestens 1937 wurde
dieser Negativentwicklung entgegengesteuert, so dass die studierendenzahlen zum
Wintersemester 1938/39 an der technischen hochschule hannover wie tendenziell
im gesamten reichsgebiet wieder auf 1 099 stiegen und auch nach 1939 – mit kurz-
zeitigen einbrüchen – auf diesem oder einem etwas höheren Niveau verblieben.

29
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29 runderlass des rem vom 6. april 1939, in: deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amts-
blatt des reichsministeriums für Wissenschaft, erziehung und volksbildung und der Unterrichtsverwal-
tungen der länder 5/1939, amtlicher teil, s. 249–254.

30 vgl. Personal- und vorlesungsverzeichnis der technischen hochschule hannover, sommersemester 1941
und Wintersemester 1941/42, s. 72.

31 statistische angaben nach: atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 20.
32 Gesetz gegen die Überfüllung deutscher schulen und hochschulen vom 25. april 1933, in: reichsgesetz-

blatt 1933, teil i, s. 225.

die technische hochschule hannover wurde von einem rektor geleitet, der 1933
noch vom senat der hochschule für zwei Jahre gewählt wurde. Nach einführung des
„Führerprinzips“ (ende 1933/anfang 1934) in den hochschulen, das jedoch auch an
der th hannover zunächst eine Fiktion blieb,25 wurde der rektor vom minister für
in der regel zwei bzw. drei Jahre ernannt und war diesem unmittelbar verantwortlich.
zumindest bis 1935 waren jedoch die vormals stimmberechtigten mitglieder des
lehrkörpers – im Wesentlichen die ordinarien – ungeachtet der einführung des Füh-
rerprinzips weiterhin an der auswahl durch abstimmungen beteiligt. auch später
scheint es bei der Benennung des rektors keinen dissens gegeben zu haben. so wur-
de z. B. vor der Be- und ernennung des rektors im Jahre 1935 ein votum aller ordi-
narien eingeholt, dem sich dann das rem auch anschloss.26

der senat der hochschule wurde ab 1934 aufgrund des runderlasses zur vereinfa-
chung der hochschulverwaltung vom oktober 193327 nicht mehr gewählt. er stand
danach dem rektor nur noch beratend zur seite. ab 1935 setzte er sich wie folgt zu-
sammen: rektor, Prorektor sowie die dekane der drei Fakultäten. letztere wurden
auf vorschlag des rektors vom minister ernannt. Weiterhin waren senatsmitglieder:
die leiter von dozentenschaft und studentenschaft, die nach anhörung des rek-
tors und der Gauführer von dozenten- und studentenschaft vom reichserziehungs-
minister ernannt wurden, sowie zwei vom rektor berufene mitglieder der dozen-
tenschaft. der sa-hochschulführer war bis ende 1934 kraft amtes mitglied des se-
nats, auch wenn er nicht dozent war.28 als rektoren amtierten zwischen 1933 und
1945: der Wasserbauer otto Franzius (1933–1934), der mathematiker horst von
sanden (1934–1937), der Bauingenieur hanns simons (1937–1939), der mathe-
matiker conrad müller (interimistisch 1939/40), der maschinenbauer alexander
matting (1940–1943) und schließlich der stahlbauer helmut Pfannmüller (1943–
1945).

D.  Studium und Studierende

das studienangebot umfasste studiengänge mit dem abschluss diplom-ingenieur in
den Fachrichtungen architektur, Bauingenieurwesen, vermessungswesen, maschi-
nenbau, elektrotechnik, mathematik, Physik und chemie (ab 1939 mit dem abschluss

28
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25 vgl. hellmut seier: der rektor als Führer. zur hochschulpolitik des reichserziehungsministeriums 1934–
1945, in: vierteljahrshefte für zeitgeschichte 12/1964, s. 105–146.

26 Nla hannover, hann. 122 a, Nr. 5322-23, Bl. 269–123, schreiben des rektors der technischen hoch-
schule hannover an den oberpräsidenten vom 16. Februar 1935.

27 runderlass vom 28. oktober 1933: vorläufige maßnahmen zur vereinfachung der hochschulverwaltung,
in: zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 75/1933, amtlicher teil, s. 291f.

28 Nla hannover, hann. 320 iv, Nr. 27, erlass des ministeriums vom 15. dezember 1933.
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Erster Teil

BEEINTRÄCHTIGUNGEN

Bericht der arbeitsgruppe des senates

„Verleihung und Entzug von Titeln während der NS-Zeit“

vom 16. mai 2012

einschließlich der Nachträge

vom 16. oktober 2013 und 17. dezember 2014



Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover stellt
in der Nachfolge der Technischen Hochschule Hannover mit
Nachdruck fest, dass sie sämtliche an dieser ab 1933 durch
Hochschulorgane bewirkten NS-bedingten Beeinträchti-
gungen verurteilt und als von Anfang an nichtige Unrechts-
akte wertet.
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der senat, das Präsidium und der hochschulrat der Gottfried Wilhelm leibniz Uni-
versität hannover – 

entschlossen, in Übereinstimmung mit den moralischen und ethischen zielsetzungen
ihres leitbildes sowie ihrer stellung im demokratischen verfassungs- und rechtsstaat
das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte in den Jahren der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft möglichst umfassend aufzuklären,

in der historischen Erkenntnis, dass es seit 1945 nur zu sehr unzureichenden anläufen
gekommen ist, um die an der technischen hochschule hannover als ihrer vorgänger-
einrichtung ab 1933 aufgrund der Ns-ideologie bewirkten rechtsbeeinträchtigungen
gegenüber hochschulmitgliedern sowie -angehörigen aufzuarbeiten, und dass statt ei-
ner generellen Nichtigkeitsfeststellung solcher maßnahmen bislang nur auf antrag ge-
handelt worden ist, 

im daraus folgenden Wissen, dass noch nicht sämtliche Unrechtsakte an der techni-
schen hochschule hannover in zureichender Weise aufarbeitung und entsprechende
Wiedergutmachung erfahren haben, 

in dem Bewusstsein, dass sich die heutige aufarbeitung aus Gründen kriegsbedingter
und sonstiger aktenverluste zum teil schwierigkeiten gegenübersieht, die die Gewiss-
heit hinsichtlich abschließender ermittlung von Betroffenheiten ausschließen, und

in tiefem Bedauern darüber, dass für die unmittelbar Betroffenen inzwischen jede maß-
nahme der rehabilitierung zu spät kommt, aber in der hoffnung, dass ihrem bleiben-
den persönlichen ansehen in den augen der hochschulöffentlichkeit wie allgemein
der Nachwelt Genugtuung verschafft werden kann – 

haben in den sitzungen vom 13. Juni 2012 sowie 16. oktober 2013 und 17. dezem-
ber 2014, vom 9. oktober 2013 sowie 14. Januar 2015 und vom 17. september 2012
sowie 19. Februar 2015 einstimmig den feierlichen Beschluss gefasst, der hiermit be-
kannt gegeben wird:
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Die von 1933 bis 1945 an der Technischen Hochschule Hannover vollzogenen, auf
der NS-Ideologie politischer, „rassischer“ oder sonstiger Diskriminierung beruhen-
den Beeinträchtigungen akademischer Stellungen, Grade und Ehren stellen dem
Recht hohnsprechende Unrechtsakte dar. Sie stehen und standen bereits bei ihrer
Entstehung in klarem Widerspruch zu den schon damals bekannten Grundsätzen
der Rechtsstaatlichkeit und missachteten insbesondere hochschulspezifisch die
Wissenschaftsfreiheit, die diese absichernde Selbstverwaltung sowie die Grundla-
gen der überkommenen humanistisch-akademischen Universitätstradition.

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover stellt deshalb in der Nach-
folge der Technischen Hochschule Hannover mit Nachdruck fest, dass sie sämtli-
che an dieser ab 1933 durch Hochschulorgane bewirkten NS-bedingten Beeinträch-
tigungen verurteilt und als von Anfang an nichtige Unrechtsakte wertet.

Da sich das damalige Unrecht hinsichtlich der dadurch bewirkten tatsächlichen Be-
einträchtigungen indessen nicht nachträglich ungeschehen machen lässt, ist es das
nachdrückliche Anliegen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, al-
len an der Technischen Hochschule Hannover Betroffenen dadurch Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, dass ihr persönliches und wissenschaftliches Angedenken
dauerhaft wachgehalten wird. Daher werden unabhängig davon, ob und inwieweit
es in Einzelfällen schon früher zu Rehabilitierungen gekommen sein sollte, die er-
mittelten Unrechtsbetroffenen nachstehend namentlich aufgeführt. Der Beschluss,
der auch für noch nicht bekannt gewordene Fälle gelten will, verpflichtet die Uni-
versität dazu, bei künftigem Auffinden weiterer Betroffener deren Namen nachzu-
tragen.

die Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover wird die folgenden Namen zu-
sätzlich im rahmen einer feierlichen öffentlichen veranstaltung würdigen und strebt
an, dies gleichzeitig in würdiger Form dauerhaft sichtbar zu machen.
Biernath, rudolf (student)
Birmann, Gert (student)
Brauns, Wolf (student)
carsten, albert (dr.-ing. e. h.)
dernedde, Wolfgang (assistent)
dirscherl, Wilhelm (Privatdozent)
dorner, alexander (ao. Professor)
dux, Walter (dr.-ing.)
eichengrün, arthur (dr.-ing. e. h.)
Flachsbart, otto (o. Professor)
Fraenkel, stefan (student)
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Kroupa, Jaroslav (student) rohr, Joachim (student)
Krug, Willi (Privatdozent) rubo, ernst (student)
Kulka, hugo (honorarprofessor) samuel, erich (student)
lessing, rudolf (student) sander, helmut (student)
lessing, theodor (ao. Professor) schäfer, heinz (student)
levi, Fritz (student) scharlibbe, otto (student)
levi, hans Werner (student) schiemann, Günther (Privatdozent)
lilienfeld, erich (student) schwarzer, alfred (student)
lilienfeld, Werner (student) seitz, Urte (studentin)
lutz, Friedrich (Privatdozent) siepmann, harald (student)

slawinski, Friedrich (student)
spangenthal, hans-Friedrich (student)
staskiewicz, alfred (student)
teusch, heinz (student)
vierthaler, ludwig (honorarprofessor)
Weil, Ulrich (student)
Weiß, herbert (student)
Wichert, Ulrich (student)
Wohlwill, andreas (student)
Woldt, richard (lehrbeauftragter)
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mautner, Kurt (student)
mewes, hermann (student, assistent)
michaelis, hermann (student)
Nezval, ladislav (student)
Nörrenberg-sudhaus, Walter (student)
Noske, Gustav (ehrenbürger)
ostermeyer, Günter (student)
otto, Kurt (student)
Passarge, Georg (student)
Plaut, helene (studentin)
roeder, Wolfgang (student)

Friedburg, helmut (student)
Fröhlich, Klaus (student)
Führer, otto (student)
Geissler, otto (o. Professor)
Ginsberg, max (student)
hoffmann, Friedrich (student)
Kempf, Johannes (student)
Kirchhof, Franz (student)
Klüsener, otto (ao. Professor)
Krone, max (dr.-ing. e. h., ehrenbürger)
Kröning, Willy Karl (student)
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I. VERFAHRENSASPEKTE

A.  Senatsbeschluss vom 16. November 2011

der senat der leibniz Universität hannover hat in seiner sitzung am 16. November
2011 den vortrag von herrn christian-alexander Wäldner über seine masterarbeit
zum thema „die technische hochschule hannover und der entzug akademischer ti-
tel in der Ns-zeit“ mit interesse zur Kenntnis genommen und nach eingehender dis-
kussion den folgenden Beschluss gefasst (auszug aus dem Protokoll):

5.1 Verleihung und Entzug von Titeln während der NS-Zeit

der senat beschließt einstimmig die einrichtung einer arbeitsgruppe, welche die fol-
genden aufgaben hat:

– analyse vorliegender Belege für ungerechtfertigte entziehungen und verleihungen
von titeln und ehrungen während der Ns-zeit 

– identifizierung der Fälle, in denen zur vermeidung des Fortbestehens ungerecht-
fertigter maßnahmen handlungsbedarf besteht 

– Formulierung von vorschlägen an senat und Präsidium zur ausräumung fortbe-
stehenden Unrechts 

Folgende Personen sollen der arbeitsgruppe angehören: 
Prof. dr. michele Barricelli (historisches seminar)
Prof. dr. Jörg-detlef Kühne
Prof. dr. Joachim Perels
christian-alexander Wäldner, m. a. 
Prof. dr. holger Butenschön (institut für organische chemie) 

es besteht Konsens darüber, dass die aG sich zunächst der thematik „ungerechtfer-
tigte entziehungen von titeln und ehrungen“ annimmt. dazu wird die aG dem se-
nat zu Beginn des sommersemesters 2012 berichten.
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Neben der aufarbeitung der thematik „ungerechtfertigte verleihungen von titeln und
ehrungen während der Ns-zeit“ wird eine aufarbeitung des themenkomplexes
„zwangsarbeit an der th hannover“ angeregt.

B.  Mitglieder der Arbeitsgruppe

vom senat der Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover berufene mitglieder:

Prof. dr. phil. michele Barricelli
historisches seminar

Prof. dr. rer. nat. holger Butenschön (senatsmitglied, vorsitzender)
institut für organische chemie

dr. phil. michael Jung
institut für didaktik der demokratie

Prof. i. r. dr. iur. Jörg-detlef Kühne
Öffentliches recht und verfassungsgeschichte

archivrat lars Nebelung m. a.
technische informationsbibliothek (tiB) 
archiv der tiB/Universitätsarchiv hannover

Prof. i. r. dr. iur. Joachim Perels
institut für Politische Wissenschaften

christian-alexander Wäldner, m. a. (mitglied bis Juni 2013)
Philosophische Fakultät

C. Umfang und Zweiteilung der Bearbeitung

die arbeitsgruppe hat sich am 7. dezember 2011 konstituiert und ist unter dem vor-
sitz von herrn Prof. dr. holger Butenschön in sechs sitzungen zusammengetreten.

hinsichtlich des Umfangs der Beauftragung durch den senat bestand in der arbeits-
gruppe samt ihren beiden Gästen alsbald einmütigkeit darüber, dass man sich nicht
auf den im einsatzbeschluss des senats unter Punkt 1 benannten Bereich ungerecht-
fertigter entziehungen von titeln und ehrungen der Ns-zeit beschränken könne. an-
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gesichts der Fülle des vorhandenen, bislang unaufgearbeiteten materials und der sich
daraus ergebenden zusätzlichen Beeinträchtigungsfälle ging es vielmehr im sinne von
Punkt 2 des vorgenannten einsatzbeschlusses auch darum, die Gruppe der studieren-
den einzubeziehen.

die arbeitsgruppe beschloss weiter in einklang mit dem senatsbeschluss vom 16. No-
vember 2011 und mit zustimmung des Präsidenten Prof. dr.-ing. erich Barke die fol-
gende zweiteilung ihrer arbeit: die während der Ns-zeit an der technischen hoch-
schule hannover erfolgten Beeinträchtigungen aus ideologischen Gründen sollen in
einem ersten teil bearbeitet werden, danach sollen in einem zweiten teil entsprechen-
de Begünstigungen untersucht werden.

dabei ließ sich die arbeitsgruppe von dem Gedanken leiten, dass bei den Beeinträch-
tigungen dringenderer handlungsbedarf im sinne einer rehabilitierung besteht als bei
den Begünstigungen. im Übrigen bestand in der arbeitsgruppe einvernehmen darü-
ber, dass in Fällen mangelnder aufklärbarkeit durch aktenverluste oder sonstige er-
mittlungsschwierigkeiten anzeichen der Betroffenheit genügen, sie also im zweifel
nicht gegen, sondern für eine aufnahme in die vorstehende Namensaufführung spre-
chen sollten.

II.MATERIELLE SEITE

A. Aufgabenbewältigung und historisch-juristische Grundlagen

1. Historischer und erinnerungskultureller Kontext

a) Historischer Rahmen
das nationalsozialistische terrorregime der Jahre 1933 bis 1945 hat die ermordung
von zusammen mehr als sechs millionen Juden, sinti und roma, Patienten, regime-
gegnern, homosexuellen und anderen ins Werk gesetzt. es ist verantwortlich für ca.
50 millionen Kriegstote (Kombattanten und zivilisten), für die zerstörten lebensläu-
fe von weit über 12 millionen zwangsarbeiterinnen und zwangsarbeitern, oft auch de-
ren (kalkulierten) tod durch entkräftung. es hat millionen menschen in europa zum
teil längerfristig die lebensgrundlage entzogen, materielle Güter geraubt, zu Unrecht
umverteilt, vernichtet, immaterielle Güter (wie Bürgerrechte, ehre, menschenwürde)
missachtet, unkenntlich gemacht, negiert. trotz der Größe, Beispiellosigkeit und
monstrosität der staatlichen massengewalt ist allerdings der Prozess der „Bewältigung“
dieser verbrecherischen vergangenheit, der ja immer auch die eine oder andere Form
der „Wiedergutmachung“ geschehenen Unrechts und zugefügten leids in aussicht
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stellte, sowohl in deutschland als auch in den kollaborierenden oder besetzten staa-
ten in quälender langsamkeit verlaufen.

dazu gerieten die einzelnen Bereiche von terror, verfolgung und entrechtung sehr un-
terschiedlich und kaum je kontinuierlich in den Blick. die verfahren sowie instrumen-
te der juristischen, historisch-kritischen, gesellschaftlichen aufarbeitung und die auf-
erlegten strafen variierten von Beginn an je nach opfergruppe, dem ort der politischen
aufklärung (Besatzungszonen, Bundesrepublik, ddr), ja sogar dem urteilenden rich-
ter erheblich. auf die frühesten rufe nach radikaler offenlegung, vergeltung und auch
rache folgten sehr bald Bestrebungen nach vertuschung, verharmlosung, vergessen-
wollen. so kann selbst das 1949 im Grundgesetz verankerte verbot der todesstrafe auch
als ein schutz der hauptverantwortlichen vor dem fatalen Urteil gewertet werden.
Überhaupt standen den ersten versuchen, Ns-täter aufgrund der zurechnung von per-
sönlicher schuld zur individuellen verantwortung zu ziehen (und zwar unter erstma-
liger außerkraftsetzung des alten rechtsgrundsatzes „nulla poena sine lege“), bereits
in den 1950er Jahren tendenzen einer Kollektivschuldthese und eines angeblichen
rückwirkungsverbotes gegenüber. in der um internationale anerkennung, Westbin-
dung und Wiederbewaffnung bemühten Bundesrepublik verebbte rasch jede lust an
der „aufarbeitung der vergangenheit“, was wiederum den vielen tausend belasteten
männern (und selten Frauen), die vor 1945 als eliten oder einfachere Funktionsträger
am Ns-Unrechtsstaat mitgewirkt hatten, jene heute mit Kopfschütteln zur Kenntnis
genommene Fortführung ihrer ungebrochenen Karrieren an den neuen schaltstellen
der bundesdeutschen Gesellschaft ermöglichte. Gleichzeitig wurden in der Bundesre-
publik die größten teile der Widerstandsbewegung, da kommunistisch, ausgeblendet
und selbst noch die meisten vertreter der bürgerlichen oder militärischen opposition
lange zeit als vaterlandsverräter diffamiert. die zwangsarbeit erlangte – nachdem sich
anfänglich einzelne Betroffene finanzielle Wiedergutmachungen in geringer höhe er-
stritten hatten, was eine aufgebrachte Öffentlichkeit und Presse mit dem aufschrei „re-
parationen wie damals in versailles“ quittierte – erst nach dem Jahr 2000 wieder ge-
bührende aufmerksamkeit, als die von Bundesregierung und deutscher Wirtschaft ein-
gerichtete stiftung „erinnerung, verantwortung und zukunft“ begann, auf antrag ent-
schädigungen zu zahlen (wobei manche opfergruppen wie die italienischen militärin-
ternierten davon ausgeschlossen blieben). ehrabschneidende Unrechtsparagraphen wa-
ren noch Jahrzehnte rechtskräftig: so wurde der (männliche) homosexualität unter
strafe stellende § 175 vollständig erst 1994 abgeschafft, und die (todes-)Urteile ge-
gen „deserteure“ wurden erst 2002 als „nationalsozialistische Unrechtsurteile“ aufge-
hoben.

ein weiteres Kapitel bildet die Frage des „arisierten“ oder sonst wie geraubten Besit-
zes von jüdischen deutschen. hier wurde schon sehr früh das recht auf uneinge-
schränkte restitution beschnitten. auch deshalb dauern die erbitterten schlachten auf
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diesem Feld, wo es um bezifferbares Geld und Gut geht, bis heute an: Noch 2012 et-
wa sprach der Bundesgerichtshof letztinstanzlich einem Nachfahren des jüdischen
Kunstmäzens hans sachs dessen exzeptionelle Plakatsammlung aus den 1920er und
1930er Jahren – die das deutsche historische museum bis dato unbeirrbar, aber eben
gesetzwidrig für sich reklamierte – als rechtmäßiges eigentum wieder zu. dieser aus-
nahmefall einer späten rückerstattung war freilich nur unter geschickter Umgehung
jener rechtsnormen möglich, die vorsehen, dass ordnungsgemäße ansprüche bis 1950 (!)
hätten geltend gemacht werden müssen. das Urteil desavouiert das deutsche histo-
rische museum und genauso jene „unabhängige rechtskommission“ unter vorsitz der
ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta limbach, die zuvor zu an-
deren juristischen Positionen gelangt war. die erforschung des Ns-Unrechts, das zu-
mindest zeigen die Beispiele, kennt überraschende Wendungen.

Gewiss gab es seit Beginn der 1960er Jahre immer wieder auf einzelne zurückgehen-
de initiativen zunächst der juristischen (z. B. Frankfurter auschwitz-Prozesse), dann
auch einer kulturell-didaktischen vergangenheitsbewältigung (z. B. die dokumentari-
sche Fernsehserie „das dritte reich“ 1960/61, rolf hochhuths drama „der stellver-
treter“ 1962, die Us-serie „holocaust“ 1978/79), welche oft ungeahnte Breitenwir-
kung entfalteten. die 1958 eingerichtete ludwigsburger zentralstelle zur aufklärung
nationalsozialistischer verbrechen konnte in mehrfachen anläufen, die sogar den
deutschen Bundestag befassten, wenigstens 1979 erreichen, dass Ns-Unrecht (sowie
völkermord) nicht, wie von den bundesdeutschen Justizbehörden noch lange und auch
entgegen einschlägigen UN-Konventionen vorgesehen, verjähren durfte. aber erst in
den 1980er Jahren setzte ein wirkliches gesellschaftliches Umdenken ein. dieses war
zunächst Folge eines Generationenwechsels: historiker, Politiker, Journalisten, Juris-
ten verstanden sich nunmehr in der mehrzahl als Nachgeborene der Ns-vergangen-
heit, die unbefangener, offener, ehrlicher mit ebendieser umgehen konnten. in der Ge-
schichtswissenschaft etablierten sich neue, partizipative Formen der historischen For-
schung („Geschichte von unten“, Geschichtswerkstätten). die heute wie selbstverständ-
lich zum erscheinungsbild der Bundesrepublik gehörenden Gedenkstätten an den his-
torischen orten der verfolgung konnten sich langsam ausdifferenzieren und profes-
sionalisieren; sie verstanden sich fortan nicht mehr nur als Friedhöfe, einrichtungen
zur schicksalsklärung oder mahnende denkmäler, sondern ebenso als zentren der ver-
brechensdokumentation, der zeithistorischen Forschung und schließlich demokratie-
erziehung.

angesichts des anschwellenden aufklärungswillens erstaunlich sind gleichwohl die
bis heute im Kleinen wie im Großen fortbestehenden blinden Flecken der aufarbei-
tung: so kämpfen immer noch viele Familien sogenannter euthanasieopfer um
Wiedergutmachung oder doch wenigstens eine anerkennung von schuld; eine pau-
schale haftbarmachung der Bundesrepublik deutschland für in italien nach 1943
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durch deutsche Besatzungstruppen verübte Kriegsverbrechen konnte die deutsche
regierung in einem verfahren vor dem internationalen Gerichtshof in den haag
noch im Februar 2012 abwenden; „letzte“ Ns-täterprozesse enden (oft schon we-
gen der hinfälligkeit der angeklagten) mit milden strafen und ernten dementspre-
chend Unverständnis für ihre lange verschleppung; die lebenserinnerungen der in
Frankreich, den Usa, israel und auch in deutschland hochgeehrten „Nazi-Jägerin“
Beate Klarsfeld, durch deren beharrlichen einsatz überhaupt erst manche führende
Ns-verbrecher (z. B. Klaus Barbie) ausfindig gemacht und vor ein Gericht gestellt
werden konnten, liegen zwar in vielen europäischen sprachen, bis heute jedoch nicht
auf deutsch vor.

b) Hochschulspezifische Befassung
in diesem komplexen erinnerungskulturellen Kontext nehmen die hochschulen noch
einmal eine eigene stellung ein. die deutschen Professoren gehörten ganz überwiegend
zu jenen, die den Nationalsozialismus besonders früh sowie energisch begrüßten und
staatlich angeordnete, nichtsdestoweniger unrechtmäßige maßnahmen ebenso schnell
wie geräuschlos umsetzten: Nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums“ vom 7. april 193333 wurden 1 200 jüdische Professoren und dozenten ent-
lassen, ohne dass nur von einer einzigen deutschen Fakultät der zaghafteste Protest
überliefert wäre. dass sich damit ausgerechnet die gelehrte elite eines bis dahin hoch-
zivilisierten staates – und zwar gänzlich unabhängig von wissenschaftlicher disziplin,
forschender institution oder betroffener region – als besonders willfährig gegenüber
einem vom ersten tage an offenkundig verbrecherischen regime kompromittierte und
somit in ihrer vorbildfunktion vollständig versagte, wurde nach 1945 aus dem kollek-
tiven Gedächtnis geflissentlich verdrängt. stattdessen breitete sich bald ein flächende-
ckender mantel des schweigens über Bücherverbrennungen, relegierte studierende
oder verstoßene lehrende, an Universitäten zahlreich beschäftigte zwangsarbeiter und
eben auch entzogene bzw. aberkannte akademische titel. dem gemeinschaftlichen ver-
gessen dieser – wie die eingesetzte arbeitsgruppe es höchst unvollkommen, aber ein-
gestandenermaßen hilflos nennt – „Beeinträchtigungen“ kam dabei nicht selten eine
merkwürdige Konnivenz jener zupass, die zumindest später das begangene Unrecht hät-
ten anprangern und Wiedergutmachung einfordern können: im Glauben an die so
schamlos hintergangene und nur im ideal unverbrüchliche akademische Korporation
waren die Geschädigten, sofern sie nach Kriegsende, in der regel aus ihrem exil, an
die Wiederaufnahme des Kontaktes zu ihren alten hochschulen dachten, oft bereit,
die Ns-zeit als „Betriebsunfall“ anzusehen und zugefügte herabwürdigungen nicht
weiter zu thematisieren. immerhin konnten immaterielle Güter wie die entzogenen ti-
tel ohne großes aufheben wieder zuerkannt werden, auch „stillschweigend“, so dass

33 reichsgesetzblatt 1933, teil i, s. 175–177.
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förmliche, aufsehenerregende verfahren gar nicht nötig schienen. zwar hat es, wie stich-
probenhafte Forschungen der arbeitsgruppe ergeben haben, direkt nach 1945 durch-
aus ein Unrechtsbewusstsein bei den verantwortlichen an den Universitäten gegeben,
und man versicherte sich auf dem dienstwege bei der Kultusbürokratie, wie im hin-
blick auf eine rehabilitierung zu verfahren sei. doch kam es lange, soweit zu sehen ist,
fast nirgends zu tatsächlichen schuldanerkenntnissen oder offiziellen Wiedergutma-
chungen. 

die (ehemalige) technische hochschule hannover macht von diesen generellen ten-
denzen keine ausnahme, im Gegenteil: sie liefert, wenn auch in eher kleiner zahl, an-
schauliche Beispiele für ideologisch begründete Beeinträchtigungen aller art (aus
„politischen, rassischen, sonstigen Gründen“ in der Ns-sprache). diese im vergleich
mit anderen technischen hochschulen kleine zahl ist weniger der geringen Größe der
damaligen hochschule geschuldet. die technische hochschule hannover hatte zu Be-
ginn des Jahres 1933 41 beamtete Professoren, 63 sonstige lehrende (honorarprofes-
soren, lehrbeauftragte), 108 assistenten/hilfsassistenten, 60 Bedienstete im techni-
schen und verwaltungsdienst sowie 1 890 studierende. die zahl der studierenden
nahm bis zum Wintersemester 1937/38 auf 969 ab, während die anzahl der Bediens-
teten nahezu konstant blieb. damit gehörte die technische hochschule hannover zur
oberen hälfte der damals zwölf deutschen technischen hochschulen. die vergleichs-
weise kleine zahl der Beeinträchtigten ist vielmehr dem Umstand geschuldet, dass sich
die hochschule schon zur zeit der Weimarer republik darum bemüht hatte, sich als
„rein deutsche hochschule zu erhalten“, wie es rektor otto Franzius 1934 in einer re-
de formuliert hatte: der lehrkörper war also bereits vor der nationalsozialistischen
machtübernahme nationalkonservativ, antidemokratisch und wohl auch antisemi-
tisch ausgerichtet.

die arbeitsgruppe des senates der leibniz Universität hannover zu „verleihung und
entzug von titeln während der Ns-zeit“ hat sich, gemäß ihrem auftrag und ihren
Kräften, zum ziel gesetzt, die besonders sprechenden Fälle zu schildern, aber auch die
nur noch fragmentarisch zu rekonstruierenden sachverhalte so gut wie eben möglich
zu dokumentieren, um damit ein zeugnis von verfolgung, terror, Widerstand und er-
innerung abzulegen. die Beteiligten sind sich dabei bewusst: entgegen allen vor zehn,
zwanzig (nach der Wiedervereinigung!), dreißig oder vierzig Jahren geäußerten an-
nahmen, die Periode der Ns-herrschaft würde in absehbarer Frist ausgeforscht und
die erinnerungsbedürfnisse würden damit erloschen sein, nehmen die anstrengungen
der Ns-aufarbeitung kontinuierlich zu. das ist abzulesen an der vielfältigen einzel-
forschung (inklusive veröffentlichungen), aktivitäten bürgerschaftlicher vereine, vor
allem an der auffälligen zunahme von Ns-Gedenkstätten. diese wie überhaupt alle
stellen der aufarbeitung sind nunmehr zu professionellen Kompetenzzentren zeithis-
torischer Forschung und gleichzeitig zu orten des vertrauens im lokalen oder globa-
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len menschlichen miteinander geworden. die für die erfüllung eines solchen zivilge-
sellschaftlichen auftrags notwendigen neuartigen standards wissenschaftlicher und
ethischer Natur sind der arbeitsgruppe am verfolgungsort hannover ein steter maß-
stab gewesen.

2. Zu Struktur und Beurteilung des NS-Unrechts

a) Pervertierung des Rechts
die aberkennung von doktortiteln durch hochschulen im Ns-staat folgte den juris-
tischen Prinzipien der diktatur. ihre „verfassungsurkunde“34 ist die reichstagsbrand-
verordnung vom 28. Februar 1933, die die persönlichen, politischen und ökonomi-
schen Freiheitsrechte zur disposition der exekutive stellte. rechtspositionen konnten
beliebig außer Kraft gesetzt und durch staatliche handlungen gegen sogenannte „Fein-
de“ beseitigt werden. die exekutivische Festlegung von juristischen regeln, die vor al-
lem den satz von der Gleichheit vor dem Gesetz (artikel 109 Weimarer reichsverfas-
sung) außer Kraft setzen und sonderregelungen für Juden, für vertreter der illegalen
arbeiterbewegung, für repräsentanten der Bekennenden Kirche und für andere ent-
halten, wurde durch das ermächtigungsgesetz vom 24. märz 1933 institutionell auf
dauer gestellt. die Normen des Ns-staats sind exekutiv-Gesetze und verordnungen,
die die politischen ziele des Ns-regimes zum ausdruck bringen. sie sind aber – mit
ausnahme der privatrechtlichen rechtspositionen für Nicht-Juden, die weiter den
Prinzipien der gültigen objektiven rechtsordnung folgen – durch keinerlei rechtliche
schranken begrenzt. Fraenkel nennt diese struktur des hitler-regimes den maßnah-
menstaat. er erläutert ihn so:

„im politischen sektor des dritten reichs gibt es weder ein objektives noch ein sub-
jektives recht, keine rechtsgarantien, keine allgemeingültigen verfahrensvorschriften
und zuständigkeitsbestimmungen – kurzum, kein auch die Betroffenen verpflichten-
des und berechtigendes verwaltungsrecht.“35

auf dieser herrschaftstechnischen Basis erfolgte die einweisung oppositioneller in
Konzentrationslager – auch gegen bestehende Gerichtsurteile; das Gleiche galt für die
verfolgung der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944, die insbesondere auf die reichs-
tagsbrandverordnung und ihre Beseitigung der Grundrechte gestützt wurde. die gro-
ßen verbrechen des Ns-staats beruhen juristisch auf der logik des maßnahmenstaats:
die vergasung der psychisch Kranken geschieht – ungeachtet der Weitergeltung der

34 vgl. ernst Fraenkel: der doppelstaat, Frankfurt am main 1974 (erstmals erschienen 1941).
35 ebd., s. 26.
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sanktion von tötungshandlungen durch das strafgesetzbuch –, mit der ermordung
der Juden wird das in der rechtsordnung verankerte recht auf leben umfassend sus-
pendiert, für den vernichtungskrieg gegen die sowjetunion wird 1941 der Barbaros-
sa-Gerichtserlass geschaffen, der die verbrechen der Wehrmacht von der strafverfol-
gung ausnimmt.

die aberkennung von doktortiteln, die mit den Gewaltverbrechen des regimes
selbstredend nicht vergleichbar ist, folgte auch den herrschaftsprinzipien des Ns-
staats, die von den entsprechenden hochschulen exekutiert wurden. diese aberken-
nungen, die unter rechtsstaatlichen Bedingungen unter der voraussetzung erfolgen
können, dass die doktorarbeit in teilen oder insgesamt nicht von dem verfasser
stammt, er also eine eigene leistung vorgespiegelt hat, erfolgte im Nationalsozialismus
unabhängig von der wissenschaftlichen Frage der Qualität der arbeit und ihrer selb-
ständigen erstellung. das Kriterium für die aberkennung ist außerwissenschaftlich:
die „rassische“ herkunft, die mit der wissenschaftlichen leistung nicht das Gerings-
te zu tun hat, wirkt als ausschlusskriterium für das Führen des doktortitels. sie wird
auf der Basis der judenfeindlichen staatsdoktrin verfügt, die von führenden Juristen
wie carl schmitt auf einer eigens dafür veranstalteten tagung im Jahre 1936 für die
„wissenschaftliche“ ausgrenzung der arbeiten von Juden zur leitlinie erklärt und mit
den Worten hitlers „indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des
herrn“ gerechtfertigt wurde. auch hier regiert der maßnahmenstaat, der die rechts-
position eines durch eine wissenschaftliche leistung rechtmäßig erworbenen doktor-
titels juristisch effektiv, aber rechtsstaatswidrig beseitigt.

das Problem des Umgangs mit der juristischen struktur des Ns-staats besteht oftmals
darin, dass einzelregelungen des Ns-staats von der struktur des Gesamtsystems ge-
trennt werden und unkritisch als auch rechtsstaatlich akzeptables „recht“ angesehen
werden. diese herangehensweise bedeutet aber, wie auch das Bundesverwaltungsge-
richt festgestellt hat, dass die repressive Gesamtstruktur des regimes, die auf der au-
toritären Normierungsmacht beruht, aus dem Blick gerät.36

b) Wiedergutmachungsansätze an der Technischen Hochschule Hannover
die Wiedergutmachung von Ns-bedingten diskriminierungen an der technischen
hochschule hannover lässt sich seit der unmittelbaren Nachkriegszeit im Wesent-
lichen dadurch kennzeichnen, dass es dazu nur punktuell, das heißt im einzelfall und
dabei de facto nur auf antrag von Betroffenen, gekommen ist. eine generelle reha-
bilitierung durch annullierung einschlägiger Beeinträchtigungen ist mit anderen
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Worten bislang nicht erfolgt. ebenso beispielhaft wie grundlegend ist dafür der mi-
nisterialerlass des Niedersächsischen Kultusministers vom 28. april 1947 (siehe an-
lage 10).

ohne die Fälle blockierter und dadurch abgebrochener weiterer wissenschaftlicher
hochschulkarrieren oder bereits von studiengängen zu behandeln, erklärte er – in dia-
metralem Gegensatz zur hier unterbreiteten Beschlussempfehlung und beschränkt auf
akademische Grade – einschlägige entziehungen für „formal noch in Kraft“. zugleich
wurden die Fakultäten der landeshochschulen ermächtigt, Personen, denen der aka-
demische Grad entzogen worden war, mitzuteilen, dass sie „zum zwecke der Wieder-
gutmachung“ berechtigt seien, den seinerzeit aberkannten Grad wieder zu führen. die-
ser erlass galt jedoch, wie gesagt, nur für die aberkennung akademischer Grade und
überdies bei genauerem hinsehen nur für den kleineren Kreis der aberkennung durch
ausbürgerung. er war also insoweit primär auslandsorientiert, als er sich erkennbar und
unter der damaligen Besatzungsherrschaft verständlich auf emigrierte Betroffene be-
zog. dabei war ein weiterer Pferdefuß des erlasses, dass er weder eine Berichtspflicht
an das ministerium verfügte noch auf die administrativen schwierigkeiten der ermitt-
lung von auslandsanschriften in den Wirren und Nöten der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit einging. deshalb verschob er de facto die Wiedergutmachung auf die initiative bzw.
den antrag noch lebender Betroffener und konnte mithin keine erschöpfenden aus-
wirkungen zeitigen.

Nicht zuletzt kommt als grundsätzliches Problem noch hinzu, dass sich der erlass über
die bereits erwähnten unberücksichtigten Betroffenengruppen hinaus auch zu vor-
wirkungsfällen ausschwieg. Ging er doch mit keiner silbe auf die Fälle ein, in denen
etwa an sich studier-, Promotions- oder habilitationswillige durch Ns-bedingte ver-
bote (siehe anlage 2) von ihren Wünschen abgebracht worden sind oder sich hinsicht-
lich ihres schon angefangenen vorhabens zum abbruch gezwungen sahen. mochte
die ermittlung solcher Fälle 1947 jedenfalls zum teil noch durch abfragen möglich
gewesen sein, sieht sie sich nach den inzwischen abgelaufenen weiteren 65 Jahren vor
praktisch unüberbrückbare schwierigkeiten gestellt. Gerade auch insoweit ist darauf
aufmerksam zu machen, dass die vorliegende aufarbeitung nicht vollständig sein
konnte.

36 vgl. Joachim Perels: die Umdeutung des Nazi-regimes zu lasten eines verfolgten. anmerkungen zum Ur-
teil des verwaltungsgerichts Potsdam vom 4.dezember 2008, in: Kritische Justiz 42/2009, s. 417–426.
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B. Konkrete Beeinträchtigungen und Sachverhaltsschilderungen

1. Ordentliche Professoren37

Flachsbart, otto (r)
Geissler, otto (s)

Exemplarisch: Otto Flachsbart (1898–1957)
otto Flachsbart, seit 1932 lehrstuhlinhaber für mechanik an der technischen hoch-
schule hannover, wurde am 29. Juni 1937 in den ruhestand versetzt. Begründet wur-
de dies mit Bezugnahme auf § 6 des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums“. dabei handelte es sich um eine besonders schwammige Formulierung des Ge-
setzes, die handhabe bot, Beamte aus dem dienst zu entfernen, auch wenn sie nicht un-
ter die jeweiligen vorschriften des Gesetzes über aus politischen oder rassistischen Grün-
den zu verfolgende Personen fielen. tatsächlicher Grund für die entlassung Flachsbarts
war jedoch, dass seine Frau nach nationalsozialistischer definition als Jüdin galt. trei-
bende Kräfte für das vorgehen gegen Flachsbart waren insbesondere der rektor hanns
simons und der dekan der zuständigen Fakultät Ferdinand schleicher. 
Flachsbart kehrte am 1.10.1945 an die hochschule zurück und amtierte von 1947 bis
1950 als rektor.

2. Nebenamtliche Professoren38

a) Außerordentliche Professoren
dorner, alexander (P/s)
Klüsener, otto (P)
lessing, theodor (r/P)

b) Honorarprofessoren
Kulka, hugo (r)
vierthaler, ludwig (s)
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Exemplarisch: Hugo Kulka (1883–1933)
der seit 1924 an der technischen hochschule hannover als honorarprofessor lehren-
de hugo Kulka legte seinen lehrauftrag gezwungenermaßen aufgrund der rassistischen
Gesetzgebung („Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“) im april
1933 nieder. der anerkannte experte für eisenbau (bis ende 1930 technischer direk-
tor bei der Firma louis eilers in hannover, maßgeblich beteiligt z. B. am Bau der Nor-
derelbe-Brücke und des hauptbahnhofs leipzig) sollte eigentlich auf den lehrstuhl
für eisenbau und statik der th hannover berufen werden, war jedoch schon 1932
wegen seiner jüdischen herkunft unter den lehrenden der hochschule heftig umstrit-
ten. einer der Wortführer der Gegner Kulkas war der bis mitte 1933 amtierende rek-
tor der th hannover ludwig Klein. auch die (bis mitte 1933 währende) Freund-
schaft mit dem designierten rektor otto Franzius konnte seine vertreibung von der
hochschule nicht verhindern. Kulka, 1912 zum christlichen Glauben konvertiert und
angesichts seiner nationalkonservativen haltung kein politischer Fall, floh im spätsom-
mer 1933 nach den haag, wo er im oktober des Jahres an den Folgen einer durch die
Flucht verschleppten erkrankung starb. 

3. Sonstige Mitglieder

a) Privatdozenten, Lehrbeauftragte, Assistenten39

ass. dernedde, Wolfgang (P)
Pd Krug, Willi (P)
Pd lutz, Friedrich (P)
ass. mewes, hermann (P, zugleich 3 b))
Pd schiemann, Günther (r)
lB Woldt, richard (P)

Anmerkungen zu 3 a)
zu hermann mewes, Jahrgang 1908, näher das rektoratsschreiben vom 3. mai 1946
(siehe anlage 9). mewes, der bereits als student der architektur wegen der ende 1932
erfolgten Gründung einer „sozialpolitischen arbeitsgemeinschaft an der th hanno-
ver“ von der Ns-studentenschaft der th hannover politisch bekämpft wurde und des-
halb im sommersemester 1933 auf die von der th hannover intern geführte Über-
wachungsliste (siehe anlage 1) kam, konnte ende 1933 noch seine diplomprüfung
ablegen. die politischen vorwürfe sorgten dann allerdings 1935 dafür, dass die Über-
nahme auf eine außerplanmäßige assistentenstelle am lehrstuhl des kirchennahen

39 vgl. dazu Jung: als rein deutsche hochschule; ders.: voll Begeisterung; Wäldner: die technische hochschule.

37 hierzu sei aus Gründen der arbeitsökonomie generell auf folgende Grundlagentexte verwiesen: michael
Jung: als „rein deutsche hochschule erhalten“. „säuberungen“ nach 1933, in: rita seidel (hg.): Univer-
sität hannover 1831–2006. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen der Universität hannover, Bd. 1, hil-
desheim/zürich/New York 2006, s. 210f.; ders.: voll Begeisterung; schröder: vom Nationalismus; stef-
fens: innerlich gesund; Wäldner: die technische hochschule.

38 vgl. hierzu ebenfalls Jung: als rein deutsche hochschule; ders.: voll Begeisterung; schröder: vom Natio-
nalismus; steffens: innerlich gesund; Wäldner: die technische hochschule, sowie zusätzlich rainer mar-
wedel: theodor lessing 1872–1933. eine Biographie, darmstadt 1987; Nikolai stula: ludwig viert ha-
ler (1875–1967). leben und Werk, diss. Bonn 1998, s. 13 und 17.
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Prof. Friedrich Wilhelm Fischer vom th-rektor vorzeitig beendet wurde (siehe an-
lage 9). mewes, der die laufbahn des regierungsassessors einschlug, konnte 1943 pro-
movieren40 und überlebte den Krieg in hannover.

Exemplarisch: Günther Schiemann (1899–1967)
am 10. Juni 1937 wurde der seit 1925 als assistent, dann als oberassistent und
schließlich auch als Privatdozent tätige chemiker Günther schiemann aus dem lehr-
körper der technischen hochschule hannover mit der Begründung gestrichen, dass
er seit drei semestern „nicht mehr gelesen und auch ein Urlaubsgesuch nicht einge-
reicht hat“ (so der damalige rektor simons).41 Bereits zuvor war schiemanns vertrag
als oberassistent nicht über den 30. september 1935 hinaus verlängert worden, so dass
er sich eine andere arbeitsstelle suchen musste. Ursächlich für beide aktionen war, dass
schiemann nach nationalsozialistischer definition als „halbjude“ galt. sein Gesuch
um weitere Beurlaubung von ende Juni 1937 wurde von der hochschule nicht zur
Kenntnis genommen, da – wie der leiter der dozentenschaft formulierte – „eine wei-
tere Beurlaubung des dozenten dr. schiemann […] unerwünscht […], da er jüdisch
versippt“42 sei.
Nach 1945 konnte schiemann an die hochschule zurückkehren.

b) Studierende (Nichtzulassung, Relegierung, Stigmatisierung, Überwachung)
Biernath, rudolf (P)
Birmann, Gert (r)
Brauns, Wolf (P)
Fraenkel, stefan (st)
Friedburg, helmut (st)
Fröhlich, Klaus (r)
Führer, otto (r)
Ginsberg, max (r)
hoffmann, Friedrich (P)
Kempf, Johannes (P)
Kirchhof, Franz (s)
Kröning, Willy Karl (P)
Kroupa, Jaroslav (P)
lessing, rudolf (r)
levi, Fritz (st)
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sander, helmut (r)
scharlibbe, otto (P)
schwarzer, alfred (P)
seitz, Urte (st)
siepmann, harald (r)
slawinski, Friedrich (P)
spangenthal, hans-Friedrich (r)

43 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 1.
44 reichsgesetzblatt 1933, teil i, s. 225.

40 vgl. hermann mewes: der lutherische Kirchenbau Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der
Baumeister des Konsistoriums zu hannover, diss. th hannover 1943, mit lebenslauf s. 160.

41 Nla hannover, Nds. 401, acc. 92/85, Nr. 390, Bl. 22.
42 Nla hannover, Nds. 401, acc. 92/85, Nr. 390, Bl. 20 rückseite.
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levi, hans Werner (st)
lilienfeld, erich (st)
lilienfeld, Werner (r)
mautner, Kurt (st)
michaelis, hermann (st)
Nezval, ladislav (r)
Nörrenberg-sudhaus, Walter (s)
ostermeyer, Günter (s)
otto, Kurt (P)
Passarge, Georg (P)
Plaut, helene (r)
roeder, Wolfgang (r)
rohr, Joachim (st)
rubo, ernst (r)
samuel, erich (r)

staskiewicz, alfred (P)
teusch, heinz (r)
Weil, Ulrich (r)
Weiß, herbert (st)
Wichert, Ulrich (r)
Wohlwill, andreas (r)

Anmerkungen zu 3 b)
Nach auswertung der im archiv der tiB/Universitätsarchiv hannover vorhandenen
studentenakten lässt sich Folgendes feststellen

aa. Zur damaligen Verfahrensgestaltung und ihrer Vorwirkung 
die anzahl der oben Genannten darf nicht zu der annahme verleiten, es hätte keine
weiteren diskriminierungen gegeben, denn auffindbar war bisher keine generelle Ge-
samtübersicht, sondern zwischen teillisten aus den Jahren 1933 und 1943 (siehe an-
lagen 1 und 8) nur einzelaufführungen. Überdies ist zu berücksichtigen, dass zusätz-
liche einschlägige Benachteiligungen, wie im Weiteren dargetan sei, überwiegend ver-
deckt und zwar durch verschiedene der th-entscheidung vorausgehende Filtrierun-
gen geschahen. zum Beispiel wird die diskriminierung in neuen, staatlicherseits ein-
geführten zusatzbedingungen versteckt, über deren erfüllung außerhochschulische Be-
scheinigungen ergehen, die mit dem immatrikulationsgesuch vorzulegen sind. Bei nicht
erreichbarer Bescheinigung tritt damit gleich wirksam, aber unauffälliger und die th
entlastend anstelle ihrer Nichtzulassungsentscheidung verfahrensmäßig „nur“ die
Nichtentgegennahme eines entsprechenden Gesuchs „allein“ wegen Unvollständigkeit.
die Nichtaufklärbarkeit dieser vorwirkung liegt auf der hand. Genannt seien insoweit
unter anderem nachstehende maßgaben, die sich ab 1933 zunehmend zwischen das
abitur und die immatrikulation an der th schieben.

bb. Spezielle Zulassungsmodifikationen43

– me vom 2. mai 1933, wonach die Neuaufnahme von Personen „nichtarischer“ ab-
stammung bis nach erlass künftiger Gesetzgebung herauszuschieben ist.

– me vom 16. Juni 1933 in ausführung des Gesetzes gegen die Überfüllung deut-
scher schulen und hochschulen vom 25. april 1933,44 wonach „nichtarische“ stu-
dierende nur vorläufig zu immatrikulieren sind.

– me vom 2. und 11. september 1933 zum ausschluss von studierenden wegen mar-
xistischer oder antinationaler Betätigung.
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– me vom 25. september 1933 zu aufnahmequoten zu lasten „nichtarischer“ stu-
dierender (ausgenommen ausländer).

cc. Vorfiltrierende Maßgaben
– me vom 7. Februar 1934, der über das abitur hinaus eine besondere staatliche (!)

zulassung zur hochschulreife einführt, die auf antrag erteilt werden kann (soge-
nannter reifevermerk).

– erlass des reichs-sa-hochschulamtes vom 1. Februar 1934, wonach immatriku-
lation nur erfolgt, wenn arbeitsdienstpflicht genügt und einjähriger dienst bei sa-
hochschulamt abgeleistet worden ist, was „nichtarischen“ und politisch misslie-
bigen studierenden verwehrt ist.

– me vom 23. Februar 1934 zur einführung einer studentischen arbeitsdienst-
pflicht, die von „nichtarischen“ und politisch missliebigen studierenden nicht oh-
ne weiteres ableistbar ist.

– erlass des sa-hochschulamtes hannover vom 23. april 1934, wonach Neu- und
Weiter immatrikulation nur bei Nachweis der durch das sa-hochschulamt vorge-
schriebenen sportlichen Betätigung erfolgt.

– me vom 7. märz 1935, der den reichsarbeitsdienst für reichsdeutsche abiturien-
ten „arischer“ abstammung verbindlich macht.

– me vom 26. april 1935, wonach „nichtarische“ abiturienten ohne arbeitsdienst
und zwar nach maßgabe des oben angeführten (unter bb. genannten) erlasses vom
16. Juni 1933 zugelassen werden können.

– Gesetz vom 19. märz 1937 zum zulassungsverbot für Juden im reichsarbeits-
dienst.45

– me vom 22. Juni 1942, wonach die zulassung zum studium für jüdische misch-
linge 2. Grades auf die hochschulrektoren übertragen wird.

dd. Zu den aufgeführten Einzelfällen 
diese Betroffenen sind etwas eingehender zu behandeln, da sie bislang außer Walter
Nörrenberg-sudhaus, der trotz verbüßter strafe keine studienzulassung erhält,46 weit-
gehend unbeachtet geblieben sind. dabei sind vorweg die zehn Namen mit dem
Klammerzusatz (st) als stigmatisierungsfälle zu bezeichnen, die durch eine besonde-
re matrikelnummer als „Nichtarier“ gekennzeichnet wurden. – Unterlagen zu damals
studierenden sind als sogenannte studentenakten im archiv der tiB/Universitätsar-
chiv hannover vorhanden, freilich mit recht unterschiedlicher Überlieferungsdichte.
immerhin aber lassen sich anhand des greifbaren schriftguts Umfang und intensität
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der Ns-Beeinträchtigungen und der sich daraus ergebenden weiteren Folgen einiger-
maßen zuverlässig erfassen. danach ist ein teil der aufgeführten Fälle der internen lis-
te entnommen, die in zeitlicher hinsicht bereits aus dem Jahr 1933 stammt (siehe an-
lage 1). später liegen die Fälle von Friedrich hoffmann (1933–1936),47 heinz teusch
(1934–1936),48 andreas Wohlwill (1933–1937),49 Ulrich Wichert (1935),50 Walter
Nörrenberg-sudhaus (1937–1939),51 Klaus Fröhlich (1938–1939)52 und Jaroslav
Kroupa (1943)53 (siehe anlage 8).

ee. Rassistisch Diskriminierte
Näherhin liegen mit der hälfte der Fälle die Beeinträchtigungen aus rassistischen knapp
vor denen aus politischen Gründen. Bei ersteren wird auf jüdische Konfession oder
(teil-)abstammung abgestellt und dies auch alsbald durch den besonderen anfangs-
buchstaben „N“ zu Beginn der matrikelnummer kenntlich gemacht. diese diskrimi-
nierung wie der listeneintrag hindern indessen anfangs noch nicht, das studium mit
dem diplom abzuschließen, so ende 1933 bei erich samuel54 und 1936 bei Ulrich
Weil,55 oder die ablegung auf antrag zu erlauben, wie 1935 bei max Ginsberg56; wei-
ter auch, wenn es sich um studierende handelt, die im damaligen Jargon „halbjuden“
sind, bei denen also nur ein elternteil jüdischer Konfession bzw. abstammung ist, wie
bei heinz teusch,57 Ulrich Wichert58 und andreas Wohlwill.59 aufgrund der spürba-
ren diskriminierung kommt es allerdings schon ende 1933 auch zur resignation, wie
bei der architekturstudentin helene Plaut,60 die ihr studium abbricht und nach eng-
land emigriert.

zur reichsseitig angeordneten verschärfung der rassistischen diskriminierung kommt
es ab 1936/37, nach den olympischen spielen in Berlin. zwar ist die th hannover

47 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/8.
48 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/4.
49 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/7.
50 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/5.
51 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 206. vgl. Wäldner: die technische hochschule, s. 36.
52 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17. vgl. anette schröder: „aushändigung

des zeugnisses kommt nicht in Frage“, in: alumnicampus. ehemaligenmagazin der leibniz Universität
hannover, Nr. 9, dezember 2012, s. 46f.

53 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/24.
54 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. s108.
55 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. W184 und Nr. 54/N/2.
56 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. G91.
57 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/4.
58 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/5.
59 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/7.
60 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. P116.

45 reichsgesetzblatt 1937, teil i, s. 325.
46 vgl. Wäldner: die technische hochschule, s. 36.
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noch bereit, dem architekten dipl.-ing. erich samuel61 auf seinen mit auswanderungs-
absicht begründeten antrag vom 10. mai 1938 hin, wie von ihm gewünscht, seine di-
plomarbeit von ende 1933 auszuhändigen. dafür, dass sich ein solches verhalten an
der th indessen nach dem 9. November 1938, dem auch verharmlosend als „reichs-
kristallnacht“ bezeichneten, amtlich geschürten Judenpogrom nicht wiederholte, gibt
der in den akten belegte Fall des Physikstudenten Klaus Fröhlich ein erschütterndes
Beispiel.

ff. Exemplarisch: stud. rer. nat. Klaus Fröhlich (1918–1945) 62

Nach vergeblichem versuch, als damals sogenannter „volljude“ seit dem Wintersemes-
ter 1936/37 an der th Berlin zum studium zugelassen zu werden, gelingt Klaus Fröh-
lich dies zum sommersemester 1937 an der th hannover. er hatte bemerkenswer-
terweise 1936 auch den arbeitsdienst ableisten können, wobei die rechtsextremistische
haltung seines vaters, der 1919/20 mitglied der berüchtigten Brigade ehrhardt ge-
wesen war und am Kapp-Putsch teilgenommen hatte, geholfen haben dürfte. Fröhlich,
der am 5. November 1938 die vorprüfung im Fach Physik abgelegt hat, wird nun –
insbesondere nach dem nur vier tage späteren Pogrom – von der hochschule im Un-
klaren gelassen, indem sie ihn über das ergebnis seiner vordiplomarbeit nicht mehr
bescheidet. dabei will er inzwischen sein studium im ausland fortsetzen. sein an sei-
nen betreuenden Professor Georg Prange gerichtetes, am 28. November 1938 einge-
gangenes schreiben (siehe anlage 4), mit dem er diesen um eine schriftliche empfeh-
lung immerhin für die harvard-Universität und das Bostoner mit ersucht, ist eben-
so vergeblich. statt selbständig auf diesen formlosen antrag zu reagieren, sucht sich
sein Betreuer nämlich, wie aus seinem handvermerk auf dem Gesuch ersichtlich – er
hält den Bittsteller danach für wissenschaftlich qualifiziert (!) –, zunächst beim rek-
tor abzusichern. dieser verfügt indessen bereits einen tag später die ablehnung (sie-
he anlage 5).

damit nicht genug: da das nunmehr verstärkte Bemühen, beim dekan seiner Fakul-
tät ein zeugnis über seine vordiplomarbeit zu erhalten, ebenfalls nicht fruchtet, wen-
det sich Klaus Fröhlich per einschreiben vom 4. Januar 1939 an den rektor der hoch-
schule (siehe anlage 6). dabei hat er nun noch in Kopie das zwischenzeitliche schrei-
ben der harvard-Universität beigefügt, aus dem hervorgeht, dass er dort sein studi-
um bereits zum Februar 1939 oder auch später fortsetzen könne. Wie dem antwort-
vermerk des rektors vom 9. Januar 1939 (siehe anlage 7) zu entnehmen ist, hatte der
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erwähnte dekan den Fall jedoch schon zuvor an den reichserziehungsminister wei-
tergegeben, von dem schon unter dem 13. Januar 1939 zurückkommt: „aushändigung
des zeugnisses über das bestandene [sic!] diplomvorexamen kommt nicht in Frage.“

es mag für zwischenzeitliches zögern oder andere Überlegungen sprechen, dass die
technische hochschule das zeugnisersuchen von Klaus Fröhlich erst mit rückschrei-
ben vom 1. Juni 1939 ablehnt. Jedenfalls führt der alsbaldige Kriegsausbruch für den
Betroffenen nur noch zu weiterer verschlimmerung. Klaus Fröhlich, geboren zu Ber-
lin am 26. Januar 1918, wird am 28. Juni 1943 ins Kz auschwitz deportiert und ver-
liert im Kz Buchenwald am 9. Februar 1945 sein leben.

gg. Politisch Diskriminierte
Bei den neun Fällen politischer diskriminierung steht der vorwurf seitens der Ns-do-
minierten „deutschen studentenschaft“ an der technischen hochschule hannover im
vordergrund, an der ende 1932 gegründeten „sozialpolitischen arbeitsgemeinschaft“
mitgewirkt zu haben, die entgegen ihren Beteuerungen als marxistisch einzustufen sei.
dies gilt wie im Falle hermann mewes (siehe rz 26) für rudolf Biernath,63 Wolf
Brauns,64 Kurt otto,65 Georg Passarge,66 Friedrich slawinski67 und alfred staskiewicz,68

während es bei Friedrich hoffmann,69 Jaroslav Kroupa70 und alfred schwarzer71 um
anders begründete Ns-Gegnerschaften geht. Bei allen ist durchweg von latent bedro-
hender Überwachung auszugehen, wobei sich dies bereits im sommersemester 1933
auf den Karteikarten des immatrikulationsamtes durch die stempelung „Kein mitglied
der studentenschaft“ niederschlägt und extern durch rot auf den Umschlag des Beleg-
buches aufgesetzten gleichen stempel sowie durch andersfarbigen ausweis kenntlich
gemacht wird. 

die Bandbreite der daraus folgenden Nachteile reicht vom Bemühen um – letztlich
erfolgreiche – aufhebung wegen versehens in den Fällen Biernath und schwarzer oder
eintritt in die sa von Passarge bis zum entzug durch studienortwechsel bei Brauns
und Biernath bzw. exmatrikulation bei staskiewicz oder, ebenso wie bei mewes (sie-
he rz 26), durch baldigen diplomabschluss bei slawinski 1934. soweit ersichtlich, kam

64 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. B333.
65 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. o51.
66 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/1362.
67 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. s144.
68 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. st104.
69 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/8.
70 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/24.
71 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. sch259.

61 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. s108
62 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17. vgl. schröder: aushändigung, s. 46f. 
63 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/9.
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es lediglich im Falle otto zu einem politisch begründeten disziplinarverfahren, das
nach mehreren vorladungen mit auf Betreiben der deutschen studentenschaft immer
wieder nachbenannten „zeugen“ letztlich zu seinem deutschlandweiten ausschluss
vom hochschulstudium führte. interessant ist dabei, dass der th-syndikus am 18. No-
vember 1933 auf Grundlage verschiedener vorausgegangener anhörungen „einstellung
des verfahrens durch den senat“ empfiehlt, dieser aber drei tage später „Fortsetzung
des verfahrens“ beschließt. Nach drei weiteren zeugenvorladungen kommt es dann am
5. märz 1934 „wegen kommunistischer Betätigung“ zum ausschluss, der nach verwer-
fung der Berufung durch den Preußischen Wissenschaftsminister definitiv wird. 

Weitere Überwachung gilt im Kriege laut rektor-schreiben vom 26. august 1943 –
in Beachtung eines (nach dem heydrich-attentat ergangenen) me vom 30. Novem-
ber 1942 – den sieben studierenden, die „Protektoratsangehörige tschechischen volks-
tums“ sind (siehe anlage 8). Grundsätzlich wird man diese Überwachungsmaßnah-
me noch für allgemein kriegsüblich gegenüber ausländern halten können, wobei hin-
zukommt, dass die Betroffenen ganz überwiegend als „leistungsmäßig und haltungs-
mäßig […] bewährt“ bezeichnet werden, also ansonsten unbehelligt blieben. sie sind
deshalb unter ziff. 3 b) nicht aufgeführt. lediglich ein Fall, der des Jaroslav Kroupa,
ist oben genannt. Bei ihm werden nämlich damals zweifel geäußert, die zumindest hin-
tergründig auch politischer Natur gewesen sein könnten und jedenfalls zum th-an-
trag auf dessen versetzung an eine andere hochschule zwecks Bewährung führen.

4. Diplomierte und Promovierte
dux, Walter (r)

Anmerkungen zu 4.
Neben der aberkennung von Promotionen ist auch die verhinderung durch Promo-
tionsvorhaben im Wege entsprechender Kautelen zu beachten. sie sind zugleich fak-
tisch dadurch rückwirkend beeinträchtigend, als sie nicht bereits auf die annahme als
doktorand, sondern auf die doktorprüfung abstellten, das heißt diese nicht zuließen.
dadurch dürfte es zu etlichen Fällen gekommen sein, in denen ein früher angenom-
mener doktorand bereits viel mühe auf sein Promotionsvorhaben verwandt hatte, aber
damit noch nicht fertig geworden war und nun nicht mehr abschließen konnte. da-
rüber hinaus dürften schon ab 1933 bei Ns-Parteigängern unter den Professoren ein-
schlägige verweigerungen der doktorandenannahme bzw. -betreuung stattgefunden
haben. es liegt auf der hand, dass es dadurch schon vor der definitiven verbotsrege-
lung von 1937 zu einem weiteren faktischen Betroffenenkreis gekommen ist, dessen
Umfang sich heute praktisch kaum noch individuell klären lässt.
Genauer ist durch den me vom 15. april 1937 (siehe anlage 2) für die th „mit so-
fortiger Wirkung“ angeordnet worden, dass Juden, „welche die deutsche staatsange-
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hörigkeit besitzen, zur doktorprüfung nicht mehr zuzulassen sind“. Übergangsweise
war lediglich noch die aushändigung der Promotionsurkunde gestattet, wenn die vo-
rausgehenden Promotionsbedingungen „restlos erfüllt“ waren oder im Falle ausnahms-
weise zuvor ministeriell genehmigter zulassung bei meldung zur doktorprüfung bin-
nen dreimonatsfrist. Für „jüdische mischlinge“ blieb die Promotion aufgrund der ver-
ordnung vom 14. November 193572 zulässig, freilich mit der maßgabe, in zweifelsfäl-
len ministerielle entscheidung einzuholen.

Exemplarisch: Walter Dux (1889–1987)
Walter dux wurde 1889 in ein jüdisches elternhaus geboren. sein vater war mit-
glied der synagogengemeinde in hildesheim. Nach seinem abitur am Gymnasium
andreanum in hildesheim studierte er von 1907 bis 1909 an der technischen
hochschule darmstadt chemie und setzte sein studium dann an der technischen
hochschule hannover fort, wo er es 1912 als diplom-ingenieur abschloss. Bereits
1913 promovierte er mit einer dissertation „zur Photochemischen Kinetik des
chlorknallgases“ bei max Bodenstein (entwicklung der Kettenreaktion) an der
technischen hochschule hannover zum dr.-ing. Nachdem dux in den Jahren
1913–1914 am Physikalisch-technischen institut der technischen hochschule Bres-
lau tätig gewesen war, diente er in den Jahren 1914–1918 als soldat im ersten Welt-
krieg. Nach seiner rückkehr nach hannover heiratete dux 1921 marga sichel, eben-
falls jüdischer herkunft, und war unter anderem in den sichel-Werken tätig. in die-
se Jahre fiel auch seine Freundschaft mit Kurt schwitters. von 1933 an sahen Juden
sich zunehmend repressionen ausgesetzt, 1936 siedelte Walter dux mit den beiden
Kindern nach Großbritannien über, marga dux folgte 1937. im November 1939
wurde im deutschen reichsanzeiger und Preußischen staatsanzeiger der verlust der
deutschen staatsangehörigkeit von Walter dux und allen Familienmitgliedern be-
kannt gegeben.73 aufgrund des verlustes der staatsangehörigkeit erfolgte am 10. Ja-
nuar 1940 die aberkennung des 1913 erworbenen doktortitels der technischen
hochschule hannover, weil Walter dux damit als „unwürdig“ zum Führen eines aka-
demischen titels galt. mit innerhochschulischem erlass Nr. 199.40 ist die entschei-
dung in der zentralen Promotionsliste ergänzt und der Promotionseintrag, welcher
die laufende Nummer 152 trägt, durchgestrichen worden. 1946 wird dux in der
hochschulintern erstellten liste der aberkennungen nicht erwähnt. seit den 1950er
Jahren bis in die 1980er Jahre besuchte dux wiederholt hannover und auch sein al-
tes institut. 1963 fand an der mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät eine
Jubiläumsfeier aus anlass der erneuerung der Promotionsurkunde mit einer anspra-

72 reichsgesetzblatt 1935, teil i, s. 1333f.
73 deutscher reichsanzeiger und Preußischer staatsanzeiger vom 28. November 1939 (abends), s. 1.

36

37

38



GrÜNde

60

che von Walter dux statt. dies geschah zwar unter dem zum zeitpunkt dieser „Gol-
denen Promotion“ amtierenden rektor matting, der 1940 am entzug des titels be-
teiligt gewesen war, doch gab es bei der veranstaltung keinen erkennbaren hinweis
auf den entzug. dux überreichte der Fakultät eine Kopie der Kette max Bodensteins
in erinnerung an die erstmalige Beschreibung der Kettenreaktion im Jahr 1913, un-
ter anderem in dux’ dissertation. Walter dux verstarb im Jahr 1987.

5. Ehrentitel

a) Ehrendoktoren
carsten, albert (r)
eichengrün, arthur (r)

b) Ehrenbürger
Krone, max (zugleich a)) (s)
Noske, Gustav (P)

c) Ehrensenatoren (–)

Anmerkungen zu 5.
aa. Entziehungsvorgaben und -vorgehen
hinsichtlich der aberkennung von ehrentiteln sind die schon 1933 neu eingeführten ge-
neralklauselartigen Unwürdigkeitsregelungen für Promotionen durch me vom 17. Juli
193474 auch für ehrenpromotionen und die verleihung der ehrenbürger- und ehren -
senatorenwürde vorzusehen, was die th hannover bereits am 26. Juli 1934 umsetzt.75

Bis dahin sind entsprechende ehrentitel indessen seit 1933 schon „wild“, das heißt  ohne
jede Normgrundlage gestrichen worden. so geschehen im Fall Krone, bei dem die eh-
renpromotion durch rektor-verfügung vom 29. mai 1933 gestrichen wurde, obwohl
das rechtsgutachten des hochschulsyndikus Freyer vom 20. märz 1933 noch zu dem
rechtsstaatlich einwandfreien votum gelangt war: „rechtlich ist nichts zu machen.“76

demgegenüber lautete der tenor der entgegengesetzten rektor-entscheidung: „herr
Krone ist aus der liste der hochschule zu streichen.“77
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bb. Streichungsarten
aus der liste der hochschule gestrichen zu werden, heißt vollumfänglich bzw. in aller
Form neben der löschung in den intern geführten listen der th durch – nach wie vor
sichtbare – streichung die Weglassung in den veröffentlichten vorlesungsverzeichnis-
sen, die durchweg zu Beginn sämtliche lebenden Personen aus der trias von ehrense-
natoren, ehrenbürgern und ehrendoktoren namentlich ausweisen. zusätzlich geschieht
eine ausdrückliche entziehung in der Form, dass darüber mitteilung an den Betroffe-
nen erfolgt78 und ab 1936 auch in dessen Wohnsitz an die ortspolizeibehörde.79

daneben gibt es weiter die sogenannte „stille streichung“. sie wird etwa im Falle des
ehemaligen hannoverschen oberpräsidenten, des bis auf die politische haltung als un-
tadelig geschilderten ehrenbürgers Gustav Noske, empfohlen und als mildere oder vor-
läufige maßnahme begriffen. Näheres enthält der Bericht und vorschlag des rektors
vom 26. august 1938 (siehe anlage 3). hingegen wird ebenda im Fall Krone von ei-
ner entziehung „in aller Form“ gesprochen.

Weiter wurden berücksichtigt:

6. Sonstiges: Medaillen, Ehrengeschenke, Preisverleihungen, Benennungen

hierzu ist im hinblick auf einschlägige Beeinträchtigungen Fehlanzeige zu erstatten,
wobei indessen klarstellend wie folgt zu differenzieren ist:
– an medaillen kannte die th neben dem mit der ehrenbürgerwürde verbunde-

nen abzeichen zugleich noch ein „besonderes ehrenzeichen“.80 die vergabe wie
rückforderung beider zeichen richtete sich als annex zur verleihung der ehren-
bürgerwürde nach deren Bestand, so dass insoweit auf rz 39 ff. zu verweisen ist.
im Übrigen zogen sich die Beratungen zum besonderen ehrenzeichen aus künst-
lerischen wie finanziellen Gründen ergebnislos hin, um 1935 aus Gründen der ma-
terialknappheit (im zuge der aufrüstung) eingestellt zu werden.81

dasselbe gilt für eine erfolglos geplante leibniz-medaille, die seit 1938/39 als eh-
renabzeichen für ehrensenatoren debattiert wird, um ende 1942 faktisch aufge-
geben zu werden.82

78 z .B. atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 53/1, me vom 2. Juli 1938.
79 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 63/85, Nr. 16.
80 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 28, satzung von 1926/1934, § 4.
81 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 24 und 28.
82 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 53 und 53/1.

74 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 28.
75 ebd.
76 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53.
77 ebd.
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Nicht hochschuleigen, aber personell eng verknüpft stehen daneben die Kar-
marsch-denkmünze (medaille), die von der hannoverschen hochschulgemein-
schaft – der heutigen leibniz Universitätsgesellschaft hannover e. v. – verliehen,
indessen in der fraglichen zeit nicht entzogen worden ist. hinsichtlich einer vor-
wirkung aus hier relevanten Gründen, wonach – noch intern gebliebene – verlei-
hungsvorschläge nicht zum zuge gekommen sein könnten, ist nichts bekannt.83

Um möglichen irritationen zu begegnen, sei vorsorglich noch die (inzwischen auf-
gegebene) Franzius-medaille erwähnt.84 sie ging nicht etwa vom hiesigen Franzi-
us-institut aus, will vielmehr laut satzung die erinnerung an den Bremer Wasser-
bauer ludwig Franzius wahren und wurde seit 1928 von der siemens-ring-stif-
tung „für hervorragende leistungen auf dem Gebiete des Wasserbaus“ an studie-
rende aller deutschen hochschulen vergeben, worauf nicht näher einzugehen ist.

– hochschuleigene ehrengeschenke und Preisverleihungen sind in der fraglichen
zeit nicht ersichtlich, so dass sich die Frage nach Beeinträchtigungen nicht stellt. 

– auch sind Benennungen mit Beeinträchtigungscharakter nicht feststellbar. eine
solche Namensentscheidung erfolgte, nicht grundsätzlich anders als heute, seitens
des staats im einvernehmen oder Benehmen mit der th. so kam es zur Benen-
nung des Franzius-instituts 1936 auf anordnung des reichserziehungsministers
durch den rektor unmittelbar nach ableben des Geehrten.85

7. Ergänzungen durch den Nachtrag vom 16. Oktober 2013

die im zuge weiterer Untersuchungen ermittelten Namen sind in der liste unter rz
12 dieses Berichtes enthalten. Folgende inhaltliche ergänzungen sind hinzugekommen:

zu 3.:
a) Privatdozenten, Lehrbeauftragte, Assistenten86

Pd Krug, Willi (P)
Pd lutz, Friedrich (P)
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hinsichtlich der unter rz 26 gebrachten anmerkungen zu 3 a) ist der letztgenannte
Fall insoweit exemplarisch zu nennen, als er auch für die th hannover die bekannte
tatsache belegt, dass es an den deutschen Universitäten ab 1933 zur selbstenthaup-
tung gekommen ist. denn obgleich vielversprechender Wirtschaftswissenschaftler
kam Friedrich lutz (1901–1975), der als eucken-schüler der ordoliberalen schule zu-
zurechnen ist und sich 1932 habilitierte, an der th hannover im herbst 1937 nicht
auf die Berufungsliste für die Besetzung des lehrstuhls für volkswirtschaftslehre. die
vom damaligen rektor bemerkenswerterweise noch vor einer Fachbegutachtung „zu-
nächst mündlich eingeholten Gutachten hinsichtlich der politischen Beurteilung“ wa-
ren laut seinem schreiben an das ministerium nämlich derart, dass man vom weiteren
Gutachtenverfahren absah.87 lutz, der noch 1937 rockefeller-stipendiat wird, emi-
griert nunmehr in die vereinigten staaten. Bis 1952 Professor an der Princeton-Uni-
versität, ab 1953 an der Universität zürich, wird er zu einem der führenden zins- und
Geldtheoretiker sowie Währungsspezialisten mit international wie national vielfachen
Beratungsaktivitäten.88

b) Studierende (Nichtzulassung, Relegierung, Stigmatisierung, Überwachung)
Führer, otto (r)
Kempf, Johannes (P)
Kirchhof, Franz (s)
Kröning, Willy Karl (P)
lilienfeld, Werner (r)
Nezval, ladislav (r)
ostermeyer, Günter (s)
roeder, Wolfgang (r)
rubo, ernst (r)
sander, helmut (r)
scharlibbe, otto (P)
siepmann, harald (r)
spangenthal, hans-Friedrich (r)

hinsichtlich der im Bericht unter rz 29 ff. gebrachten anmerkungen zu 3 b) ist an-
zufügen, dass in mehreren Fällen nach nicht unerheblichem rechercheaufwand eine
aufnahme in die reihe der vorgenannten auszuscheiden hatte, weil trotz gewissen ers-
ten anscheins eine Ns-bedingte Beeinträchtigung seitens der th hannover letztlich
auszuschließen war.  

87 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 133.
88 vgl. verena veit-Bachmann: lutz, Friedrich august, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 15: locherer–malt-

za(h)n, Berlin 1987, s. 565–567.

83 vgl. insgesamt rainer ertel: die träger der Karmarsch-denkmünze 1925 bis 2011. ein streifzug durch
die deutsche Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte, hannover 2011.

84 vgl. zentralblatt der Bauverwaltung 48/1928, s. 11; atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 234.
85 vgl. N. N.: trauerfeier für otto Franzius, in: hannoverscher Kurier vom 2. april 1936.
86 ein weiterer Beeinträchtigungsfall durch Ns-bedingte streichung im Berufungsverfahren zur Nachfolge

carl dolezalek mitte 1935 ohne bislang aufklärbare Namensnennung bei Jung: voll Begeisterung, s. 139
mit Fußnote 284.
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Exemplarisch hervorzuheben sind dabei zwei nicht aufgenommene Fälle:

einmal der Fall des geborenen stuttgarters Bruno Weinschel (1919–2003). Für ihn war
aufgrund einer immatrikulationsanfrage in hannover ausweislich eines im Niedersäch-
sischen landesarchivs überlieferten schriftwechsels zwischen dem rektor und dem stu-
dentenführer der th hannover aus dem Jahr 193789 eine zulassung zum studium an
der th im rahmen der damaligen Quote für „Nichtarier“ und somit eine „N“-matri-
kelnummervergabe vorgesehen. diese kam jedoch offensichtlich und zwar aus unbe-
kannten Gründen nicht zustande, da zu Weinschel kein eintrag in den zeitgenössischen
matrikelbüchern nachgewiesen werden konnte. deshalb war davon auszugehen, dass
Weinschel niemals student der th hannover war. er ging vielmehr zum studium der
elektrotechnik an die th münchen und emigrierte von dort um 1940, ohne seine aus-
bildung abgeschlossen zu haben, in die vereinigten staaten, wo er ein elektrounterneh-
men aufbaute. 1965/66 wurde er zum ehrendoktor der tU münchen ernannt.90

des Weiteren gilt dies für den Fall Paul thiele (1914–1967), der seit dem sommer-
semester 1933 elektrotechnik an der th hannover studierte. Nachdem er von der
i. Großen strafkammer des landgerichts Kiel durch Urteil vom 2. Februar 1937 „we-
gen versuchten verbrechens nach § 175a stGB“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wor-
den war,91 wurde er disziplinarrechtlich vom sogenannten dreierausschuss nach münd-
licher verhandlung laut rektormitteilung vom 10. Juni 1937 „mit dauerndem aus-
schlusse vom studium an allen deutschen hochschulen bestraft“.
hinsichtlich dieses Falles kam die arbeitsgruppe bei abwesenheit eines mitglieds nicht
zu einem einhelligen ergebnis. dabei bestand bei allen Beteiligten noch darüber ein-
mütigkeit, dass das vorerwähnte Urteil weder auf Ns-bedingtem rückwirkungsverstoß
beruht noch bei einem damaligen strafrahmen bis zu zehn Jahren zuchthaus ein ex-
orbitantes strafmaß aufweist. darüber hinaus kam es zur divergenz. 
zwei ihrer mitglieder befürworten die Feststellung einer Ns-bedingten Beeinträchti-
gung, da die zur Bestrafung von thiele führenden vorschriften des strafgesetzbuchs
unter der Ns-herrschaft verschärft worden sind, so dass erst dadurch die vorausset-
zung seiner exmatrikulation geschaffen wurde, welche somit in maßgeblichem Ns-zu-
sammenhang stand. demgegenüber vertreten die zwei anderen mitglieder die auffas-
sung, dass es sich bei der einführung von § 175a strafgesetzbuch – vorliegend in der
variante Nr. 3: missbrauch von Jugendlichen unter 16 Jahren – übrigens auch rechts-
vergleichend nicht um spezifisches Ns-Unrecht handele. dies belege namentlich die
bislang gerichtlich unbeanstandete Weitergeltung dieser Bestimmung bis heute – in-
zwischen als § 182 abs. 2 Nr. 1 strafgesetzbuch („sexueller missbrauch von Jugend-

iii. anhang beispielhafter Norm- und archivunterlagen
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lichen“). thiele sei damit auch nach der Ns-zeit wegen der begangenen taten straf-
bar gewesen samt exmatrikulationsfolge. diese ergibt sich heute aus § 19 abs. 6 satz 1
in verbindung mit abs. 5 Nr. 3 Niedersächsisches hochschulgesetz. danach darf
(„kann“) die exmatrikulation erfolgen. dieses sogenannte entscheidungsermessen ist
in der heutigen Praxis der niedersächsischen immatrikulationsämter bei einem analo-
gen Fall nicht etwa mit dezidiertem Nichteinschreiten verbunden. vielmehr ergab die
abfrage zur einschlägigen Praxis des ermessensgebrauchs bei den immatrikulations-
ämtern in Niedersachsen insoweit Beachtlichkeit im sinne eines einschreitens.92

da die Befürwortung einer aufnahme thieles in die liste der Beeinträchtigungsbe-
troffenen in förmlicher abstimmung mit zwei gegen zwei stimmen keine mehrheit er-
langte, war der antrag abgelehnt, wobei sich die beratenden Gäste der senats-aG eben-
falls gegen den antrag aussprachen.

III. ANHANG BEISPIELHAFTER NORM-
UND ARCHIVUNTERLAGEN

anlage 1: interne liste der „nichtarischen“ studenten sommersemester 1933 (mit
handschriftlichen Nachträgen zum Wintersemester 1933/34)
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 1)

anlage 2: me vom 15. april 1937 betr. erwerb der doktorwürde durch Juden
deutscher staatsangehörigkeit
(deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amtsblatt des
reichsministeriums für Wissenschaft, erziehung und volksbildung und
der Unterrichtsverwaltungen der länder 3/1937, amtlicher teil, s. 224f.)

anlage 3: Bericht und vorschlag des rektors vom 26. august 1938 betr. die eh-
renbürger Gustav Noske und max Krone
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 53/1)

anlage 4: ersuchen des stud. rer. nat. Klaus Fröhlich vom 25. November 1938 um
empfehlungsschreiben für die harvard-Universität und das massachusetts
institute of technology zwecks dortiger Fortsetzung seines studiums
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

91 Urteilsabschrift in atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/512.
92 auskunft des immatrikulationsamts der leibniz Universität hannover nach elektronischer rundfrage auch

bei den immatrikulationsämtern der anderen niedersächsischen hochschulen vom 25. Februar 2013.
89 Nla hannover, hann. 320 iv, Nr. 94.
90 auskunft des historischen archivs der tU münchen vom 3. und 21. dezember 2012.
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anlage 5: interne Negativverfügung des rektors vom 29. November 1938 in der-
selben angelegenheit
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

anlage 6: schreiben des stud. rer. nat. Klaus Fröhlich vom 4. Januar 1939 mit der
Bitte, ihm zwecks vorlage bei der harvard-Universität die Bewertung
seiner diplomvorarbeit mitzuteilen
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

anlage 7: zwischenbescheid des rektors vom 9. Januar 1939 in derselben ange-
legenheit
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 54/N/17)

anlage 8: schreiben des rektors vom 26. august 1943 betr. Bewährung von Pro-
tektoratsangehörigen tschechischen volkstums
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 192)

anlage 9: schreiben des rektors vom 3. mai 1946 betr. Politische Bescheinigung
für herrn dr.-ing. hermann mewes
(atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. s144)

anlage 10: me des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 28. april 1947
betr. entziehung akademischer Grade von ausgebürgerten
(atiB/Unia hannover, Nds. 423, acc. 11/85, Nr. 149)
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59 Die von 1933 bis 1945 an der Technischen Hochschule Han-
nover vorgenommenen, nachweisbar NS-bedingten Begüns-
tigungen hinsichtlich des Erwerbs und der Nutzung akademi-
scher Stellungen, Grade und Ehrungen sind als Unrechtsakte
zu werten. Sie stehen und standen bereits bei ihrer Entstehung
in klarem Widerspruch zu dem schon damals bekannten
Grundsatz der Rechtsgleichheit und missachteten insbeson-
dere die Maßgeblichkeit des Leistungsprinzips, indem sie
selbst bei Berufungen von der mit der Wissenschaftsfreiheit
verbundenen Qualitätsvorstellung personeller Bestenauswahl
abgingen und damit die Grundlagen der überkommenen hu-
manistisch-akademischen Hochschultradition verleugneten.
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der senat, das Präsidium und der hochschulrat der Gottfried Wilhelm leibniz Uni-
versität hannover –  

ihren Willen bekräftigend, in Übereinstimmung mit den moralischen und ethischen
zielsetzungen ihres leitbildes sowie ihrer stellung im demokratischen verfassungs- und
rechtsstaat das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte in den Jahren der nationalsozialis-
tischen Gewaltherrschaft möglichst umfassend aufzuklären und zwar einschließlich –
bislang weniger bedachter – Ns-bedingter Privilegierungen,

in der historischen Erkenntnis, dass es an der technischen hochschule hannover als
vorgängereinrichtung der Gottfried Wilhelm leibniz Universität hannover ab 1933,
neben Ns-bedingten Unrechtsakten mit Beeinträchtigungsfolgen aller art, aufgrund
der Ns-ideologie zu Bevorzugungen gekommen ist, die sich in Berufungen wie sons-
tigen stellen- oder titelvergaben niederschlugen und darüber hinaus in weiteren
handlungsprivilegierungen insofern, als universitärem handeln von betont Ns-gelei-
teten hochschulangehörigen und -mitgliedern, sei es durch offenes eingreifen, sei es
verdeckt durch denunziation, besondere Wirksamkeit zukam,

in Anerkennung dessen, dass die ab 1945 durchgeführten hochschulbezogenen verfah-
ren, die aufgrund besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher anordnung ein-
schließlich der sogenannten entnazifizierungsverfahren stattgefunden haben, bereits
eine reihe von Fällen erfasst, jedoch schon wegen des anfangs üblichen verzichts auf
die angabe schriftlicher Gründe keine volle aufklärung bewirkt haben,

in dem Bewusstsein, dass sich die heutige aufarbeitung aus Gründen kriegsbedingter und
sonstiger aktenverluste sowie der generell unvollständigen schriftlichen dokumentati-
on von verwaltungsmaßnahmen zum teil schwierigkeiten gegenübersieht, die die Ge-
wissheit hinsichtlich der abschließenden ermittlung von Privilegierungen ausschließen,

im Wissen darum, dass es ab 1933 an der technischen hochschule hannover nicht
anders als bei sonstigen stellenvergaben der öffentlichen hand zu einer generellen an-
passung insofern kam, als es für sämtliche Berufungen und sonstige hochschulischen
anstellungen und ehrungen unabdingbar war, nicht politisch unzuverlässig im sinne
der Ns-ideologie zu sein oder entsprechenden verdacht zu erregen,
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unter nachdrücklicher Betonung, sich nicht über vorausgegangene Generationen mo-
ralisch erheben zu wollen, vielmehr zwischen weitgehender duldung und kategorischer
verwerfung des damaligen Geschehens hindurch dazu beizutragen, nachweisbar Ns-
bewirkte, eindeutig rechtswidrige Privilegierungen aufzuweisen,

in der Hoffnung, dass diese aufarbeitung, die verschiedenste Begünstigungsfälle kon-
kret und namhaft macht, bleibende mahnung wie Warnung vor politischer verirrung
und sach- wie fachfremden hochschulentscheidungen sein und damit zur Wahrung
universitärer standards wie wissenschaftlicher Bildung im weitesten sinne beitragen
möge,

haben in den sitzungen vom 17. dezember 2014, vom 1. Juli 2015 und vom 19. Feb-
ruar 2015 den nachstehenden Beschluss gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird:       

Die von 1933 bis 1945 an der Technischen Hochschule Hannover vorgenommenen,
nachweisbar NS-bedingten Begünstigungen hinsichtlich des Erwerbs und der Nut-
zung akademischer Stellungen, Grade und Ehrungen sind als Unrechtsakte zu wer-
ten. Sie stehen und standen bereits bei ihrer Entstehung in klarem Widerspruch zu
dem schon damals bekannten Grundsatz der Rechtsgleichheit und missachteten ins-
besondere die Maßgeblichkeit des Leistungsprinzips, indem sie selbst bei Berufun-
gen von der mit der Wissenschaftsfreiheit verbundenen Qualitätsvorstellung per-
soneller Bestenauswahl abgingen und damit die Grundlagen der überkommenen hu-
manistisch-akademischen Hochschultradition verleugneten.
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover stellt deshalb in der Nach-
folge der Technischen Hochschule Hannover mit Nachdruck fest, dass sie sämtli-
che an dieser ab 1933 durch Hochschulorgane bewirkte NS-bedingte Privilegierun-
gen verurteilt und als massives Unrecht wertet. Da sich die durch das damalige Un-
recht bewirkten tatsächlichen Begünstigungsfolgen in Form von Lehrstuhlübernah-
men, Anstellungen, Ehrungen und Ähnlichem nicht nachträglich rückgängig ma-
chen lassen, erscheint eine heutige Bewältigung durch Nichtigkeits-, Annulierungs-
oder ähnliche Erklärungen als zu kurz greifend, zumal seinerzeitige Begünstigun-
gen inzwischen praktisch sämtlich abgelaufen sind.
Angesichts dessen erklärt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zu-
nächst alle Fälle umfassend, dass für sie die damals Begünstigten durch ihre Verstri-
ckung mit dem Nationalsozialismus so stark diskreditiert sind, dass sie keinen po-
sitiven Bestandteil hiesiger universitärer Traditionspflege bilden können. Weiter
wird diese Distanzierung dadurch konkretisiert, dass jede Erwähnung eines der un-
vertretbar Begünstigten künftig in offiziellen biographischen oder sonst einschlä-
gigen Publikationen der Leibniz Universität Hannover mit entsprechendem Hin-
weis bzw. Vermerk zu versehen ist, und zwar einschließlich der Erwähnung späte-
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rer Entlassung aufgrund von NS-Verstrickung. Dazu werden die Begünstigten nach-
stehend aufgeführt, wobei sich die Universität hiermit zugleich verpflichtet, bei
künftigem Auffinden weiterer Privilegierungsfälle die Namen der Begünstigten
nachzutragen.

Ordentliche und außerordentliche Professoren
Bartels, hans; Franzius, otto; Frebold, Georg; Graubner, Gerhard; hase, rudolf;
Kehr, dietrich; Körner, Burchard; matting, alexander; osenberg, Werner; Pfannmül-
ler, helmut; rosemann, Walter; sanden, horst von; schleicher, Ferdinand; schlom-
ka, teodor; schulz, Wilhelm; schweigmann, Paul; simons, hanns; vierling, albert;
vierling, oskar; Weißmann, harry; Wickop, Walter

Wissenschaftliche Assistenten, Dozenten, Honorarprofessoren und Lehrbeauftragte
albers, henry; arend, Walter; Banse, ewald; Bieligk, otto; Bruckhaus, Wilhelm;
Graumann, Karl-heinz; haeussler, herbert; Kummer, alfred; meyeren, Wilhelm
von; münter, Friedrich; Pillewizer, Wolfgang; scher(r)er, robert; Winter, erich

Sonstige Hochschulbeamte, Angestellte und Arbeiter
Fouquet, erika; hoefer, Karl; mei(y)er, oskar

Ehrentitelverleihungen
ehrendoktor: Farinacci, roberto; Focke, henrich
ehrenbürger: assbroicher, heinz; diels, rudolf (zugleich ehrensenator); Grastorf,
ernst robert; haltenhoff, henricus; hecker, ewald (zugleich ehrensenator); Knoche,
carl; seifert, richard; stier, erich; thyssen-Bornemisza, stefan von
zu vier Fällen weiterer verleihungen der ehrenbürgerwürde, bei denen allerdings ei-
ne nur geringe Ns-verstrickung nachweisbar ist, wird auf rz 180–183 verwiesen.
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I. VERFAHRENSASPEKTE

Nachdem senat, Präsidium und hochschulrat der leibniz Universität hannover den
ersten Berichtsteil der arbeitsgruppe vom 16. mai 2012 über Ns-bedingte Beeinträch-
tigungen sowie den Nachtrag dazu vom 16. oktober 2013 jeweils durch einhellige zu-
stimmung übernommen haben, geht es im hiermit vorgelegten zweiten und schluss-
Berichtsteil um die herausarbeitung Ns-bedingter Begünstigungen bzw. Privilegierun-
gen an der th hannover. dabei beruht diese mit zustimmung des Präsidenten Prof.
dr.-ing. erich Barke (siehe rz 15) erfolgte Nachreichung darauf, dass angesichts der
Fülle bislang unaufgearbeiteten materials und daraus resultierender Fälle wegen des
dringenderen handlungsbedarfs im sinne einer rehabilitierung bei Ns-Beeinträchti-
gungen letztere vorrangig behandelt werden sollten. Nachdem dies durch den ersten
Berichtsteil samt Nachtrag geschehen ist, wird nunmehr der abschließende teil über
Ns-bedingte Privilegierungen an der th hannover vorgelegt.

die arbeitsgruppe hat diesen teil von ihrer 7. sitzung am 30. oktober 2012 bis zum
27. November 2014 in insgesamt 25 sitzungen auf Grundlage vielfach erstmals heran-
gezogener archivalien erstellt, und zwar zunächst in derselben zusammensetzung wie
in rz 13 ausgewiesen, also entsprechend dem ursprünglichen einsetzungsbeschluss des
senats vom 16. November 2011. Nachdem herr Wäldner in der 15. sitzung der ar-
beitsgruppe am 18. Juni 2013 seine mitgliedschaft niederlegte, wurden die zunächst
als Gäste beteiligten herren dr. Jung und Nebelung gemäß senatsbeschluss mit der
16. aG-sitzung am 15. august 2013 in den mitgliederkreis aufgenommen. im Übri-
gen war das mitglied herr Prof. dr. Perels von der 19. sitzung am 30. oktober 2013
an umständehalber an der mitwirkung verhindert. 

ii. materielle maßstabsbildung für die annahme Ns-bedingter Begünstigungen
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II. MATERIELLE MASSSTABSBILDUNG FÜR DIE ANNAHME
NS-BEDINGTER BEGÜNSTIGUNGEN

A. Zur Aufgabenbewältigung93

1. Begünstigungskriterien

a) Grunds ätzlic he  Vorg abe n zum Prüfung s maßs tab
zur Konkretisierung der aufgabenstellung ist einleitend zu sagen, dass der arbeitsgrup-
pe auftragsgemäß die aufarbeitung Ns-bedingter Privilegierungen an der th han-
nover obliegt. es kommt mithin darauf an, ob, wie es im Präsidentenschreiben vom
10. November 2010 (siehe anlage 11) heißt und sowohl dominante motivation wie
sichere Beweisbarkeit meint, die Begünstigungen „eindeutig nationalsozialistisch be-
gründet sind“ oder ob andere Gründe dafür ausschlaggebend waren. dabei lässt sich
die Feststellung der eindeutigkeit begrifflich noch verhältnismäßig unproblematisch
und im einklang mit der auch schon vor 1933 geführten juristischen diskussion über
gleichheitswidrige Privilegierungen dahin gehend erläutern, dass der Ns-Bezug für die
stellen- bzw. titelvergabe entscheidend gewesen sein oder diese „maßgeblich wegen“
dieses Bezuges geschehen sein bzw. das Übergewicht gehabt haben muss. zwischen po-
litischer Prägung und der vergabe hat also, wie stets bewusst zu halten ist, ein bestimm-
ter sogenannter Kausalnexus zu bestehen, der eine gewisse zuspitzung bzw. engfüh-
rung bedeutet. daraus folgen anwendungs- und ermittlungsschwierigkeiten in zwei-
facher hinsicht.

sie ergeben sich einmal daraus, dass die Ns-motivierung für die vergabe nur sehr ge-
legentlich so klar ausgesprochen worden ist wie bei der vorfeldbegünstigung im Falle
Graumann (siehe rz 121). deshalb kam eine schlichte anknüpfung an überlieferte,
ausdrückliche Ns-Bezüge in seinerzeitigen dokumenten weithin nicht in Betracht. die
entscheidungen der arbeitsgruppe setzten vielmehr ausgreifendere und zeitaufwen-
dige recherchen voraus, um die materiellen Begründungszusammenhänge aufzudecken
und zu überprüfen, wobei die heranziehung von akten des archivs der tiB/Univer-
sitätsarchivs hannover und auch von entnazifizierungs- und Personalakten in ande-
ren archiven nur beispielhaft genannt sei. die weitere schwierigkeit, die die arbeits-
gruppe vor einen lernprozess stellte, in dem es um nicht unerhebliche Justierungsfra-

93 vgl. für das Folgende das nachstehende grundlegende schrifttum: horst Gerken (hg.): catalogus Profes-
sorum 1831–2006. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen der Universität hannover, Bd. 2,
hildesheim/zürich/New York 2006; Jung: voll Begeisterung; herbert mundhenke (Bearb.): die matri-
kel der höheren Gewerbeschule, der Polytechnischen schule und der technischen hochschule zu han-
nover, 3 Bde., hildesheim 1988/hannover 1991/1992.
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gen ging, ergab sich aus Folgendem: angesichts des vorerwähnten Kausalnexus konn-
te es nicht ausreichen, rigoristisch auf Ns-Bezüge oder -Beziehungen jedweder art ab-
zustellen, die sich im rahmen der in diktaturen gängigen und zum Überleben für nö-
tig gehaltenen anpassungen hielten. Wie oben gesagt, ging es vielmehr darum, die ein-
deutig nationalsozialistisch bedingte vergabe darzutun. dass es dabei zu zum teil
durchaus schwierigen Wertungen kommen musste, liegt auf der hand.

Wendet man sich dem Problem der eindeutig Ns-bedingten Begünstigung näher zu,
so zeigt sich anhand der seinerzeitigen Praxis etwa bei titelvergaben, dass der klarste
Fall, nämlich das objektive Wissen wie subjektive Bewusstsein um die so begründete
Begünstigung bei der hochschule wie bei dem Begünstigten, kaum je in aller vollstän-
digkeit nachweisbar ist. damit geht es heute in der regel um indizien, aufgrund de-
rer sich die Ns-Bedingtheit der Begünstigung ergibt. dabei kann sich diese Bedingt-
heit einmal aus dem andauernden wissenschaftlichen oder hochschulbezogenen Wir-
ken des Begünstigten ergeben. sie kommt allerdings auch dann in Betracht, wenn die-
ses Wirken weder eigentlich hochschulbezogen noch zeitlich in unmittelbarem zusam-
menhang mit dem Begünstigungsakt steht. 
letzteres hat jedenfalls dann zu gelten, wenn sich aufdrängt, dass dieser hintergrund
mit maßgeblich war bzw. nicht übersehen werden konnte oder mitgesehen werden
musste, etwa bei früheren namhaften Gestapo-aufbautätigkeiten (z. B. diels, siehe rz
142) oder sonstigen menschenrechtlichen exorbitanzen (siehe dazu rz 72). anders
gewendet ist die letztgenannte variante eines sichaufdrängens des schon damals Un-
übersehbaren dahin gehend zu verstehen, dass es von einer gewissen Belastungsschwel-
le an lebensfern und unerträglich erschiene, wenn solche Fakten bei der Begünstigung
nicht mitberücksichtigt worden wären bzw. würden. Wer schließlich aber eine bewuss-
te Begünstigung „auch wegen“ solcher Fakten motivlich nicht sehen kann oder will,
hat zu beachten, dass damals jedenfalls eine unmissverständliche distanzierung von der-
artigen Gegebenheiten, im sinne einer Begünstigung „obwohl“, aus politischen Grün-
den ausschied. Um solche aspekte klar hintanzusetzen, hätte man also seinerzeit von
der Begünstigung in Gänze absehen müssen.

hilfreich war dazu in entsprechender Weise insbesondere die sogenannte radbruch-
sche Formel fruchtbar zu machen, die der deutsche rechtsphilosoph und rechtspoli-
tiker Gustav radbruch 1946 aufstellte. sie lautet in Kurzform: „extremes Unrecht ist
kein recht“ und wurde von der rechtsprechung übernommen.94 diese Formel rich-

ii. materielle maßstabsbildung für die annahme Ns-bedingter Begünstigungen

93

tet sich bis heute gegen rechtfertigungsversuche von taten unter Berufung auf rechts-
förmige Gesetze und sonstige akte einer menschenverachtenden diktatur, zu denen
es bekanntlich ab 1933 immer wieder gekommen ist. hierbei begegnet die Formel zu-
gleich dem möglichen vorwurf fragwürdiger rückwirkung mit hinweisen auf das Na-
turrecht, den inzwischen ausgereifteren Kanon der menschenrechte und grundsätzli-
chen rechtsstaatlichen erwägungen. dies ist ohne weiteres für die arbeit der arbeits-
gruppe zu übernehmen. Und weiter noch lässt sich daran angelehnt im sinne von „ex-
tremes Unrecht ist kein hinnehmbares verhalten“ sprechen. das heißt, gegenüber der
eventuellen Behauptung mangelnden dominanten Ns-Bezuges ist materiell von des-
sen vorliegen ausgehen, wenn das seinerzeitige verhalten den Ns-vorstellungen in un-
erträglicher Weise entsprochen hat.

b) Ergänzende Entscheidungshilfen
zur optimierung der hiesigen maßstabsbildung, soll heißen einer verfeinernden Jus-
tierung der vorgenannten entscheidungskriterien einschließlich der Konkretisierung
des mit der radbruchschen Formel anerkannten exorbitant-topos, seien weiter
noch überkommene regelungen ins Gedächtnis gerufen, die zur Bewältigung von
Ns-Unrecht bereits 1945/46 geschaffen und praktiziert worden sind. ihre Berück-
sichtigung erscheint der arbeitsgruppe nicht nur wegen daraus ableitbarer weiterer
Kriterien zur stabilisierung ihrer maßstäbe wichtig, sondern auch deshalb, weil sie
sich damit zugleich des vorwurfs enthebt, zu abstrakt, ahistorisch oder gar lebens-
fremd zu arbeiten.
damit seien einmal die „richtlinien über die Befreiung der Betrieb [sic!] der privaten
Wirtschaft von politisch untragbaren Personen“ von august 1945 (siehe anlage 12)
erwähnt. obwohl unmittelbar nur für die Wirtschaft geltend lassen sie sich auch vor-
liegend fruchtbar machen, weil sie eine beachtliche differenzierung zeigen, etwa zwi-
schen Ns-Partei- und Nichtparteimitgliedern, dem stellenmäßigen einfluss und der
intensität einschlägiger Betätigungen, das heißt dem nachweislichen Ns-politischen
einsatz einer Person. in jedem Fall bleibt aber der verweis auf die Umstände des ein-
zelfalls, die ent- oder belastend sein können.
zusätzlich zu dieser „auf Wunsch der militär-regierung“ (siehe anlage 12) ergange-
nen regelung galt es ebenfalls, insbesondere die Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom
12. oktober 1946 zur „verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, National-
sozialisten und militaristen und internierung, Kontrolle und Überwachung von mög-
licherweise gefährlichen deutschen“ heranzuziehen.95 sie war Grundlage für die sogenann-

95 amtsblatt des Kontrollrats in deutschland, Nr. 11 vom 31. oktober 1946, s. 184–211; daneben zu nen-
nen ist noch die direktive Nr. 24 vom 12. Januar 1946 zur „entfernung von Nationalsozialisten und Per-
sonen, die den Bestrebungen der alliierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und verantwortlichen
stellungen“ in: amtsblatt des Kontrollrats in deutschland, Nr. 5 vom 31. märz 1946, s. 98–115.

94 vgl. beispielsweise entscheidungen des Bundesgerichtshofes in zivilsachen, Bd. 3, detmold u. a. 1951, s.
94–110, hier bes. 107, sowie zu rassistisch bedingten ausbürgerungen entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, Bd. 23, tübingen 1968, s. 98–113, hier bes. s. 106, und zu mauerschützen entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 95, tübingen 1997, s. 96–143, hier bes. s. 128ff.
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ten entnazifizierungs-ausschüsse, die im hiesigen britischen Besatzungsgebiet bis en-
de der 1940er Jahre arbeiten sollten. Bekanntlich kam es damit zu weiterer inhaltli-
cher differenzierung, indem auf einer ersten stufe fallgruppenmäßig zwischen haupt-
schuldigen, Belasteten, minderbelasteten und mitläufern einerseits und entlasteten an-
dererseits unterschieden wurde. dies zeigt jedenfalls für das Feld der drei erstgenann-
ten Gruppen intensitätsabstufungen, die auch bei der arbeit der arbeitsgruppe beach-
tet worden sind. dies geschieht in dem sinne, dass eine Ns-Bedingtheit der Begüns-
tigung umso eher als indiziert anzusehen ist, als ein Begünstigter einer der beiden erst-
genannten Gruppen unterfällt, ohne individuelle entlastungsaspekte aufzuweisen.
Überdies ist hervorzuheben, dass die direktive unter der Gruppe der Belasteten schon
seinerzeit dezidiert Ns-bedingte Begünstigungen, sie spricht von „Nutznießern“, be-
handelt (siehe anlage 13, abschnitt ii, artikel i, Nr. 2; abschnitt ii, artikel iii, lit.
c. i und ii; anhang a, abschnitt ii, lit. m., Nr. 11 b). Für den Untersuchungsansatz
gilt deshalb, dass er auch als zeitnah bestätigt gelten darf.
Weiterhin finden sich für die arbeitsgruppe von besonderem Belang unter der Grup-
pe der hauptbeschuldigten unter anderem diejenigen, die in der Gestapo, dem sd, der
ss usw. für die Ns-Gewaltherrschaft aktiv tätig waren (siehe anlage 13, abschnitt ii,
artikel ii, Nr. 7), und weiter – näher ausführend – alle höheren amtsträger der
NsdaP sowie ihrer Gliederungen und verbände (siehe anlage 13, anhang a, ab-
schnitt i, lit. d–F), alle Wehrwirtschaftsführer, die seit dem 1. Januar 1942 ernannt
worden waren (siehe anlage 13, anhang a, abschnitt ii, lit. m., Nr. 1), alle Personen,
die Ns-Gegner denunziert oder sonst zu ihrer verhaftung beigetragen haben (siehe an-
lage 13, anhang a, abschnitt ii, lit. o, Nr. 2) sowie rektoren der Universitäten und
hochschulen seit 1934, soweit sie Parteimitglied waren, und seit 1938 generell (siehe
anlage 13, anhang a, abschnitt ii, lit. o, Nr. 4). 
Und vorliegend ebenfalls von Belang werden der Gruppe der Belasteten etwa alle
amtsleiter des NsdstB und des NsddB sowie alle amtsträger der deutschen stu-
dentenschaft, des reichsdozentenbundes und der reichsdozentenschaft zugerech-
net (siehe anlage 13, anhang a, abschnitt ii, lit. e, Nr. 7f., und lit. G, Nr. 5 b–d).
Weiter als minderbelastete gelten alle Wehrwirtschaftsführer, soweit nicht schon
oben erwähnt (siehe anlage 13, anhang a, abschnitt ii, lit. m, Nr. 1), sowie an-
gestellte bedeutender industrieller und anderer handelsbetriebe mit dem titel Ge-
neraldirektor, direktor, Präsident, mitglied des vorstands usw., und ebenfalls alle Per-
sonen mit der Befugnis zur einstellung oder entlassung des Personals (siehe anlage
13, anhang a, abschnitt iii, Nr. 18). im Übrigen sei hinsichtlich weiterer vorga-
ben auf die Wiedergabe der Kontrollratsdirektive in anlage 13 dieses Berichts ver-
wiesen. 

Bleibt noch der einwand hoher Parteilichkeit, da die vorgenannten beiden rege-
lungswerke durch die damalige Besatzungs- und siegermacht vorgegeben seien. sie
hätten dabei jedenfalls insoweit überzogen, als sie noch kriegsbedingt in hohem ma-
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ße gegen jedwede deutsche militärmacht gerichtet gewesen seien. das lässt sich hin-
sichtlich der erfassung von Wehrwirtschaftsführern und bedeutender Betriebe in Be-
tracht ziehen, bei denen deshalb nach weiteren Ns-relevanten aspekten zu suchen
war. doch gilt dies nicht hinsichtlich der für die arbeitsgruppe im vordergrund ste-
henden dezidiert antinationalsozialistischen und namentlich menschenrechtlich ab-
gestützten Positionen, die in der direktive mehrfach zum ausdruck kommen (sie-
he anlage 13, z. B.: abschnitt i, Nr. 5 j; abschnitt ii, artikel ii, Nr. 1–3 und 7–9;
artikel iii, lit. a i, Nr. 2). sie zeigen zugleich eine zutiefst moralische verankerung,
die nicht nur als von außen übergestülpt erscheint. vielmehr ist das zustandekom-
men der einschlägigen regelungen angesichts ihrer sehr genauen detaillierung ganz
offensichtlich auch durch die leidvollen erfahrungen deutscher Ns-Kenner und
-Gegner geprägt worden. insofern vermögen sie vorliegend für die annahme verwerf-
lichen Ns-Bezuges bei einer Begünstigung ein durchaus hilfreiches indiz zu geben.
dies gilt hinsichtlich der in den vorgenannten Beispielen aufgezeigten Pauschalie-
rungen umso mehr, als ihre tatbestandlich erkennbare Fixierung auf inhaber von lei-
tungsämtern durchaus begrenzt und zugleich nicht starr ist, da stets Be- wie entlas-
tungsmöglichkeiten offengehalten sind und sich dies auch auf Nichtparteimitglie-
der erstreckt.

es ist schließlich noch auf ein mögliches missverständnis einzugehen, das im Folgen-
den auszuräumen ist. die Feststellung einschlägiger Ns-Privilegierungen mag man zu-
gleich als generelle Belastung anderer etwa für deren rechtsgefühl oder sonstige
rechtsstaatserwartungen ansehen. es geht indessen um Privilegierungen im einzelfall.
dabei würde es das Prüfsystem von Gleichheit und privilegierender Ungleichheit un-
billig verkürzen, wenn man nicht – wie bei den Belastungen – auf konkrete Bevorzu-
gungen abstellte. auch wäre es falsch, neben der annahme einer Normallage hinsicht-
lich des verhältnisses von Beeinträchtigung und Privilegierung davon auszugehen, dass
das eine stets und nur Kehrseite des anderen wäre. vielmehr ist von einem trialistischen
modell auszugehen, bei dem Privilegierungen und Beeinträchtigungen je eigene ab-
weichungen von einer Normallage bedeuten, mit der auf einen realstandard sozialer
Üblichkeit abzustellen ist. insofern gilt es nunmehr, mit besonderem Nachdruck auf
die damalige Normallage aufmerksam zu machen, die allgemein ideologisch geprägt
war, soll heißen: bei deutlicherem Gegenverhalten eine hochschulkarriere verbaute.
das heißt, dass grundsätzlich alle stellenvergaben zwischen 1933 und 1945 in gewis-
ser Weise Ns-privilegiert und die politischen anteile bei den Berufungsvorschlägen
damals nichts Besonderes waren.96

96 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 138.
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2. Zur „Normallage“ des NS-Einflusses am Beispiel der Professorenschaft97

immerhin wurden von 1933 bis 1945 30 ordinarien an die th hannover neu beru-
fen. das nationalsozialistische regime war natürlich bestrebt, geeigneten Nachwuchs
in seinem sinne auch in den hochschulen zu installieren. zu diesem zweck wurde un-
ter anderem eine reichseinheitliche habilitationsordnung erlassen, die bis Februar 1939
zwar durch neue erlasse ständig reduzierte, so jedoch für die erteilung der lehrbefug-
nis trotzdem entscheidende politische anteile vorsah. die auswahl neuer lehrender
selbst blieb jedoch im Wesentlichen im entscheidungsbereich der hochschulen. auch
wenn die politischen schulungen nicht immer auf größte Begeisterung gestoßen sein
mögen, traf die Forderung nach der „richtigen“ politischen einstellung auch bei gestan-
denen ordinarien der th hannover wie Neumann (Wärmemechanik und verbren-
nungskraftmaschinen), oesterlen (technische strömungslehre), Potthoff (eisenbahn-
maschinen) und röder (dampfkraftmaschinen und Kessel) – allesamt schon lange vor
1933 in diensten der hochschule – auf offene ohren und ausführungswillige Geis-
ter: „die innere haltung, die einstellung und freudige Bejahung des nationalsozialis-
tischen staates der zur Berufung vorgeschlagenen muss über jeden zweifel erhaben [...]
sein“,98 so formulierten sie im september 1935 in einem Berufungsverfahren. dieses
Kriterium wurde von den vieren – zu diesem zeitpunkt übrigens alle nicht NsdaP-
mitglieder – neben der wissenschaftlichen ausbildung und langjähriger Praxiserfah-
rung als dasjenige „von der allergrößten Wichtigkeit“99 bezeichnet. 

so ist es nicht verwunderlich, dass von den 30 neu berufenen lehrstuhlinhabern im-
merhin 22 der NsdaP angehörten, ein weiterer als mitglied vorgemerkt war und zwei
weitere mitglieder des NsddB waren, ohne Parteimitglied zu sein. dies war eine Quo-
te von nahezu 85 %, die dazu führte, dass an der hochschule ende 1944 unter allen
beamteten Professoren immerhin ein organisationsgrad von rund 77 % bestand, wo-
bei die Fakultät für Bauwesen (architektur und Bauingenieurwesen) mit 94 % die spit-
zenstellung einnahm. von den 30 zwischen 1933 und 1945 durchgeführten Berufungs-
verfahren waren lediglich drei innerhalb der hochschule oder zwischen der hochschu-
le oder teilen von ihr und dem ministerium strittig. also wurden 90 % aller Berufun-
gen einvernehmlich durchgeführt.
Bei der hälfte der davon heute noch rekonstruierbaren 28 verfahren wurden hinwei-
se auf tätigkeiten im sinne des Nationalsozialismus als ausdrücklich positive Qualifi-
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kationsmerkmale in die Berufungsakten aufgenommen. Negative oder nicht so posi-
tive politische einschätzungen führten zu Nichtberücksichtigung oder schlechterer
einstufung auf der Berufungsliste.

3. Folgerungen vorbehaltlich der besatzungsrechtlichen Entlassungen von 1945

es hat danach aufgabenmäßig um darüber hinausgehende konkrete Begünstigungs-
fälle mit politischem Übergewicht zu gehen. dabei machen die in Betracht kommen-
den Fälle deutlich, dass es gegenüber der bei den Beeinträchtigungen in unserem erst-
bericht gegebenen differenzierungstrias aus politischen, rassistischen und sonstigen
Gründen bei den Begünstigungen per se um kaum trennbare politisch-rassistische
aspekte geht und nur ganz ausnahmsweise um sonstige Gründe, etwa bei der Beru-
fung des teilnehmers der deutschen Nanga-Parbat-expedition 1934, richard Fins-
terwalder.100

in anlehnung an die juristische Gleichheitsdiskussion zu artikel 3 Grundgesetz ist
für die arbeitsgruppe die vergleichspaarbildung entscheidend, das heißt die Frage der
Privilegierung wem gegenüber. zunächst negativ ansetzend erscheint es unseres er-
achtens ausgeschlossen, unseren aG-auftrag so zu verstehen, eventuelle Privilegierun-
gen innerhalb eines Kreises von vergleichspersonen festzustellen, die bei unterschied-
lichen intensitätsgraden (ss, sa, NsKK usw.) sämtlich Ns-angehörig waren. inso-
fern waren die Berufungsfälle matting,101 vierling102 und hoeltge103 von uns nicht wei-
ter zu untersuchen. zu denken war aber an eklatant- bzw. exorbitantfälle wie den Be-
rufungsfall schlomka, der noch näher zu beleuchten sein wird.

Weiter wird im Folgenden bei den einzelnen hochschulgruppen noch zu beachten
sein, dass 1945 besatzungsrechtlich wegen besonderer Ns-verstrickung etliche be-
amtete Professoren, weiter Wissenschaftliche assistenten, dozenten und schließ-
lich hochschulbeamte sowie angestellte und arbeiter entlassen wurden. dies er-
gibt sich auch aus einem vermerk des rektors der th hannover vom 28. Juli
1947,104 der freilich keine Namen, sondern nur entlassungszahlen angibt (siehe an-
lage 14). dabei ließen sich die ungenannten Namen der Betroffenen auch unter he-
ranziehung weiterer akten nur noch hinsichtlich der Professorengruppe vollstän-
dig aufklären.

100 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 194–199.
101 vgl. ebd., s. 144f.
102 vgl. ebd., s. 162–170.
103 vgl. ebd., s. 170–179. 
104 Nla hannover, Nds. 401, acc. 112/83, Nr. 763.

97 Bei rz 75 und rz 76 handelt es sich um eine zusammenfassung von ergebnissen der Kapitel 2 und 3 in
Jung: voll Begeisterung, s. 71–263.

98 schreiben Potthoff, oesterlen, röder, Neumann an rem vom 10. september 1935, atiB/Unia hanno-
ver, hann. 146 a, acc. 63/81, Nr. 30; zit. nach Jung: voll Begeisterung, s. 138.
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B. Konkrete Begünstigungen und Sachverhaltsschilderungen

1. Beamtete ordentliche und außerordentliche Professoren

(Name mit sternchen = 1945/46 aufgrund besatzungsrechtlicher anordnung entlassen)
Bartels, hans
Franzius, otto
Frebold, Georg (aP)
Graubner, Gerhard * 
hase, rudolf *
Kehr, dietrich *
Körner, Burchard *
matting, alexander *
osenberg, Werner *
Pfannmüller, helmut *
rosemann, Walter (aP) *

Anmerkungen zu 1.
Näherhin ist zur aufführung der vorgenannten Professoren zum einen zu sagen, dass
sie, soweit mit sternchen versehen, an deren besatzungsrechtliche entlassung 1945/46
wegen hochgradiger Ns-verstrickung anknüpft. die aufstellung des rektors der th
hannover vom 28. Juli 1947 nennt zwar nur die zahl von insgesamt zwölf Professo-
ren, doch ergab sich eine weitere entlassung aufgrund anderweitiger aktenauswertung.
dabei ist zu diesen entlassenen Professoren im hinblick auf die Beauftragung der ar-
beitsgruppe durch den senat vom 16. November 2011 (siehe rz 13) noch Folgendes
klarzustellen: der senatsbeschluss stellt in seinem 1. Unterpunkt auf Ns-bedingte ver-
leihungen von titeln ab, wozu fraglos auch die mit Professorentiteln verbundene Äm-
tervergabe (lehrstuhl und Ähnliches) gehört. demgemäß könnte es sich bei den be-
satzungsrechtlichen entlassungen von 1945 bereits um frühe sanktionen im Wege der
rückgängigmachung ungerechtfertigter Berufungen handeln und zwar ungeachtet des-
sen, dass es in fast allen entlassungsfällen später zu Wiederberufungen oder -einstel-
lungen kommen sollte.
zum anderen ist zu sagen, dass es sich bei den verbleibenden sieben der insgesamt 20
aufgeführten Fälle ebenfalls um solche mit deutlicher Ns-verstrickung handelt, die je-
doch vor 1945 verstorben sind (Franzius, simons), an eine andere hochschule wech-
selten (schleicher, schlomka) oder in ihrer stellung besatzungsrechtlich unbehelligt
blieben.

da es zu den 13 entlassungsanordnungen der britischen militärregierung ohne jede
Begründung kam, ist hierauf im Folgenden ebenso etwas näher einzugehen wie auf die
vorgenannten weiteren sieben Fälle. so standen zwar z. B. Funktionsträger im dozen-
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tenbund wie albert und oskar vierling, Kehr und Kummer (siehe rz 123) darauf,
nicht jedoch der Funktionär Frebold sowie der zeitweilige dozentenführer Bruckhaus
(zu den beiden letztgenannten siehe rz 84 und rz 120). Nichtmitglieder der NsdaP
fanden sich darauf nicht, auch wenn sie führende Funktionen in der hochschule in-
negehabt und aktiv Ns-Politik betrieben hatten, wie z. B. hans Bartels. auch wurde
der ehemalige rektor matting entlassen, nicht jedoch von sanden, der ab 1934 in glei-
cher Funktion tätig gewesen war.

Weiter ist vorab eine grundsätzliche Bemerkung zur Quellenlage zu machen, und zwar
in zweifacher richtung. so ist hinsichtlich der britischen entlassungsanordnungen, die
ohne schriftliche Begründung ergingen, davon auszugehen, dass sie 1945/46 neben der
auswertung des damals noch vorhandenen aktenbestands auf mündlichen hinwei-
sen oder Befragungen unmittelbar Betroffener und zeugen beruhten, das heißt auf sei-
nerzeit frischesten erkenntnissen, die inzwischen nur noch zum teil greifbar sind. die-
ser Befund galt trotz ihres intensiven Bemühens, hierzu archivbestände wie literatur
zu nutzen, auch für die arbeitsgruppe, deren nachstehend gegebene schriftliche erläu-
terungen sich gewissermaßen auch als rekonstruktionen der seinerzeitigen entlassungs-
gründe lesen lassen. dabei ließen die recherchen nicht nur hervortreten, dass die ent-
scheidungskriterien der Besatzungsmacht im Wesentlichen die Kontrollratsdirektiven
vorwegnahmen oder ihnen entsprachen, die bereits in der einleitung näher behandelt
worden sind. vielmehr zeigten sie darüber hinaus, dass sich im Gros der Fälle trotz des
angesprochenen Beweisschwunds auch heute noch genügend material findet, um die
damaligen besatzungsrechtlichen entlassungen als begründet zu bezeichnen. dies er-
laubt weiter den schluss, dass auch da, wo heute weniger zu finden ist, wie z. B. im Fal-
le von oskar vierling (siehe rz 100), von seinerzeit weiteren zwingenden entlassungs-
gründen ausgegangen werden kann.

die jetzigen recherchen ergaben freilich auch umgekehrt, dass die heutige Quel-
lenlage zum teil besser ist als damals. Bedeutete doch das administrative durchei-
nander der zeit von 1945/46 bekanntlich auch, dass damals bestimmte Fälle uner-
kannt bleiben konnten, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Beweisnot, die abgesehen
von sogenannten Persilscheinen auch durch Beweisvernichtung oder -verdunkelung
herbeiführbar war. insofern waren von der arbeitsgruppe neuere aktenfunde, zwi-
schenzeitlich erschienene literatur und Berichte über Ns-aktivitäten außerhalb
hannovers zu berücksichtigen, weshalb es nachstehend über den Kreis der besat-
zungsrechtlich entlassenen hinaus noch zur ergänzung durch einige zusätzliche Fäl-
le kam.

im Übrigen waren die im Folgenden aufgeführten Personen, soweit nicht in Klammern
anders angegeben, ordentliche Professoren. zu ihnen finden sich erläuternde Biogram-
me im zuletzt zum 175-jährigen Bestehen der Universität hannover 2006 erschiene-
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schleicher, Ferdinand 
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nen catalogus Professorum, worauf nur generell verwiesen sei.105 entsprechend dem
Untersuchungsauftrag war er, wie im Folgenden ersichtlich, weitgehend zu ergänzen.

Bartels, Hans

(exemplarische Behandlung in rz 109)

Franzius, Otto

(siehe dazu rz 184) 

Frebold, Georg (AP)

(1891–1948) 1930 außerordentlicher Professor, 1939 außerplanmäßiger Professor,
mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2376258), NsddB (1. oktober 1933,
238043). Politische Funktionen bis mai 1945: leiter amt für organisation NsddB
th hannover (1940–1945). sonstiges: arbeitete für das „Generalgouvernement“ in
ostgalizien ab 1941.106

Graubner, Gerhard *

(1899–1970) mitgliedschaften: NsdaP (1. september 1939, 7243289, Bürgschaft
für aufnahmeverfahren durch düsseldorfer Gauleiter Florian), NsddB (ab 1944),
Nsv (ab 1933), NsBdt (ab 1940). Politische Funktionen bis mai 1945: Gaukultur-
rat Gau südhannover-Braunschweig, ratsherr der stadt hannover. sonstiges: Bei der
Berufung Graubners spielten offensichtlich tätigkeiten eine rolle, die seine Nähe zum
Nationalsozialismus offenbarten: führende Beteiligung bei der ausführung des reichs-
sportfeldes in Berlin, verantwortlichkeit für „die mehrzahl der monumentalgebäude
auf der reichsgartenschau in stuttgart 1939“, „arbeit zum Wettbewerb ,hochschul-
stadt Berlin‘“, Beauftragter des Gauleiters Florian „für die Umgestaltung der stadt düs-
seldorf “ (entwürfe für die geplanten Großbauten).107
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Hase, Rudolf *

(1888–1967) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2955612), NsddB (ab 1935),
Nsv (ab 1937), NsBdt. Politische Funktionen bis mai 1945: NsddB th hanno-
ver: amt für Wissenschaft (1937–1945), ratsherr der stadt Gehrden (1943–1945).
sonstiges: dubioses Berufungsverfahren auf die ordentliche Professur für technische
Physik 1935, zeitweise dekan der Fakultät für maschinenwesen.108

Kehr, Dietrich *

(exemplarische Behandlung in rz 110) 

Körner, Burchard *

(1886–1973) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2641501), NsddB (ab 1937),
Nsv (ab 1935), NsBdt (ab 1937), Ns-altherrenbund (ab 1937), rlB (ab 1936).
Politische Funktionen bis mai 1945: Kommissarischer Blockwart NsdaP (1934–
1936), NsBdt-schulungsobmann für Wasserwirtschaft (1937–1945). sonstiges:
zeitweise dekan der Fakultät für Bauwesen, förderte die Berufung Kehrs ab 1937, ver-
treter der dozentenschaft im senat (1940–1945), mitarbeit in der „Kolonialwissen-
schaftlichen abteilung“ des reichsforschungsrates (ab 1941), vertrauensmann der
Kriegsmarine an der th hannover (ab Februar 1943), von Juli bis oktober 1945 in-
terniert.109

Matting, Alexander *

(1897–1969) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2781438), NsddB (ab 1935),
Nsv (ab 1933), NsBdt (ab 1936), sKh (ab 1937), Ns-altherrenbund (ab 1940),
rlB (ab 1934), NsFK (ab 1934), rKB (ab 1934). Politische Funktionen bis mai
1945: NsddB th hannover: Presseamt/Nachrichtenstelle (1937/38), rektor
(1940–1943), hochschulringführer Ns-altherrenbund (1942–1945). sonstiges:
wurde 1935 auf den lehrstuhl für technologie berufen, obwohl er nur auf Platz 2 der
Berufungsliste stand, an der entlassung Flachsbarts 1937 in seiner Funktion als Pro-
rektor beteiligt.110

108 vgl. ebd., s. 153–157, 232, 247 und 257.
109 vgl. ebd., s. 182, 233, 256, 261 und 318.
110 vgl. ebd., s. 113, 145, 233, 247 und 261.

105 vgl. Gerken: catalogus.
106 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 235, 247 und 291; c[urt] dietz: Georg Frebold zum Gedenken, in: Wal-

ter Pieper (hg.): 99. bis 101. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu hannover für die Jahre
1947/48 bis 1949/50, hannover 1950, s. 5–8, und N. N.: Georg Frebold zum Gedenken, in: Gabriele
schwarz (hg.): hannover und Niedersachsen. Beiträge zur landes- und Wirtschaftskunde. Festschrift zur
Feier des 75jährigen Bestehens der Geographischen Gesellschaft zu hannover. Jahrbuch der Geographi-
schen Gesellschaft zu hannover für das Jahr 1953, hannover 1953, s. 20. 

107 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 137, 232 und 257.
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Osenberg, Werner *

(exemplarische Behandlung in rz 111) 

Pfannmüller, Helmut *

(1902–1977) mitgliedschaften: NsdaP (28. oktober 1932/1. Februar 1933,
1441218), NsddB (ab 1934). Politische Funktionen bis mai 1945: Gaudozentenfüh-
rer Gau südhannover-Braunschweig (ab august 1943) und damit mitglied der Gau-
leitung der NsdaP, NsddB th hannover: Presseamt/Nachrichtenstelle (1938/39),
dozentenführer th hannover (1939–1943), rektor (1943–1945), Weltanschauli-
cher referent der sa. sonstiges: Bei seiner Berufung auf den lehrstuhl für statik und
eisenbau spielten politische Gründe eine rolle.111

Rosemann, Walter (AP) *

(1899–1971) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2147328), NsddB (ab Novem-
ber 1933), sa (November 1933–Juni 1935), Nsv (ab 1935), NsFK (ab 1933), rlB
(ab 1936). Politische Funktionen bis mai 1945: stellvertretender dozentenführer
NsddB (1934/35), dozentenführer NsddB (1935/36). sonstiges: setzte sich vehe-
ment für die Berufung schlomkas auf den außerordentlichen lehrstuhl für theoretische
Physik 1935 ein.112

Sanden, Horst von

(1883–1965) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2957023), NsddB. Politische
Funktionen bis mai 1945: rektor (1934–1937). sonstiges: in seiner amtszeit begann
die verdrängung Günter schiemanns aus der th hannover.113

Schleicher, Ferdinand

(1900–1957) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2020255), NsddB (1. Januar
1934, 282368). Politische Funktionen bis mai 1945: mitglied der NsBo-Betriebsleitung
der Firma m.a.N. (1927–1933). sonstiges: profitierte von der vertreibung hugo Kul-
kas von der th hannover, indem er den für diesen vorgesehenen lehrstuhl übernehmen
konnte; beteiligt an der entfernung von otto Flachsbart aus der th hannover 1937.114
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Schlomka, Teodor

(exemplarische Behandlung in rz 112)

Schulz, Wilhelm *

(1902–?) mitgliedschaften: NsdaP (1932, 1311906), NsddB, sa (ab 1933), För-
derndes mitglied der ss (1932–1936). Politische Funktionen bis mai 1945: NsddB
th hannover: Presseamt/Nachrichtenstelle (1942–1945), NsBdt-schulungswart,
sa-schulungsleiter, stadtrat in Frankenthal, Kreisreferent im amt „schönheit der ar-
beit“ der daF. sonstiges: die Nennung von schulz an erster stelle auf dem Berufungs-
vorschlag für den lehrstuhl für technische strömungslehre 1939 und die darauf er-
folgte Berufung geschah vor allem aus politischen Gründen.115

Schweigmann, Paul (AP) *

(1894–1969) mitgliedschaften: NsdaP (1. april 1933, 1675805; laut einer liste des
NsdstB vom Februar 1933 war er jedoch schon zu diesem zeitpunkt mitglied),
NsddB, sa (ab 1933). Politische Funktionen bis mai 1945: stellvertretender dozen-
tenführer NsddB (1937–1945). sonstiges: denunzierte otto Geissler beim rekto-
rat der th hannover wegen angeblicher antinationaler Äußerungen, setzte sich be-
reits 1932 gegen eine mögliche Berufung des wegen jüdischer herkunft umstrittenen
hugo Kulka ein.116

Simons, Hanns

(1900–1939) mitgliedschaften: NsdaP (1. märz 1932, 952677), NsddB. Politische
Funktionen bis mai 1945: amtierte bereits kurz nach seiner Berufung 1935 als Prorek-
tor, rektor (1937–1939), „ständig amtsleiter“ der NsdaP, schulungsredner der
NsdaP im Kreis cosel. sonstiges: war führend beteiligt an der entfernung schie-
manns und Flachsbarts aus der th hannover, betrieb die einführung des langemarck-
studiums an der th hannover.117

Vierling, Albert *

(1899–1989) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2377186), NsddB. Politische
Funktionen bis mai 1945: dozentenführer NsddB (1937–1939), sa-scharführer,

115 vgl. ebd., s. 137f., 234, 247 und 261.
116 vgl. ebd., s. 90, 95, 118, 236 und 247.
117 vgl. ebd., s. 234 und 261.

111 vgl. ebd., s. 136, 233, 247 und 261.
112 vgl. ebd., s. 156, 234 und 247.
113 vgl. ebd., s. 233.
114 vgl. ebd., s. 233 und 261.
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Filmwart bei der NsdaP-Kreisleitung clausthal-zellerfeld. sonstiges: Bei seiner Be-
rufung auf den lehrstuhl für Fördertechnik 1935 spielten politische Gründe eine nicht
unerhebliche rolle; war verantwortlich für die ablehnung des Umhabilitierungsan-
trags von Willi Krug, war trotz seiner politischen Belastung später rektor der th han-
nover (1963/64).118

Vierling, Oskar (PD/D) *

(1904–1986) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 3054603), NsddB (ab 1935),
ss (185349, dienstgrad nicht feststellbar).119

Weißmann, Harry *

(1903–1977) mitgliedschaften: NsdaP (1. dezember 1932, 1498973), NsddB (ab
1937), NsBdt (ab 1936), Nsv (ab 1936), Ns-opfergemeinschaft (1. oktober
1931). Politische Funktionen bis mai 1945: Kreishauptstellenleiter im Personalamt der
NsdaP (Berlin), Geländesportleiter der dozentenschaft (Berlin).120

Wickop, Walter

(1890–1957) mitgliedschaften: NsdaP (1. april 1933, 3168310), NsddB,
NsBdt. Politische Funktionen bis mai 1945: agierte ab Beginn des zweiten Welt-
kriegs als vertrauensarchitekt des reichsführers-ss heinrich himmler (reichskom-
missar für die Festigung des deutschen volkstums) und war mit dorfplanungen im
Warthegau beschäftigt, wo Juden und Polen zugunsten volksdeutscher vertrieben
worden waren.121

im Gegensatz zu den gleich noch exemplarisch ausführlicher behandelten Fällen Bar-
tels, Kehr, osenberg und schlomka lässt sich indessen heute nicht mehr mit hinrei-
chender Gewissheit sagen, dass bei den Berufungen der damals besatzungsrechtlich
entlassenen eindeutig Ns-Faktoren den ausschlag gegeben haben. zwar spricht dafür
bis auf die Fälle hase und matting etliches, doch erlaubt es die heute noch greifbare
aktenlage nicht, eine gesicherte und eindeutige aussage zu treffen. trotz nicht uner-
heblicher verdachtsmomente in weiteren Berufungsfällen122 hatte deshalb eine auffüh-
rung entsprechender Namen zu unterbleiben.
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obwohl also heute nicht mehr hinsichtlich aller oben aufgeführten eine Ns-beding-
te Begünstigung bei der Berufung nachgewiesen werden kann, ist die besatzungsrecht-
liche entlassung, zu der es 1945 noch unter frischesten zeugenaussagen und sonsti-
gen Beweisen gekommen ist, richtigerweise als handlungsorientiert zu verstehen. das
heißt, sie hat solche Personen betroffen, die jedenfalls nach ihrer Berufung bis 1945
führende Ns-aktivisten innerhalb der hochschule gewesen sind und in dieser eigen-
schaft ohne weiteres als handlungsprivilegiert angesehen werden können, wobei an de-
ren einflussnahme durch Fürsprache, offene Kritik wie verdeckte hinweise (denun-
ziation) zu denken ist. insofern gehören ihre Namen hier mitberücksichtigt. 

dies gilt übrigens auch im hinblick auf den zweiten Unterpunkt des beauftragenden
senatsbeschlusses, wonach die arbeitsgruppe ihre aufmerksamkeit auch der vermei-
dung des Fortbestehens ungerechtfertigter maßnahmen schenken soll. Wird doch die
entsprechende besatzungsrechtliche entlassung zu erwähnen auch im letzten offiziel-
len catalogus Professorum von 2006 unterlassen, was bei entsprechenden editionen
künftig behoben werden sollte.   

schließlich sollten einige besonders kritische Fälle herausgehoben werden, wobei nur
der erste zu den schon seinerzeit umstrittenen verfahren gehörte:
1. die Besetzung des zu einer außerordentlichen Professur herabgestuften lehr-

stuhls für theoretische Physik mit dem fachlich nicht ausreichend qualifizierten
Geophysiker teodor schlomka.

2. die Berufung Werner osenbergs auf den lehrstuhl für Werkzeugmaschinen, ob-
wohl er nicht über ausreichende Qualifikationen verfügte und auf der Berufungs-
liste nur ergänzend erwähnt war.

3. der vorgang der schaffung und Besetzung des lehrstuhls für siedlungswasserwirt-
schaft mit dietrich Kehr.

4. die einsetzung von hans Bartels auf den lehrstuhl für experimentalphysik und
seine nachfolgende Karriere.

Bei allen zwischen 1933 und 1945 erfolgten Berufungen muss grundsätzlich von Be-
günstigungen in der hinsicht ausgegangen werden, dass Berufungen nur bei mindes-
tens systemkonformem verhalten vorgenommen worden sind. Bewerber mit nonkon-
formistischem verhalten oder einer nicht Ns-genehmen lebensgeschichte hatten kei-
nerlei chance auf einen lehrstuhl. damit ist jedoch nicht gesagt, dass die Berufenen
nicht auch fachlich qualifiziert gewesen sind.

diese Berufungen sind heute nicht mehr rückgängig zu machen. eine nachträgliche
aberkennung ist nicht möglich (Näheres dazu in rz 190). zu betonen ist jedoch noch-
mals, wie bereits in der Präambel des obigen Beschlusses (siehe rz 61), dass alle Beru-
fungen zwischen 1933 und 1945 unter dem vorbehalt stehen, ganz wesentlich auch

118 vgl. ebd., s. 141, 162–170, 234, 247 und 261.
119 vgl. ebd., s. 237.
120 vgl. ebd., s. 234 und 262.
121 vgl. ebd., s. 234 und 290.
122 richard Finsterwalder, Werner Fischer, Uvo hölscher, albert hoeltge, Friedrich mölbert.
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nach politischen Qualifikationen vorgenommen worden zu sein und damit nicht all-
gemein gültigen wissenschaftlichen standards entsprochen zu haben.

Exemplarisch: Hans Bartels

(1892–1965) mitgliedschaften: NsddB (1. Juli 1934, 295930). Politische Funktio-
nen bis mai 1945: dekan der Fakultät für allgemeine Wissenschaften, insbesondere
für mathematik und Naturwissenschaften (ab mai 1935).
hans Bartels wurde zum 1. Januar 1935 durch das rem mit der vertretung der durch
den Weggang von erwin Fues verwaisten Professur für theoretische Physik beauftragt.
dies erfolgte gegen den Willen der hochschule. auf vorschlag des zuständigen de-
kans und mit zustimmung der hochschule wurde er jedoch in kürzester zeit zum
1. april 1935 auf den lehrstuhl für experimentalphysik berufen, obwohl er nicht auf
der ursprünglichen vorschlagsliste der Fakultät gestanden hatte. Nur einen monat nach
amtsantritt – im mai 1935 – amtierte er bereits als dekan der Fakultät für allgemei-
ne Wissenschaften. obwohl er nicht mitglied der NsdaP war, hatte man ihm seitens
des rem offensichtlich die aufgabe zugedacht, die Nazifizierung der hochschule vo-
ranzutreiben. Jedenfalls erfüllte er diese zumindest in dem bereits erwähnten Fall des
Berufungsverfahrens für die außerordentliche Professur für theoretische Physik
(schlomka) und 1937 in einem weiteren für volkswirtschaftslehre. Für die letztere Pro-
fessur versuchte er mit vehemenz und mit Unterstützung bedeutender teile der hoch-
schule entgegen aller wissenschaftlichen Gepflogenheiten einen „alten Kämpfer“ der
NsdaP durchzusetzen, der über keinerlei wissenschaftliche Qualifikationen für das
amt verfügte.123

Exemplarisch: Dietrich Kehr *

(1901–1979) mitgliedschaften: sPd (ca. 1931/32); NsdaP (1. april 1933, 1754846,
Juni 1934 ausgeschlossen, Wiedereintritt 25. Februar 1936), NsddB, sa (Novem-
ber 1933–august 1935), Nsv, NsBdt, Ns-altherrenbund, sKh, daF, rlB. Poli-
tische Funktionen bis mai 1945: NsddB th hannover: Presseamt/Nachrichtenstel-
le (1940–1942), dozentenführer (ab august 1943), NsdaP-Blockleiter (september
1935–oktober 1936), NsdaP-ortsgruppenhauptstellenleiter (august 1938–april
1943), leiter Gauhaus der technik (hannover), Kommissar für alle Fragen der Wasser -
versorgung Gau südhannover-Braunschweig. sonstiges: arbeitete im Krieg unter an-
derem für die Generaldirektion der ostbahn in Krakau, arbeitete mit am „sauckel-
 Programm“ (zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager).

ii. materielle maßstabsbildung für die annahme Ns-bedingter Begünstigungen

107

Kehr wurde mit Wirkung vom 1. april 1939 zum ordentlichen Professor für siedlungs-
wasserwirtschaft ernannt. diese ernennung beendete eine etwa fünfjährige vakanz für
das Fachgebiet Wasserwirtschaft an der th hannover, die mit der vorzeitigen eme-
ritierung otto Geisslers 1934 begonnen hatte, bei der auch politische Beweggründe
eine gewisse rolle spielten. Kehr war vor der machtergreifung „von etwa sommer 1931
bis etwa Frühjahr 1932“ mitglied der sPd. Nach 1933 jedoch stürzte er sich vehement
in die arbeit der NsdaP und schaffte es immerhin schon bis 1938, in die leitung ei-
ner ortsgruppe aufzusteigen. Betrieb er zunächst ein ingenieurbüro in hannover, so
wurde er ab 1936 auch im lehrbetrieb der hochschule aktiv. zunächst nahm er lehr-
aufträge in der Wasserwirtschaft wahr, später dann profitierte er von der entlassung
otto Flachsbarts aus der hochschule, indem er den Bereich strömungsmechanik
übernehmen konnte. ab ende 1937 bemühte sich die hochschule, den lehrstuhl von
Geissler, der inzwischen in eine andere Fakultät umgewidmet worden war, wieder ein-
zurichten mit dem ausdrücklichen Wunsch, Kehr damit zu betrauen. Nach aussage
des damaligen dekans Gaede vom Juli 1945 spielten dabei politische Gründe eine
wichtige rolle: Kehr habe danach versucht, „durch ausnutzung persönlicher Beziehun-
gen zu den maßgebenden nationalsozialistischen Persönlichkeiten der hannoverschen
hochschule (simons, Körner, schleicher) durch betonte nationalsozialistische einstel-
lung und durch Berufung auf angeblich gebrachte finanzielle opfer die hiesige Profes-
sur zu erlangen“. Weiter formulierte Gaede: „es kann wohl nicht bezweifelt werden,
daß die Pg-Gruppe in der Fakultät 2 [für Bauwesen] ihren einfluss durch seine Beru-
fung steigern wollte.“ auch wenn dekan Gaedes aussage im laufe der Jahre nach 1945
durch seinen Nachfolger immer weiter relativiert wurde, bis kaum noch etwas davon
übrig blieb, ist nachweisbar, dass Kehrs fachliche Qualifikationen nicht unumstritten
waren und der parteipolitische einfluss der Fakultät für Bauwesen durch die Berufung
von Kehr tatsächlich erheblich gesteigert wurde: seit 1940 übernahm er Funktionen
im NsddB, zum sommersemester 1943 wurde er schließlich dozentenführer der
hochschule und außerhalb übernahm er mehrere Führungsaufgaben im organisati-
onsgefüge der NsdaP.124

Exemplarisch: Werner Osenberg*

(1900–1974) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2454811), NsddB, ss ( Ju-
ni 1933, 126329), sd (Gestapo) (ab 1936). Politische Funktionen bis mai 1945: ss-
hauptscharführer, „zweiter mann“ in rsha (sektion iiic [Wissenschaft]), Prorek-
tor der th hannover (ab mitte 1944) auf ausdrücklichen Wunsch des Gauleiters der
NsdaP.

124 vgl. ebd., s. 179–188, 233, 247, 261 und 291f.123 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 146–162, 170–179 und 232.
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zum 1. april 1938 wurde Werner osenberg mit der Wahrnehmung der vertretung
des lehrstuhls und der institutsleitung für Werkzeugmaschinen beauftragt, im
Februar 1939 erfolgte seine endgültige Berufung. eigentlich war das Berufungsver-
fahren bereits anfang 1938 abgeschlossen und der danziger ordinarius Behrens auf
den lehrstuhl berufen worden. er verstarb jedoch im Februar 1938, bevor er das
amt übernehmen konnte. osenberg hatte sich zwar auch beworben, wurde auf der
Berufungsliste jedoch nur mit dem hinweis erwähnt, dass er „für ein institut in Grö-
ße und Umfang des schwerd‘schen vorläufig wohl nicht in Frage kommen dürfte“.
Nur wenige tage nach dem tode von Behrens galt diese einschätzung jedoch nicht
mehr. in Gesprächen zwischen der hochschulleitung und dem rem wurde die Be-
rufung von osenberg beschlossen. dabei wurde der auf der ursprünglichen Beru-
fungsliste zweitplatzierte übergangen, obwohl er sowohl fachlich als auch politisch
als äußerst qualifiziert galt. osenberg wurde offensichtlich von der Parteiführung
protegiert. der zuständige referent im rem, Nipper, unterrichtete die hochschu-
le unter anderem darüber, dass bei einer Berufung osenbergs „mit einer zustim-
mung münchens [...] mit sicherheit zu rechnen sei“. „zustimmung aus münchen“
bedeutete das Plazet der Partei, des Ns-dozentenbundes. es müssen deshalb tat-
sachen vorgelegen haben, die die obligatorische anfrage nach der politischen zu-
verlässigkeit des Kandidaten in diesem Falle zu einer reinen Formsache machten.
osenberg war mitglied der NsdaP, aber kein „alter Kämpfer“. Wie viele andere
trat auch er erst am 1. mai 1933 in die Partei ein. Wenn es nur darum gegangen wä-
re, hätte man auch den zweitplatzierten berufen können. osenberg hatte jedoch
mehr als die bloße mitgliedschaft in die Waagschale der politischen Qualifikation
zu werfen, so dass Nipper davon ausgehen konnte, die zustimmung der Partei auf
jeden Fall zu erhalten. osenberg war nicht nur mitglied der Partei, sondern auch
der ss, und zwar bereits seit Juni 1933. ab april 1936 gehörte er außerdem zum
sd, dem sogenannten sicherheitsdienst der ss, und damit zum nationalsozialisti-
schen terror- und einschüchterungsapparat. demnach ist davon auszugehen, dass
dieser hintergrund für die auswahl osenbergs die hauptrolle gespielt hat, da sei-
ne sonstigen wissenschaftlichen Qualifikationen für diese Position nicht ausgereicht
hätten. später unterhielt er ein spitzelnetz über alle deutschen Forschungseinrich-
tungen hinweg, war leiter des Planungsamtes des reichsforschungsrates (ab mit-
te 1943), versuchte eine Wehrforschungsgemeinschaft zu organisieren (1944) und
war verantwortlich für den einsatz von zahlreichen zwangsarbeitern in seinem in-
stitut spätestens seit 1942.125
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Exemplarisch: Teodor Schlomka

(1901–1985) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2956949), NsddB, marine-
sa, Nsv, rlB. Politische Funktionen bis mai 1945: NsddB th hannover: Pres-
seamt/Nachrichtenstelle (1939). 
das bis 1934 von erwin Fues (er ging in diesem Jahr nach Breslau) vertretene ordi-
nariat für theoretische Physik wurde im laufe der Wiederbesetzung in ein extraor-
dinariat umgewandelt. die Fakultätsliste zur Wiederbesetzung umfasste ende 1934
(für den ordentlichen lehrstuhl) zunächst vier ausgewiesene theoretische Physiker
(Fritz sauter, Berlin; Walter Wessel, Jena; ernst stückelberg-von Breidenbach, zürich;
Werner Braunbeck, stuttgart). das Berufungsverfahren stockte jedoch und wurde ab
Frühsommer 1935 fortgeführt für die nunmehr zum extraordinariat herabgewürdig-
te stelle. der seit mai amtierende dekan hans Bartels nahm stückelberg-von Breiden-
bach von der liste und führte einen neuen Namen ein – teodor schlomka, Greifs-
wald –, den er aequo loco mit sauter an die erste stelle der liste setzte. schlomka er-
hielt den lehrstuhl zum 1. oktober 1935 und wechselte 1940 an die deutsche Karls-
Universität Prag. sein Berufungsverfahren ist als äußerst ungewöhnlich anzusehen.
schlomka war von seinem wissenschaftlichen Werdegang her Geophysiker. schon sei-
ne Qualifikation auf diesem Gebiet war nicht unumstritten. Was jedoch diejenige für
theoretische Physik betraf, war die einschätzung sowohl der überwiegenden mehr-
heit in der zuständigen Fakultät der hochschule wie auch aller befragten Kapazitäten
der theoretischen Physik eindeutig: schlomka galt als unqualifiziert. Werner heisen-
berg, max von laue, Gustav mie und arnold sommerfeld – die „crème de la crème“
der damals noch verbliebenen deutschen theoretischen Physiker – äußerten sich in aus-
führlichen Gutachten teilweise vernichtend über seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der
theoretischen Physik.
dass schlomka trotzdem das extraordinariat erhielt, hing mit der besonderen lage der
theoretischen Physik nach 1933 zusammen. sie galt als „jüdisch“ dominiert und wur-
de von der völkisch-irrationalistischen „deutschen Physik“ mit ihren Protagonisten Phi-
lipp lenard und Johannes stark bekämpft. als aktives mitglied der NsdaP brachte
schlomka die voraussetzung mit, in diesem sinne tätig zu werden. zudem hatte er sich
schon mitte der zwanziger Jahre wenn nicht als theoretischer Physiker, so doch als speer-
spitze gegen einen führenden vertreter der experimentalphysik einen Namen gemacht.
damals griff er in polemischer Form eine arbeit des danziger ordinarius carl ram -
sauer an. diese Kritik war wohl im Wesentlichen substanzlos, konnte aber nach 1933
als angriff auf die „führenden schulen“ der Physik gewertet werden. insofern stellt die-
se Berufung eine eindeutige Begünstigung aus politischen Gründen dar.126

126 vgl. ebd., s. 155–161, 236 und 247.
125 vgl. ebd., s. 188–194 [Berufung], 248–252 [Parteikarriere], 271–282 und 296–307 [Kriegsforschung]

sowie 233 und 261.
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2. Wissenschaftliche Assistenten, Dozenten, Honorarprofessoren, 
Lehrbeauftragte usw.

(Name mit sternchen = 1945/46 aufgrund besatzungsrechtlicher anordnung entlassen)
albers, henry
arend, Walter *
Banse, ewald *
Bieligk, otto
Bruckhaus, Wilhelm
Graumann, Karl-heinz *
haeussler, herbert *
Kummer, alfred *
meyeren, Wilhelm von 
münter, Friedrich *
Pillewizer, Wolfgang
scher(r)er, robert *
Winter, erich (studienrat) *

Fünf weitere Wissenschaftliche assistenten etc. wurden aufgrund besatzungsrechtli-
cher anordnung entlassen. dabei handelte es sich um Friedrich Fun(c)k, hanns-
heinz Gläser, Käthe mittelhäuser, Paul Paschen und ingeborg richter. Für diese Per-
sonen konnten von der arbeitsgruppe trotz intensiver recherche in unterschiedlichen
archiven über die damaligen entlassungen hinaus keine weiteren belastbaren hinwei-
se (z. B. mitgliedschaft in der NsdaP, tätigkeiten im sinne des Nationalsozialismus,
eventuelle rücknahme der besatzungsrechtlich verfügten entlassungen) ermittelt wer-
den, die zu diesen maßnahmen geführt haben könnten. deshalb waren sie in die lis-
te der „Begünstigten“ nicht aufzunehmen.
Fünf weitere nur zahlenmäßig belegte entlassungsfälle ließen sich bislang nicht nament-
lich nachweisen. allerdings gibt es aufgrund ihrer Funktion im NsddB hinweise da-
rauf, dass es sich unter anderem um henry albers, otto Bieligk und Wilhelm Bruck-
haus gehandelt haben könnte.

Anmerkungen zu 2.
im Gegensatz zur Professorengruppe erwies sich die ermittlung näherer biographischer
daten zu den vorgenannten Fällen als deutlich schwieriger. immerhin aber ließen sich
zu einem teil der vorstehend aufgeführten nähere angaben finden, die beispielhaft ge-
bracht seien: so kann belegt werden, dass die besatzungsrechtlich bewirkten entlassun-
gen, die stets ohne Begründung erfolgten, nicht willkürlich geschahen. informiert über
welche Kanäle auch immer (dokumente, zeugenaussagen usw.) lassen sie vielmehr ei-
nen Wissensstand der Besatzungsmacht erkennen, bei dem auf hochgradige Ns-verstri-
ckung (Parteifunktionen, aktives diskriminierungshandeln, denunziationen und Ähn-
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liches) abgestellt wurde. dabei spricht gegen Willkürlichkeit nicht zuletzt, dass man den
entlassenen stets das rechtsmittel der Berufung einräumte, was im Übrigen auch ver-
schiedentlich ergriffen wurde und bei der hiesigen Gruppe in einem von 16 sämtlich nicht
namentlich genannten Fällen auch erfolgreich war (siehe vermerk des rektors der th
hannover vom 28. Juli 1947, anlage 14). im Übrigen ist auch hier, wie bei der vorge-
nannten Professorengruppe (siehe rz 81), so weit wie möglich auf den catalogus Pro-
fessorum von 2006 Bezug genommen und in ergänzung dazu gearbeitet worden.

Albers, Henry (PD/D)

(1904–1987) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 3041837), NsddB (1. april
1937, 350990). Politische Funktionen bis mai 1945: stellvertretender dozentenfüh-
rer NsddB (Wintersemester 1936/37). sonstiges: Bei seiner anstellung als oberas-
sistent (chemie, Nachfolge schiemann) 1935 spielten politische Gründe die letztlich
entscheidende rolle, 1942 Professor an der th danzig, nach 1945 zuletzt Professor
an der Universität mainz.127

Arend, Walter *

(1897–?) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2956184).128

Banse, Ewald (HP) *

(1883–1953) mitgliedschaften: NsdaP (1. Februar 1933, 1475980; laut eigener aus-
kunft eintrittsdatum bereits 16. oktober 1932; die mitgliedsnummer macht das plau-
sibel), NsddB (1. November 1932, 10088). sonstiges: wurde auf ministerielle an-
ordnung eine honorarprofessur übertragen mit einem Forschungsauftrag für Politi-
sche Geographie, jedoch ohne lehrbefugnis; Banse war zuvor auf Betreiben des
reichspropagandaministers von der th Braunschweig wegen allzu eifriger Betätigung
für den Nationalsozialismus mit außenpolitischen verwicklungen entlassen worden.129

Bieligk, Otto (PD/D)

(1897–1964) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1937, 4060981), NsddB (1. ok-
tober 1933, 199035). Politische Funktionen bis mai 1945: leiter amt für Nachwuchs-

127 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 88/81, Nr. 3, Besetzungsvorgang. vgl. Jung: voll Begeisterung,
s. 235.

128 Ba Berlin, NsdaP-Kartei.
129 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 60 und 235.
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förderung NsddB th hannover (sommersemester 1938–Wintersemester 1942/43).
Nach 1945 zuletzt Professor an der th Braunschweig.130

Bruckhaus, Wilhelm (OA/LB)

(1897–?) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1933, 2956598), NsddB (wahrschein-
lich, da Funktionsträger). Politische Funktionen bis mai 1945: dozentenführer
NsddB (Wintersemester 1934/35 und Wintersemester 1936/37), stellvertretender
dozentenführer NsddB (Wintersemester 1935/36).131

Graumann, Karl-Heinz (WA) *

(1908–1995) Wissenschaftlicher assistent (1. august 1936–30. september 1941),
studienrat (Wissenschaftlicher assistent) (1. oktober 1941–29. Januar 1946) am
hochschulinstitut für leibesübungen. mitgliedschaften: NsdaP (18. august 1931
aufnahmeantrag gestellt, aber nicht ausgeführt „aus finanziellen Gründen“; wurde seit
april 1933 „als mitglied in den listen geführt“, offiziell mitglied seit 1. mai 1937,
4494591), sa (märz 1931, aktives mitglied), NslB (august 1936), rlB (septem-
ber 1937), daF, NsFK ( Juli 1933, aktives mitglied, Führer eines sturms), Nsv ( Ja-
nuar 1938). sonstiges: Juli 1933 1. staatsexamen lehramt an Gymnasien (Noten: ge-
samt „genügend“, deutsch „genügend“, Geschichte „genügend“, leibesübungen
„gut“), wurde wegen seiner Ns-Betätigung 1933 bevorzugt in den vorbereitungs-
dienst für das lehramt an Gymnasien eingestellt, da er aufgrund der abschlussnoten
ansonsten zumindest Wartezeiten hätte in Kauf nehmen müssen, abschluss 2. staats-
examen identisch mit 1. staatsexamen (trotzdem unverzügliche einstellung in den
schuldienst und assistentenverhältnis an der th hannover), wurde 1937 von der
Nationalpolitischen erziehungsanstalt (NPea, auch: Napola) Berlin-spandau als
hauptamtlicher lehrer für leibesübungen angefragt (Graumann war grundsätzlich
bereit, das angebot anzunehmen, die einstellung kam jedoch aus unbekannten Grün-
den letztlich nicht zustande), beteiligt an der durchführung des langemarck-studi-
ums, am 29. Januar 1946 auf anordnung der britischen militärregierung entlassen,
nach revidiertem entnazifizierungsbescheid Wiedereinstellung 1949, ab ende 1949
leiter des hochschulinstituts für leibesübungen, 1973 erster lehrstuhlinhaber für
sportwissenschaft der tU hannover.132
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Haeussler, Herbert (PD/D) *

(1908–1972) mitgliedschaften: NsdaP (1. mai 1937, 4137103), ss (ab 1933,
179564). Politische Funktionen bis mai 1945: ss-schulungsleiter im rusha, ss-Un-
tersturmführer (ab 30. Januar 1943). sonstiges: auszeichnungen: ss-zivilabzeichen,
Winkelträger (90161), ss-Julleuchter.133

Kummer, Alfred (Diplom-Ingenieur) *

(1908–?) mitgliedschaften: NsdaP (aufgrund seiner Funktionen anzunehmen),
NsddB (Funktionsträger). Politische Funktionen bis mai 1945: verwaltete die Kas-
se des NsddB an der th hannover (1942–1945) sowie die der Gaudozentenfüh-
rung südhannover-Braunschweig (ab dezember 1942).134

Meyeren, Wilhelm von (PD/D)

(1905–1983) mitgliedschaften: NsdaP (1. august 1931, 615576), NsddB. Politi-
sche Funktionen bis mai 1945: leiter amt für studenten NsddB th hannover
(1937–1942). sonstiges: ab 1942 außerordentlicher Professor an der deutschen Karls-
Universität in Prag.135

Münter, Friedrich (HP) *

(1878–1963) dr. med., oberregierungsmedizinalrat, lehrauftrag (1920), honorarpro-
fessor für leibesübungen und erste hilfe bei Unglücksfällen (1932). mitgliedschaf-
ten: NsdaP (24. Juni 1925, 8540), NsddB.136

Pillewizer, Wolfgang (PD/D)

(1911–1999) mitgliedschaften: NsdaP (21. Januar 1932, 781925; Graz/Öster-
reich), NsddB. Politische Funktionen bis mai 1945: truppführer der Grazer sa
(1932–1937). sonstiges: im Krieg kartographische tätigkeiten unter anderem auf dem
Balkan.137

133 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 261.
134 Ba Berlin, Bdc, personenbezogener Bestand. vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 247.
135 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 236 und 247.
136 standesamt hannover ii, Nr. 37/1963. vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 236; Kürschners deutscher Ge-

lehrtenkalender 1940/1941, Bd. 2, Berlin 1941, sp. 243.
137 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 236 und 322.

130 vgl. ebd., s. 235 und 247.
131 Ba Berlin, NsdaP-Kartei. vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 247.
132 atiB/Unia hannover, Best. 5, Nr. 265 i–iv.
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Scher(r)er, Robert *

(1900–?) dr.-ing., lehrbeauftragter, vor 1945 vorstandsmitglied der deutschen edel-
stahlwerke. mitgliedschaften: NsdaP (seit märz 1933). sonstiges: mindestens ab
1942 im auftrag speers und Görings leitung von „sonderausschüssen“ („Panzerent-
wicklung“, „Flugzeugpanzerung“), eines „sonderrings“ („legierte Werkstoffe“) und
von arbeitsgruppen („Panzerqualität und schweißverfahren“, „Panzerstähle“); entlas-
sung durch die britische militärregierung (16. mai 1946).138

Winter, Erich (WA) *

(1904–?) Wissenschaftlicher assistent am hochschulinstitut für leibesübungen (ab
1. märz 1940/april 1941), studienassessor, dr., studienrat (ab august 1941). mit-
gliedschaften: sa (ab 1933), NsdaP (1. mai 1937, 4191015). sonstiges: war seit spä-
testens 1941 an der durchführung des langemarck-studiums mit sechs bis zwölf Wo-
chenstunden beteiligt.139

3. Studierende

in dieser rubrik lassen sich etliche Fälle denken, wie unter anderem notenmäßige Be-
günstigungen oder examenserleichterungen für studierende, die selbst oder deren el-
tern wichtigere Ns-Funktionen innehatten. indessen waren solche Fälle bislang nicht
konkret nachweisbar. ausführlicher ist auf die seit 1938 bestehende Öffnung des stu-
diums für Nichtabiturienten, und zwar in der bislang nicht aufgearbeiteten und des-
halb hier deutlicher darzustellenden variante des sogenannten langemarck-studiums
einzugehen. dabei kommt es zu einer entsprechenden Öffnung zunächst noch ganz
allgemein durch erlass des reichserziehungsministers vom 8. august 1938140 und sei-
nen ergänzungserlass vom 29. april 1939 (siehe anlage 15), der auch für die techni-
schen hochschulen galt. als Unterfall dieser Öffnung ist das sogenannte langemarck-
studium demgegenüber klar Ns-privilegierend. 
dieses studium war im November 1938 zunächst nur durch intern veröffentlichten
erlass (siehe anlage 16)141 eingeführt worden und nach einer bekannten schlacht im
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ersten Weltkrieg in Flandern benannt, in welcher vor allem abiturienten und junge
studierende ihr leben ließen. sie wurden in militärisch fragwürdiger Weise über of-
fenes Feld in britisches maschinengewehrfeuer geschickt, was freilich miltärrechtlich
ungeahndet blieb. stattdessen wurde diese schlacht alsbald heldisch überhöht, was sich
die Ns-Propaganda unter anderem durch diese studiumsbenennung zunutze machte. 
das langemarck-studium begann mit einem anderthalbjährigen vorbereitungsstudi-
um, das außerhalb der hochschule in einem eigenen lehrgangshaus als internat mit
besonders herangezogenen lehrkräften stattfand. eröffnet wurde damit ein hoch-
schulstudium, außer dem der evangelischen und katholischen theologie, freilich nur
für bestimmte männliche Nichtabiturienten. denn geschaffen war es klar Ns-privile-
gierend allein „für überzeugte träger der Ns-ideen und Grunderkenntnisse“, weshalb
das vorschlagsrecht „in erster linie bei der NsdaP selbst, ihren Gliederungen und
zugehörigen verbänden“ lag. Überdies wurden im Gegensatz zur oben erwähnten all-
gemeinen hochschulöffnung ohne abitur die ausbildungskosten vom reichsstuden-
tenwerk übernommen, so weit die eltern zu deren Bestreitung nicht in der lage wa-
ren (siehe anlage 17, lit. a. 1, c. 1, d. 2 b, e.). insofern wollte auch die hanns-simons-
stiftung (siehe rz 187) finanziell zuarbeiten.

Absolventen des Langemarck-Studiums
das reichsweit an zehn Universitäts- bzw. hochschulstandorten eingerichtete lange-
marck-studium war gegenüber der vorerwähnten allgemeinen hochschulöffnung für
interessenten ohne abitur insofern privilegierend, als es für besonders Ns-verbunde-
ne Bewerber zur außeruniversitären vorstudienausbildung und hochschulzulassung
mit finanzieller Förderung führte. Kriegsbedingt hat es allerdings nur sehr begrenzte
Wirksamkeit entfaltet. denn wie aus dem Bericht des studentenwerks hannover vom
18. dezember 1939 (siehe anlage 18) ersichtlich ist das vorstudium, das nach erfolg-
reichem abschluss zur hochschulzulassung führte, zwar im November 1938 auf Be-
treiben des rektors simons reichsweit erstmals in hannover mit 24 teilnehmern er-
öffnet worden. durch den Kriegsausbruch am 1. september 1939 werden indessen
schon vom ersten ausbildungsjahrgang zehn teilnehmer zur Wehrmacht und die rest-
lichen 14 zum Kriegshilfsdienst eingezogen, ein Bild, das sich im weiteren verlauf des
Krieges mit zunehmender tendenz verfestigt. Wenngleich 1939 bereits drei Wochen
später der lehrbetrieb wieder aufgenommen wird, kommt es damit zu zeitlichen ver-
schiebungen des ausbildungsduktus. deshalb will das hiesige studentenwerk, als aus-
nahme für 1940, langemarck-studenten bereits vor abschluss ihres vorstudiums als
Gasthörer an vorlesungen und Übungen der technischen hochschule hannover teil-
nehmen lassen, was jedoch an der weitgehenden reichsministeriellen Untersagung
scheitert (siehe anlage 19). indessen sollte der Krieg immer fordernder werden, was
dadurch belegbar ist, dass die Wehrmacht mehr und mehr von Freistellungen absah,
so dass schon ende 1939 nur noch 14 lehrgangsteilnehmer angegeben werden. im Üb-
rigen lässt sich für die anfangszeit noch belegen, dass etwa die hälfte der lehrgangs-

138 atiB/Unia hannover, Best. 5, Nr. 2514, und Nds. 423, acc. 11/85, Nr. 25.
139 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 4/85, Nr. 689 i–ii.
140 deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amtsblatt des reichsministeriums für Wissenschaft, er-

ziehung und volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der länder 4/1938, amtlicher teil, s. 365–376.
141 allgemeinveröffentlichung erst seit unwesentlich geändertem reichsministeriellem runderlass vom 2. april 1942

in: deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amtsblatt des reichsministeriums für Wissenschaft,
erziehung und volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der länder 8/1942, amtlicher teil, s. 180–183.
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teilnehmer im vorstudium offizielle finanzielle Unterstützung erfährt. eine aufstel-
lung von langemarck-studenten, die nach lehrgangsabschluss an der th hannover
das studium aufnahmen, ließ sich bislang nicht sicher ermitteln. 

entscheidend im Blick auf den auftrag der arbeitsgruppe ist allerdings, dass der stu-
diengang nicht hochschulisch, sondern im auftrage des reichserziehungsministers von
der reichsstudentenführung als Kopfstelle des Ns-studentenbundes eingerichtet wur-
de. insofern war erstzuständige stelle in hannover auch nicht die technische hoch-
schule, vielmehr als stelle des rechtlich selbständigen hiesigen studentenwerks das „Ku-
ratorium für das langemarckstudium“. deshalb geht es bei der konkreten Privilegie-
rung dieses studiums nicht um hochschulisches Unrecht, sondern um solches ihr eng
verbundener einrichtungen. dies ist zwar an sich unter rz 186 ff. zu behandeln, wur-
de hier aber im Folgenden zur besseren Wahrung des zusammenhangs schon vorab un-
tersucht.

4. Sonstige Mitarbeiter

(Name mit sternchen = entlassungen durch den „ausschuß für selbstreinigung“ der
th hannover, der von ihrem rektor 1945/46 eingerichtet wurde, oder durch die bri-
tische militärregierung)

a) Hochschulbeamte
mei(y)er, oskar (Kanzlist) *

b) Angestellte und Arbeiter
Fouquet, erika (technische zeichnerin) *
hoefer, Karl (maschinenbaumeister) * 

Anmerkungen zu 4.
sechs weitere nichtwissenschaftliche mitarbeiter wurden aufgrund besatzungsrecht-
licher anordnung entlassen. dabei handelte es sich um: Wilhelm albrecht, hugo Bert-
ram, ludwig denecke, erich elsässer, Karl hüneberg und Wilhelm lamsbach. Für die-
se Personen konnten von der arbeitsgruppe trotz intensiver recherche in unter-
schiedlichen archiven außer der damaligen entlassung keine weiteren belastbaren hin-
weise (z. B. mitgliedschaft in der NsdaP, tätigkeiten im sinne des Nationalsozialis-
mus, eventuelle rücknahme der besatzungsrechtlich verfügten entlassungen) ermit-
telt werden, die zu diesen maßnahmen geführt haben könnten. deshalb waren sie in
die liste der „Begünstigten“ nicht aufzunehmen. im Übrigen gilt hinsichtlich der er-
mittlung der biographischen daten der vorgenannten sowie der entlassungsbegrün-
dung das in rz 115 Gesagte entsprechend.
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Fouquet, Erika *

(1900–?) technische zeichnerin (15. märz 1928–30. Juni 1960, ausgeschieden am
30. November 1932, Wiederaufnahme der tätigkeit am 1. april 1933). mitgliedschaf-
ten: NsdaP (1932), daF (1934), KdF (1934), Nsv (1938). sonstiges: entlassen auf
anordnung der britischen militärregierung am 21. Juli 1945, wieder eingestellt am
1. mai 1948.142

Hoefer, Karl*

(1894–?) maschinenbaumeister. mitgliedschaften: NsdaP (wahrscheinlich seit 1932,
spätestens seit anfang 1933), sa; in beiden organisationen laut aussage von rektor
matting „aktiv tätig“; Gruppenführer (Unteroffizier) im shd (sicherheits- und hilfs-
dienst im luftschutz, Gliederung der ordnungspolizei). sonstiges: im dienst der th
hannover von oktober 1923 bis 15. Juni 1946, entlassung durch die britische mili-
tärregierung, Wiederanstellung 1. april 1952.143

Mei(y)er, Oskar *

(1884–1948) seit 1921 an der th hannover, Kanzleiassistent (ab 1. april 1926). mit-
gliedschaften: NsdaP (1. april 1933), NsKK (seit 1. april 1940 sturmführer).
sonstiges: unterschiedliche schreibweise des Namens (unterschreibt zunächst immer
mit „y“, ab august 1933 mit „i“, da angeblich schreibfehler bei Geburtsanmeldung),
etliche orden aus erstem und zweitem Weltkrieg, am 3. september 1945 auf anord-
nung der britischen militärregierung vom dienst suspendiert.144

5. Ehrentitel

Grundsätzlich waren hier durch die arbeitsgruppe dieselben Kriterien heranzuziehen
und kamen zur anwendung, die bereits unter Punkt ii (siehe rz 68 ff.) aufgeführt wor-
den sind. allerdings trat hier noch eine spezifische zeit-, ablauf- oder Nachträglich-
keitsproblematik hinzu. sie ergab sich nach durchsicht der verschiedenen Fallkonstel-
lationen daraus, dass die unmittelbare titelvergabe unter anlegung der vorerwähnten
entscheidungskriterien für die arbeitsgruppe teilweise auch heute noch tragbar er-
schien, dass es aber vor oder im anschluss an die verleihung zu untragbaren Ns-ver-

142 atiB/Unia hannover, Best. 5, Nr. 1355; Ba Berlin, NsdaP-Kartei.
143 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 4/85, Nr. 260 und 261.
144 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 4/85, Nr. 425; Ba Berlin, NsdaP-Kartei.
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strickungen gekommen ist (z. B. im Fall assbroicher, siehe rz 174). in solchem Fall
ist die Privilegierung darin zu sehen, dass seitens der hochschule der entzug des eh-
rentitels unterblieb bzw. unterlassen wurde. solche entzugsbefugnis, die in der Ns-zeit
erstmals reichsrechtlich geregelt und bekanntlich exzessiv gehandhabt wurde, ist als so-
genannter actus contrarius zur verleihung eine uralte und nach wie vor bestehende
hochschulbefugnis. sie ist als solche also keine typische Ns-regelung.145 Wenn die th
hannover davon seinerzeit keinen Gebrauch gemacht hat, sei es, weil sie an nachträg-
lichem Fehlverhalten Ns-bedingt keinen anstoß nahm, sei es, weil sie sich damals nicht
traute zu entziehen, so kann das heute nicht daran hindern, entsprechende Unterlas-
sungen zu beanstanden und Konsequenzen daraus zu ziehen (dazu näher rz 190ff.).

a) Eindeutige Fälle

aa. NS-privilegierte Ehrungen
– ehrendoktor: Farinacci, roberto
– ehrenbürger: diels, rudolf; haltenhoff, henricus; hecker, ewald; stier, erich
– ehrensenatoren: diels, rudolf; hecker, ewald (wie vor)

Anmerkungen zu 5 a) aa.
zur näheren Begründung der vorgenannten Privilegierungen ist vorab zu sagen, dass
sie bis auf den eingehender behandelten Fall stier deswegen knapper geschildert wer-
den können, weil sie inzwischen in beachtlicher Weise wissenschaftlich aufgearbeitet
worden sind, unter anderem durch zwei hannoversche dissertationen.146

Farinacci, Roberto

(1892–1945) dr.-ing. e. h. 9. september 1940: führender italienischer Faschist und
zeitweise rivale von mussolini, mit ihm zusammen 1945 umgebracht. leitender se-
kretär der Faschistischen Partei, Führer ihres radikalen antiklerikalen und antisemiti-
schen Flügels sowie mitglied des Faschistischen Großrats, minister und 1939 verfech-
ter des italienischen Kriegseintritts und der Übernahme der deutschen Judenpolitik.
die verbindung zu hannover beruht darauf, dass er parallel zur achse Berlin–rom
(ab 1936) seit 1938 entsprechendes zwischen den städten hannover und cremona,
seiner politischen machtbasis, zu bilden suchte. in diesem zusammenhang kommt es
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nach einholung des reichsministeriellen einverständnisses (!) zur hiesigen hochschu-
lischen ehrung, wobei dem städtischen vorbereitungsausschuss auch der rektor der
th hannover angehört hatte, also politisch voll informiert war. dabei wurde das Pro-
blem der Begründung der ehrendoktorwürde für den hochrangigen Faschisten Fari-
nacci, der (mit durch Plagiat erschwindeltem examen) Jurist war, dadurch gelöst, dass
man ihn als städtebaulichen modernisierer seiner stadt auszeichnete.147

Diels, Rudolf

(1900–1957) ehrenbürger 16. oktober 1940 und ehrensenator 14. Februar 1942:
Jurist, seit 1930 bei der preußischen Polizei, mitglied der verfassungstreuen ddP. ab
1932 Beginn der Unterstützung der republikgegner beim sogenannten Preußen-
schlag. daraufhin leiter der Politischen Polizei Preußens. Günstling Görings und un-
mittelbares vortragsrecht bei hitler. entscheidende Position hinsichtlich des nach
dem reichstagsbrand massiv verstärkten terrors, der im april 1933 bereits 40 000 re-
gimegegner betrifft. als chef des neuen Geheimen staatspolizeiamts seit april und
ss-mitglied seit herbst 1933 aufbau der Gestapo. obwohl er deren institutionelle
wie faktisch-administrative Grundlagen im sinne des Ns-regimes erfolgreich gestal-
tete, wurde er von seinem rivalen heydrich mit Unterstützung himmlers schon 1934
aus ihrer leitung verdrängt. hintergrund dafür dürfte unter anderem diels zwiespäl-
tiger charakter gewesen sein, der ihn zu einer auch politisch schillernden Persönlich-
keit machte. dabei heben zeitgenossen seine hohe intelligenz und seine verwaltungs-
kompetenz ebenso hervor wie sein gewinnendes Äußeres und auftreten und weiter
seinen skrupellosen ehrgeiz gepaart mit opportunistischem machtstreben. durch sei-
ne erste ehe mit einer mannesmann-erbin mit der Großwirtschaft vernetzt, verschaff-
te ihm seine zweite ehe mit einer Nichte von Göring dessen andauernde politische
Protektion.
ab 1934 war er regierungspräsident von Köln, wo er durch Ns-geprägtes vorgehen
gegen kirchliches leben auffiel, 1936–1943 regierungspräsident in hannover. die-
ses hohe amt mit Befugnissen, die zu seiner hochschulischen ehrung führten, beruh-
te nicht etwa nur auf bloßer NsdaP-mitgliedschaft und Protektion, sondern auf sei-
ner aufgezeigten besonderen und in hannover fortgesetzten Ns-Bewährung. zahlrei-
che weitere maßnahmen der verfolgung von Juden und anderer minderheiten gescha-
hen in seiner amtszeit. 

147 vgl. roberto Farinacci: die Faschistische revolution, 3 Bde., münchen 1939–1941 (auf italienisch erst-
mals 1929 erschienen); cornelia regin: die „achse hannover-cremona“. eine vergessene städtefreund-
schaft und ihre Kunstausstellungen: der Premio cremona in hannover und „mensch und landschaft in
Niedersachsen“ in cremona, in: Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und Bibliotheken
90/2010, s. 373–414.

145 vgl. Werner thieme: deutsches hochschulrecht. das recht der Universitäten sowie der künstlerischen
und Fachhochschulen in der Bundesrepublik deutschland, 3. aufl., Köln u. a. 2004, rz 445.

146 vgl. rüdiger Fleiter: stadtverwaltung im dritten reich. verfolgungspolitik auf kommunaler ebene am
Beispiel hannovers, 2. korrigierte aufl., hannover 2007; Klaus Wallbaum: der Überläufer: rudolf diels
(1900–1957). der erste Gestapo-chef des hitler-regimes, Frankfurt am main 2010.
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Was die hochschulspezifische Ns-Begünstigung von diels angeht, ist Folgendes zu sa-
gen: sie ist nicht allein darin zu sehen, dass die th hannover ein mitglied der staat-
lichen Funktionselite, wie auch vor (z. B. Noske) und nach der Ns-zeit nicht unüb-
lich, an sich zu binden suchte. denn sein konservativer vorgänger im amt hatte kei-
ne entsprechende ehrung erfahren. mit dem amtsantritt von diels war vielmehr die
verstärkte Ns-ausrichtung der verwaltung in hannover beabsichtigt, die bekannter-
maßen auf der kommunalen wie Bezirksebene nach 1933 zunächst noch stark deutsch-
national ausgerichtet geblieben war. dass diels ein dezidierter vertreter des National-
sozialismus mit besten verbindungen in die Ns-Führungsriege war, ergab sich aus sei-
ner vita, die aufgrund einschlägiger veröffentlichungen bei seiner amtsübernahme148

bekannt war. 
dem entspricht, dass diels nach Beendigung seiner tätigkeit in hannover als staats-
sekretär von Göring im Gespräch war. Bleibt noch die politische zwiespältigkeit zu er-
wähnen, die ihn in einzelfällen durchaus gegen Ns-verfolgungsmaßnahmen auftreten
ließ. indessen ging es dabei regelmäßig nur um milderungen, nicht aber um eine grund-
sätzliche infragestellung des regimes. 1944 wegen verbindungen zu verschwörern und
mitwissern des Widerstandes verhaftet, wurde er aus der ss ausgestoßen, verhaftet und
überlebte in einer strafkompanie. trotz immer wieder versuchten doppelspiels im sin-
ne eines Fouché, wozu auch eine gewisse Nähe zum amerikanischen Geheimdienst nach
1945 gehören wird, steht seine Federführung bei der organisation der Ns-verfolgungs-
maßnahmen im vordergrund. einziger Fall, der nach 1945 stillschweigend aus den im
vorlesungsverzeichnis der th hannover veröffentlichten ehrenlisten gestrichen wor-
den ist.149

Haltenhoff, Henricus

(1888–1956) dr. iur., ehrenbürger 10. september 1940: Jurist im Kommunaldienst
seit 1921. NsdaP-mitglied 1933 und oberbürgermeister von cottbus, 1937–1942
von hannover, wobei er an die stelle des als zu wenig parteinah geltenden deutschna-
tionalen oberbürgermeisters menge rückt. seit 1937 aktiv bei der diskriminierung von
Juden, etwa durch Badeverbote, arisierungsintensivierung, separierung in schulen,
Wohnungsräumungen bei der vertreibung der sinti und roma, sowie gegenüber
zwangsarbeitern. tritt bei der Wohnungsräumung für vorgehensweisen ein, die schär-
fer sind als die der Gestapo. von solchem hintergrund, der die ausübung seines am-
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tes bestimmte, ließ sich angesichts des kommunalen miterlebens, ähnlich wie im vor-
stehenden Fall diels, bei der ehrung der th hannover nicht absehen. die ernährung
der städtisch eingesetzten Kriegsgefangenen ist so, dass die Wehrmacht sie beanstan-
det. Grundsätzlich rücksichtslos, gilt er einzelnen Ns-opfern gegenüber als nachgie-
big,150 so dass er 1942 durch den neuen Gauleiter aus dem amt gedrängt wird. zuletzt
1955/56 mitglied des Niedersächsischen landtags (GB/Bhe).151

Hecker, Ewald

(1879–1954) ehrenbürger 13. Februar 1942, am Folgetag ehrensenator: Unterneh-
mer und hochkarätiger Wirtschaftspolitiker. in den dreißiger Jahren in etwa zehn auf-
sichtsräten (unter anderem commerzbank). Nach anfängen in der deutschen Kolo-
nialverwaltung seit 1921 verwaltungsdirektor bei der ilseder hütte mit steilem auf-
stieg bis zum vorstandsvorsitzenden (1929–1945). 1932–1945 Präsident der ihK
hannover und ihrer Nachfolgeorganisationen, denen er durchgängig dem Führerprin-
zip entsprechend vorsteht. 
ab 1920 wirtschaftspolitische aktivitäten bei der rechtsliberalen dvP, seit 1932 zu-
gehörigkeit zum Ns-nahen Keppler-Kreis, der schon im November 1932 dem reichs-
präsidenten hindenburg empfiehlt, hitler zum reichskanzler zu ernennen. vermit-
telt das berühmt-berüchtigte Kölner treffen Papens mit hitler (4. Januar 1933), wo-
mit dessen machtübernahme eingeleitet wird. der Keppler-Kreis firmiert seit mitte
1933 als Freundeskreis himmler und dient der engen Kontaktpflege mit der Großwirt-
schaft nebst spendeneinwerbung für ss-zwecke; z. B. 1943 und 1944 je 25.000 rm
von der ilseder hütte. hecker, seit mai 1933 NsdaP-mitglied, wird Wehrwirt-
schaftsführer, 1934 leiter der reichswirtschaftskammer und der reichsgruppe indus-
trie, wegen längerer erkrankung 1936 niedergelegt; 1936 ss-oberführer. im zuge der
Freundeskreis-treffen unter anderem Besuche im Kz dachau (1936) und im Kz sach-
senhausen (1939). ernannter ratsherr in hannover (1936) und in der hannoverschen
hochschulgemeinschaft. der insgesamt massive politische Ns-hintergrund schließt
es aus, die hiesigen ehrungen davon zu abstrahieren. 1945/46 interniert. die Würdi-
gung seiner verdienste um die th hannover kann nicht abgelöst von diesem massiv
politischen Ns-hintergrund gesehen werden.152

150 vgl. Fleiter: stadtverwaltung, s. 210.
151 vgl. ebd.; Klaus mlynek: haltenhoff, (1) henricus, in: ders. u. a. (hg.): stadtlexikon hannover. von den

anfängen bis in die Gegenwart, hannover 2009, s. 250f.
152 vgl. albert lefèvre: 100 Jahre industrie- und handelskammer zu hannover. auftrag und erfüllung, Wies-

baden 1966, vor s. 129–154; Waldemar r. röhrbein: hecker, ewald, in: Klaus mlynek u. a. (hg.): stadt-
lexikon hannover. von den anfängen bis in die Gegenwart, hannover 2009, s. 277; Wilhelm treue: die
Geschichte der ilseder hütte, Peine 1960, s. 491, 590f. et passim; reinhard vogelsang: der Freundeskreis
himmler, Göttingen 1972.

148 vgl. z. B. hermann degener (hg.): Wer ist’s, 10. erweiterte aufl., Berlin 1935, s. 292.
149 vgl. shlomo aronson: reinhard heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und sd, stuttgart 1971;

Wallbaum, der Überläufer; christoph Graf: Politische Polizei zwischen demokratie und diktatur. die
entwicklung der preußischen Politischen Polizei vom staatsschutzorgan der Weimarer republik zum Ge-
heimen staatspolizeiamt des dritten reiches, Berlin 1983, bes. s. 317ff.
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Stier, Erich

(1895–1968) ehrenbürger 16. september 1940, zusammen mit diels und anderen. der
biographisch bislang nur sehr unvollständig bedachte Jurist stier dr. iur. Greifswald 1918,
seit 1923 im preußischen staatsdienst, ab 1929 Polizeipräsidium Breslau, 1932 Polizei-
chef Gelsenkirchen, ab 1932 Politische Polizei Bezirksregierung magdeburg, 1. mai 1933
NsdaP-mitglied und mit dem aufbau der (Ge)stapo-leitstelle magdeburg betraut. seit
1. mai 1934 oberpräsidium hannover, leiter der außenhandelsstelle für Niedersach-
sen-Kassel; 1937 oberregierungsrat. laut Personalakte im Nla hannover zum 1. sep-
tember 1939 regierungsvizepräsident hannover, nachdem er dies seit 4. märz 1939 be-
reits kommissarisch für den „aus Gesundheitsrücksichten“ beurlaubten regierungsprä-
sidenten diels gewesen war. ende Juli 1941 einberufung zum Kriegsverwaltungsdienst
in angers/Frankreich, da dortige chefstelle nicht frei, nur Kriegsverwaltungs-abteilungs -
chef. 1. Februar 1942 rückruf unter entlassung aus dem militärverwaltungsverhältnis
als regierungsvizepräsident Kassel; laut Personalbogen im Bundesarchiv dortigen dienst
nicht angetreten, da ab 9. april 1942 bis 1945 regierungsvizepräsident in arnsberg. in
der Nachkriegszeit nach einjähriger internierung durch die britische Besatzungsmacht
einstufung im entnazifizierungsverfahren in Kategorie iv – ohne Beschränkung. an-
fang 1948 Wiedereinstellung in den öffentlichen dienst, zunächst als angestellter, seit
anfang 1951 als oberregierungsrat vorsitzender einer spruchkammer beim oberversi-
cherungsamt münster; ab 1952 dort regierungsdirektor und direktor. 1954 Wechsel in
den richterdienst, zunächst direktor am sozialgericht münster, ab ende 1954 richter
am Bundessozialgericht bis zum altersbedingtem ruhestandseintritt ende 1959. 
die vergabe der ehrenbürgerwürde zusammen mit diels zeigt einen amtsbedingten,
funktionalistischen ansatz. dabei war das amt des regierungspräsidenten wegen der
aufsichtlichen verwaltungs-, das heißt auch Polizeikompetenzen ebenso wie das im vor-
erwähnten Personalbogen ungenannte massive sonderpolizeiliche Wirken 1933/34 oh-
ne hochgradigen Ns-Bezug undenkbar. dieser Bezug erscheint bei stier unabweisbar,
so dass die verleihung als dominant Ns-bestimmt zu bewerten ist.153

bb. Nicht NS-privilegierte Ehrungen
ehrendoktoren: Gantes, Juan; Goedhart, leonhard; massón row, salvador; Pier,
matthias; schulte-drüggelte, Friedrich august
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Bei den hier aufgeführten verleihungen konnten durch die arbeitsgruppe im zuge ein-
gehender Untersuchung der einzelfälle keine erheblichen hinweise auf eine Ns-pri-
vilegierte ehrung ermittelt werden. die verleihungen der ehrendoktorwürde erfolg-
ten seinerzeit offenbar im Wesentlichen aufgrund von wissenschaftlichen leistungen
der Geehrten, die sich auf ihren spezialgebieten auf verschiedene Weise hervorgetan
und/oder für die technische Wissenschaft Bereicherndes beigetragen hatten. insbeson-
dere wurde durch die arbeitsgruppe untersucht, ob sich in den Biographien eine be-
sondere Nähe zur nationalsozialistischen diktatur oder deren ideologie feststellen ließ,
die eine ehrung durch die th hannover wesentlich beeinflusst haben könnte. Bei den
genannten ehrendoktoren konnte dies jedoch nicht ermittelt werden. ebenso wurde
das verhalten der Geehrten im hinblick auf eine Beteiligung an nationalsozialistischen
Unrechtsmaßnahmen, soweit es sich ermitteln ließ, in den Blick genommen. Natür-
lich ist davon auszugehen, dass es sich bei den Geehrten keineswegs um Personen ge-
handelt hat, die dem nationalsozialistischen deutschland grundsätzlich ablehnend ge-
genüberstanden. eine entsprechende ehrung durch die th hannover wäre in diesem
Falle sicherlich nicht erfolgt. die Beweggründe zur verleihung der ehrendoktorwür-
de durch die th hannover waren aber auch aus heutiger sicht aufgrund der leistun-
gen der Geehrten im Wesentlichen gerechtfertigt. teilweise erfolgten die ehrungen un-
mittelbar nach der machtübernahme der Nationalsozialisten, so dass die vorbereitung
der verleihung vor diesem ereignis lag und eine politische einflussnahme der Natio-
nalsozialisten nicht erfolgte. 

Gantes, Juan

(1891–1940) 1909–1914 studium an der th hannover, 1914 diplom-ingenieur, nach
rückkehr in seine heimat chile tätigkeit als hochschullehrer und Generaldirektor für
das technische Unterrichtswesen im chilenischen Unterrichtsministerium, wegen seiner
jahrzehntelangen deutschfreundlichen haltung von der deutschen Botschaft in santia-
go de chile zur ehrung vorgeschlagen, 4. dezember 1936 dr.-ing. e. h. der th hanno-
ver „in anerkennung seiner wissenschaftlichen leistungen und seiner verdienste um die
vertiefung der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen deutschland und chile“.154

Goedhart, Leonhard

(1867–?) Bauunternehmer und vorstandsmitglied der Gebrüder Goedhart aG, düs-
seldorf. seit 1891 ausbau zahlreicher hafenanlagen im in- und ausland, dabei stetige
technische Weiterentwicklung der eingesetzten Bagger und verbesserung der bisherigen

154 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 116, und hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53.

153 Nla hannover, hann. 122 a, Nr. 941/1; Ba Koblenz, B1a-co/s-248; atiB/Unia hannover, hann.
146 a, acc. 10/85, Nr. 55. vgl. hermann-Josef rupieper/alexander sperk (hg.): die lageberichte der
Geheimen staatspolizei zur Provinz sachsen 1933 bis 1936, Bd. 1: regierungsbezirk magdeburg, halle
2003, s. 17f. und ab s. 26 [Berichte zur zerschlagung von KPd und sPd]; alexander sperk: die staats-
polizei(leit)stelle magdeburg, ihre leiter und die zerschlagung der KPd, in: Polizei & Geschichte
1/2009, s. 4–23; handbuch für das deutsche reich 46/1936, s. 182.
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sowie entwicklung neuer Baggerverfahren. Ursprünglicher antrag zur verleihung der
ehrendoktorwürde im dezember 1931 wird vertagt, 28. april 1934 dr.-ing. e. h. der
th hannover, „weil er das Naßbaggerwesen in hervorragender Weise gefördert hat“.155

Massón Row, Salvador

(exemplarische Behandlung in rz 153)

Pier, Matthias

(1882–1965) studium in heidelberg, Jena, münchen und Berlin, 1908 Promotion,
seit 1910 bei der centralstelle für wissenschaftlich-technische Untersuchungen in Neu-
babelsberg, einer Forschungsstätte der deutschen sprengstoffindustrie, seit 1920 bei
der BasF in ludwigshafen, seit 1927 bei der i. G. Farben, dort ab 1934 direktor (aber
nicht im vorstand), entwicklung der großtechnischen methanolherstellung aus syn-
thesegas und des Bergius-Pier-verfahrens zur Kohleverflüssigung, 19. dezember 1934
dr.-ing. e. h. der th hannover „in anerkennung seiner hervorragenden verdienste
um die ausgestaltung der katalytischen hydrierung zu der nationalwirtschaftlich
überaus bedeutsamen Gewinnung motorischer treibstoffe“. am 21. dezember 1942
auf vorschlag alwin mittaschs zum mitglied der leopoldina in halle/saale gewählt.156

Schulte-Drüggelte, Friedrich August

(1879–?) 1900–1905 studium an der th hannover, 1905 diplom-ingenieur, 1908–
1919 bei der Gesellschaft zur Überwachung von dampfkesseln, seit 1919 direktor des
vereins zur Überwachung der Kraftwirtschaft der ruhr-zechen, mitgliedschaft in
mehreren technisch-wissenschaftlichen ausschüssen und instituten, 22. mai 1933
dr.-ing. e. h. der th hannover, „der im dampfkesselwesen und in der Feuerungstech-
nik hervorragendes geleistet hat“.157

Exemplarisch: Salvador Massón Row

(1891–1969) dr.-ing. e. h. der th hannover am 18. september 1939 „in anerken-
nung seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen leistungen auf dem Gebiete der elek-
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trizitätsversorgung und in Würdigung seiner verdienste um die Geltung deutscher tech-
nischer arbeit in seinem heimatlande“. da das original der verleihungsurkunde we-
gen des Kriegsausbruchs 1939 nicht an massón zugestellt werden konnte, wurde dies
1953 durch die Übersendung einer abschrift der ehrenpromotionsurkunde nachge-
holt. 
salvador massón row, geboren am 2. september 1891 in montevideo, war sohn eines
uruguayischen Gesandtschaftssekretärs (unter anderem in Berlin) und besuchte ein
Gymnasium in lissabon. er studierte an der th hannover in der abteilung iv für che-
misch-technische und elektrotechnische Wissenschaften vom Wintersemester 1909/10
bis zum sommersemester 1913, war diplom-Prüfungskandidat im Wintersemester
1913/14. seine diplom-hauptprüfung im Fach elektrotechnik legte er im märz 1914
ab. zu dieser zeit war er auch Kommilitone von Juan Gantes (siehe rz 148). 
laut seiner ehrenpromotionsakte war er schon lange „als deutschfreundlich bekannt
[…] während des [1.] Weltkriegs in südamerika auf die schwarze liste gesetzt“. als di-
plom-ingenieur hatte er sich „verdienste um freundliche Beziehungen zur deutschen
industrie“ erworben, vor allem wurde sein einsatz bei der Übertragung großer indus-
trieaufträge an deutsche Firmen (beispielsweise ein Wasserkraftwerk am uruguayischen
rio Negro) erwähnt. 1938 wurde ihm der nur für ausländer gestiftete verdienstorden
vom deutschen adler in der zweitniedrigsten von sechs stufen verliehen.
Nach seinem Firmeneintritt 1916 stieg er zum leiter der Beschaffungsabteilung (Ge-
rente de la división Usinas) im zentralen energieversorgungsunternehmen von Uru-
guay, der „adminstración General de las Usinas eléctricas y teléfonos del estado“ zu
montevideo, auf (inzwischen Ute = „administración Nacional de Usinas y trasmi-
siones eléctricas“) und saß damit an der schaltstelle für ankäufe bzw. importe einschlä-
giger ausrüstungen. hinsichtlich seiner möglichen, deutlicheren Nähe zum National-
sozialismus ist zu sagen, dass massón in einem solchen Fall spätestens wegen des da-
mals noch in südamerika wirksamen drucks der vereinigten staaten nach deren
Kriegseintritt im dezember 1941, ähnlich wie im ersten Weltkrieg, schwierigkeiten
gehabt hätte, in seinem amt zu verbleiben. stattdessen gehörte er bis zu seinem ru-
hestand 1960 dem vorstand seines Unternehmens an. auch würde sich bei politischen
oder sonstigen Ns-aktivitäten in seinem heimatland der 1990 erschienene, wichtige
vierbändige „indice Biográfico de espagna, Portugal e iberoamérica“ nicht zu ihm aus-
schweigen. im ergebnis ist kein dominanter Ns-Bezug erkennbar.158

158 archivauskunft der administración Nacional de Usinas y trasmisiones eléctricas (Ute) vom 29. Janu-
ar 2015 und 6. Februar 2015; atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 88 und 116, sowie hann. 146 a, acc.
10/85, Nr. 51. vgl. heinrich doehle: die auszeichnungen des Großdeutschen reichs. orden, ehrenzei-
chen, abzeichen, 4. aufl., Berlin 1943 (Nachdruck Wolfenbüttel 2008); victor herrero mediavilla/lo-
lita rosa aguayo Nayle: indice Biográfico de espagna, Portugal e iberoamérica, 4 Bde., münchen 1990;
revista Nacional. literatura, arte, ciencia 5/1942; mario coppeleti: Nuestros inginieuros, montevideo
1949, s. 260ff.

155 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53.
156 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53. vgl. manfred rasch: Pier, matthias, in: Neue

deutsche Biographie, Bd. 20: Pagenstecher–Püterich, Berlin 2001, s. 428f.
157 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 112, und hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53. vgl. reichshandbuch der

deutschen Gesellschaft. das handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild, Bd. 2: l–z, Berlin 1931,
s. 1720f.
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ehrenbürger: Brauns, ernst; Frölich, Friedrich; hellmann, richard; Klee, Gustav; Kör-
ting, Johannes; Kohlrausch, Wilhelm; müller, Karl; mustad, ole; Quincke, Friedrich;
stalmann, albrecht
ehrensenator: Frölich, Friedrich (wie vor)

Bei den hier aufgeführten ehrenbürgern und ehrensenatoren der th hannover wur-
den bei der individuellen Untersuchung der Geehrten durch die arbeitsgruppe die glei-
chen maßstäbe wie bei der Untersuchung der ehrendoktoren angelegt. zur verleihung
des titels eines ehrenbürgers ist allerdings anzumerken, dass hierfür nicht eine wis-
senschaftliche leistung innerhalb oder außerhalb einer hochschule entscheidend war.
vielmehr wurden mit dem ehrenbürgertitel solche Personen geehrt, die sich „namhaf-
te verdienste um die technische hochschule hannover durch stiftung von stipendien,
Gründung von hochschulinstituten, ausstattung derselben und sonstige zuwendun-
gen oder auch durch ihre öffentliche bzw. amtliche tätigkeit“159 erworben hatten. zum
ehrensenator konnten seit 1926 die ehrenbürger der th hannover ernannt werden,
„welche sich entweder hohe verdienste allgemeiner art erworben haben oder ihre an-
teilnahme an der technischen hochschule fortdauernd bekunden und betätigen“.160

der titel des ehrensenators ist somit als eine steigerungsform des ehrenbürgertitels
anzusehen.

Brauns, Ernst

(1861–1940) 1880–1885 studium an der th hannover, 1893–1933 „zivilingenieur“
bei den Firmen l. a. riedinger und m.a.N., angehöriger der hannoverschen hoch-
schulgemeinschaft seit deren Gründung 1921, stiftung einer tiefkältemaschine „aus ei-
genen mitteln“ für das maschinenlaboratorium für verbrennungskraftmaschinen und
technische Wärmelehre, 30. april 1933 ernennung zum ehrenbürger der th hanno-
ver „in Würdigung seiner verdienste um die technische hochschule hannover“.161

Frölich, Friedrich

(1872–?) 1891–1895 studium an der th hannover, 1903 diplom-ingenieur, 1898–
1908 mitglied der schriftleitung der zeitschrift des vereins deutscher ingenieure,
1908–1924 Geschäftsführer bzw. geschäftsführendes vorstandsmitglied des vereins
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deutscher maschinenbau-anstalten, seit 1924 selbständig als beratender ingenieur,
mitbegründer und langjähriger schriftführer der hannoverschen hochschulgemein-
schaft, 26. Juni 1923 ehrenbürger der th hannover „in Würdigung seiner besonde-
ren verdienste um die Gründung und Weiterentwicklung der hannoverschen hoch-
schulgemeinschaft“, 1931–1937 lehrbeauftragter an der th hannover, 13. Novem-
ber 1937 anlässlich der Beendigung seines lehrauftrags wegen erreichens der alters-
grenze ernennung zum ehrensenator der th hannover „in Würdigung seiner hohen
verdienste um die technische hochschule hannover in seiner eigenschaft als Ge-
schäftsführer der hannoverschen hochschulgemeinschaft“, mitgliedschaft in der
dvP und im NsBdt.162

Hellmann, Richard

(1876–1971) Kaufmann und direktor der General Foods corporation in New York.
Geboren in vetschau/spreewald, tätigkeit in der lebensmittelbranche seit 1890,
1903 auswanderung in die Usa, 1905 eröffnung eines delikatessengeschäfts, seit
1912 verkauf von „hellmann’s mayonnaise“ in Gläsern, 1915 Gründung von richard
hellmann, inc., und erste mayonnaise-Fabrik, seitdem starke expansion des Unter-
nehmens in den Usa und Kanada, 1920 amerikanischer staatsbürger, 1927 verkauf
der Firma an General Foods, 1929 Gründung richard hellmann Foundation in New
York und richard-hellmann-stiftung in vetschau/spreewald (1992 Wiedergrün-
dung), 1929 ehrenbürger von vetschau/spreewald, 12. mai 1937 ernennung zum eh-
renbürger der th hannover „in Würdigung seiner verdienste um die technische
hochschule hannover, insbesondere um die großzügige Förderung der Forschungs-
arbeiten des elektrotechnischen instituts i auf dem Gebiet der hochspannungs-iso-
lation“.163

Klee, Gustav

(1870–1941) Ursprünglich Bauschlosser, 1902–1905 Bürohilfsarbeiter an der th
hannover, 1905–1921 sekretär/obersekretär (1914–1916 und 1918/19 Kriegs-
dienst), ab 1917 hausinspektor mit dienstwohnung in der hochschule, 1921–1928
zentralbürovorsteher/verwaltungsoberinspektor, 1928–1935 amtmann an der
th hannover, seit 1. mai 1933 NsdaP-mitglied, 30. september 1935 anlässlich
des eintritts in den ruhestand ehrenbürger der th hannover „in Würdigung sei-

162 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 97, und hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 29 und 31, sowie hann. 146
a, acc. 88/81, Nr. 124. vgl. reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. das handbuch der Persönlich-
keiten in Wort und Bild, Bd. 1: a–K, Berlin 1930, s. 499.

163 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 27.

159 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 28, satzung für die ernennung von ehrenbürgern
der technischen hochschule hannover von 1920, § 1.

160 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 28, statut über die ernennung zum ehrensenator
der technischen hochschule hannover von 1926, § 1.

161 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 56–60 und 81, sowie hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 29.
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ner hohen verdienste während seiner mehr als 32-jährigen zugehörigkeit zu unse-
rer hochschule“, 1937 und 1939 nochmals vertretungsweise an der th hannover
tätig.164

Körting, Johannes

(1856–?) 1874–1878 schüler der Polytechnischen schule hannover, 1880–1920
Unternehmer, in den 1890er Jahren vorsitzender des hannoverschen Bezirksvereins des
vereins deutscher ingenieure, 1908–1917 mitglied im hauptvorstand des vereins
deutscher ingenieure, seit 1920 Geschäftsführer der Gruppe rheinland-Westfalen im
verband der centralheizungsindustrie sowie nach der Gründung der Fachgruppe
zentralheizungs- und lüftungsbau dort Geschäftsführer der Fachuntergruppe ruhr-
Niederrhein, angehöriger der hannoverschen hochschulgemeinschaft seit deren
Gründung 1921, seit 1. mai 1933 NsdaP-mitglied, 9. mai 1941 anlässlich seines
85. Geburtstags ehrenbürger der th hannover „in anerkennung seiner verdienste
um die technische hochschule hannover“.165

Kohlrausch, Wilhelm

(1855–1936) studium der Physik in Würzburg, 1878 Promotion zum dr. phil., 1884
dozent für elektrotechnik an der th hannover, 1886–1923 Professor für elektro-
technik, 1892–1895 rektor, vertrat sein lehramt bis 1927, 1899–1928 mitglied des
Kuratoriums der Physikalisch-technischen reichsanstalt, 1928 ehrenmitglied des
verbandes deutscher elektrotechniker, 1. oktober 1934 ehrenbürger der th han-
nover „in Würdigung der hohen verdienste während seiner 50jährigen zugehörigkeit
zu unserer technischen hochschule“.166

Müller, Karl

(1871–1958) 1890–1894 studium an der th Berlin-charlottenburg, 1898 regie-
rungsbaumeister, 1904–1907 Bauleitung des rheinhafens bei schwelgern, 1907–
1911 leitung des Kanalbauamts ostercappeln, 1911–1915 vorstand des hafenbau-
amts Pillau, 1918–1924 technischer dirigent bei der Kanalbaudirektion essen, 1924–
1937 Wasserbaudirektor und leiter der Wasserstraßendirektion hannover, seit 1925
Prüfungskommissar der Prüfungskommission für die Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen an der th hannover, seit 1933 NsdaP-mitglied, mitglied rdB, Nsv und
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NsBdt, 31. märz 1937 ehrenbürger der th hannover „in anerkennung seiner be-
sonderen verdienste um die technische hochschule hannover“.167

Mustad, Ole

(1870–1954) 1887–1892 und 1894/95 studium an der th hannover, diplom-in-
genieur 1892, seit 1905 mitbesitzer der Firma o. mustad & sön in Norwegen, 1931
stiftung des „Karmarsch-Pokals“ anlässlich der hundertjahrfeier der th hannover,
1936 spende von 5.000 rm zur Neueinrichtung des instituts für technische Physik,
erster antrag der th hannover zur ehrenbürgerernennung 1937/38 vom ministeri-
um wegen mitgliedschaft mustads in einer Freimaurerloge abgelehnt, 30. september
1939 ehrenbürger der th hannover „in Würdigung seiner verdienste um die tech-
nische hochschule hannover, insbesondere bei der Neueinrichtung des instituts für
technische Physik“.168

Quincke, Friedrich

(1865–1934) studium der chemie und Physik in heidelberg, Bonn und Berlin, 1888
Promotion zum dr. phil., direktor verschiedener Firmen der chemischen industrie,
1920–1925 vorsitzender des vereins deutscher chemiker (anschließend ehrenmit-
glied), 1922–1933 ordentlicher Professor für technische chemie und vorstand des
technisch-chemischen laboratoriums der th hannover, 1927–1929 rektor, 1928
dr. med. vet. h. c. tiho hannover, 1929 dr.-ing. e. h. th aachen, 22. mai 1933 eh-
renbürger th hannover „in Würdigung seiner großen verdienste um die technische
hochschule hannover“.169

Stalmann, Albrecht

(exemplarische Behandlung in rz 166)

167 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 27; Nla hannover, hann. 122 a, Nr. 1590 und
1593, sowie Nds. 171 hannover, Nr. 13078. vgl. [ Johann] innecken: Wasserbaudirektor müller, hanno-
ver, 60 Jahre, in: die Weser 10/1931, s. 306f.; N. N.: Wasserbaudirektor müller 40 Jahre im staatsdienst,
in: die Weser 14/1935, s. 10; [anselm?] Bock: Wasserbaudirektor Karl müller tritt in den ruhestand,
in: die Weser 16/1937, s. 33f.; N. N.: Wasserbaudirektor i. r. Karl müller 80 Jahre, in: die Wasserwirt-
schaft 42/1951–52, s. 248f.; [Gustav?] Poppe: Präsident i. r. Karl müller †, in: die Wasserwirtschaft
48/1957–58, s. 275; [Gustav?] Poppe: Präsident i. r. Karl müller †, in: die Bautechnik 35/1958, s. 296.

168 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 88/81, Nr. 421, und hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 56.
169 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 29, und hann. 146 a, acc. 88/81, Nr. 302. vgl.

hans-Wilhelm marquart: Quincke, Friedrich Peter hermann, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 21: Püt-
ter–rohlfs, Berlin 2003, s. 49.

164 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 27, und hann. 146 a, acc. 88/81, Nr. 205.
165 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 49–53, und hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55.
166 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 29, und hann. 146 a, acc. 88/81, Nr. 216.
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Exemplarisch: Albrecht Stalmann

(1880–1967) 16. september 1940 ehrenbürger „in Würdigung seiner verdienste um
die technische hochschule hannover“. der biographisch bislang kaum bedachte al-
brecht stalmann ist nicht zu verwechseln mit seinem älteren, Ns-geneigten Bruder
Karl.170 laut Unterlagen im Nla hannover ist er als verwaltungsjurist nach anfäng-
licher tätigkeit beim hannoverschen Konsistorium ab 1913 im Preußischen Kultus-
ministerium; dort 1921 ministerialrat, 1931–1955 (!) Präsident der Klosterkammer,
die nach 1933 wegen kirchenfeindlichen Ns-drucks in „Kulturfondsverwaltung han-
nover“ umbenannt werden musste. massivere Ns-Bedrängungen für die Klosterkam-
mer konnten durch geschicktes taktieren von stalmann vermieden werden. soweit bis-
lang ermittelbar – die akten sind bei der Klosterkammer luftkriegsbedingt weitestge-
hend vernichtet – kam es zur Übernahme jüdischen vermögens nur im Fall eines in-
nerhalb eines Klosterkammer-Forstes gelegenen Friedhofs. dieser wurde seit anfang
des 19. Jahrhunderts nicht mehr genutzt und nach 1945 rückerstattet. auch fehlen
nach auskunft des Klosterkammer-archivs Nachweise für zwangsarbeitereinsatz in
von der Klosterkammer unmittelbar verwalteten, also nicht verpachteten einrichtun-
gen und Flächen, und ebenso Nachweise dafür, dass verpachtet worden sei, um den ein-
satz von zwangsarbeitern zu ermöglichen. auch ist nicht ersichtlich, wie die typischer-
weise langjährig verpachteten oder als erbbaurecht vergebenen Flächen bei der dama-
ligen (Un-)rechtslage wegen zwangsarbeitereinsatz hätten wirksam gekündigt werden
können. stalmann bleibt daher nach 1945 nicht nur im amt, sondern erfährt auch viel-
fache ehrungen: 15. Februar 1950 dr. h. c. Universität Göttingen, 1953 Großes ver-
dienstkreuz des verdienstordens der Bundesrepublik deutschland, 1. mai 1961 Nie-
dersächsische landesmedaille mit der Begründung, die Klosterkammer „entgegen al-
len anfeindungen in der zeit vor 1933 und 1945 erhalten und in die Gegenwart fort-
geführt zu haben, ist sein großes verdienst.“ Über die Gefährdungen 1933–1945 und
die beachtliche Gegenwehr siehe seine 1962 erschienene, bereits 1945 nach dem en-
de der Ns-herrschaft auf oberpräsidiale anregung hin gefertigte denkschrift.171 Über
seine verdienste für die th hannover siehe seine Festansprache vom 8. mai 1943, die
mit der erwähnung – ungeachtet der Ns-bedingten Umbenennung – der Klosterkam-
mer (!) im haupttitel eine weitere renitenz belegt.172 ausweislich dieser rede (siehe
anlage 20, s. 21) hat die th seit 1928 Beihilfen in höhe von insgesamt 349.000 rm
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erhalten. zuwendungen, die dabei an spezifische Ns-einrichtungen (hanns-simons-
stiftung und langemarck-studium) gingen, sind wertmäßig mit insgesamt 5,7 % als
untergeordnet zu betrachten; das ganz überwiegende Gros erscheint hingegen nicht
angreifbar. im ergebnis ist die titelverleihung nicht als Begünstigung mit überwiegen-
dem Ns-Bezug zu werten.173

b) Problemfälle

aa. Einleitung  
hinsichtlich des auftrags der arbeitsgruppe, auch Ns-Begünstigungen einzubeziehen,
ist spätestens an dieser stelle vertiefend zu sagen, dass aufgrund der bisher an den deut-
schen Universitäten vernachlässigten Forschung zur Geschichte eigener Privilegierun-
gen in der Ns-zeit noch keine gültigen methodischen maßstäbe vorliegen. insofern
hat die hiesige Untersuchung gewissermaßen Neuland betreten, woraus sich zugleich
ergibt, dass ihr eine Pilotfunktion zukommt. dabei hat die arbeitsgruppe sich bemüht,
ihre Überlegungen so zu fassen, dass sie auch über hannover hinaus zu einer besseren
instrumentenentwicklung in einem komplexen und mit vielfältigen schwierigkeiten
besetzten erkenntnisfeld beitragen können. Geht man dabei zunächst auf die intensi-
tät der faktischen aufarbeitung ein, sind jedenfalls die ermittelten Überlieferungen pe-
nibel gesichtet und ebenso offen wie unverkürzt diskutiert worden. indessen ließ sich
auch bei der hier behandelten vergabe von ehrentiteln feststellen, dass in nur weni-
gen klar zutage tretenden Fällen eindeutig Ns-spezifische Gründe den ausschlag ga-
ben. ansonsten musste von einem in die „Normallage“ der damaligen zeit eingelager-
ten Kausalnexus (siehe rz 68) ausgegangen werden. Wie bereits in der Beschlussprä-
ambel (siehe rz 61) allgemein und weiter speziell zu den stellenvergaben ausgedrückt
(siehe rz 69f. und rz 107), zeigte sich mithin auch bei den ehrungen, dass die Ns-
motivierung dafür regelmäßig nicht klar ausgesprochen, das heißt wohlweislich den
Quellen nicht überantwortet wurde. vor diesem hintergrund sind die nachstehenden
Problemfälle zu verstehen, zu deren Bewertung noch auf einige grundlegende erwä-
gungen hingewiesen sei.

die arbeitsgruppe tendierte zu Beginn ihrer Begünstigungsermittlungen dahin, sich
zur Bewertung der vergabe von stellen und ehrentiteln damit zu begnügen, die aus-
legung zum Gleichbehandlungsgrundsatz des artikels 3 Grundgesetz analog heran-
zuziehen, das heißt mit einem vergleichsweise gut bewährten verfahren anhand gän-
giger rechtlicher maßstäbe zu arbeiten. Für solche eingefahrene herangehensweise

173 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55; Nla hannover, Nds. 50, acc. 2000/137, Nr.
10. vgl. lindemann: typisch jüdisch; albrecht stalmann: zum 125jährigen Bestehen der Klosterkam-
mer, 1943, archiv der Klosterkammer hannover, sig. 0-stF2, 10; ders.: die Klosterkammer.

170 zu diesem vgl. Gerhard lindemann: „typisch jüdisch“. die stellung der ev.-luth. landeskirche hanno-
vers zu antijudaismus, Judenfeindschaft und antisemitismus 1919–1949, Berlin 1998.

171 albrecht stalmann: die Klosterkammer und der hannoversche Klosterfonds unter der herrschaft der
NsdaP. der zwölfjährige Kampf um das Bestehen der Klosterkammer, in: tradition. zeitschrift für Fir-
mengeschichte und Unternehmerbiographie 7/1962, s. 257–280.

172 ders.: zum 125jährigen Bestehen der Klosterkammer, 1943, archiv der Klosterkammer hannover, sig.
0-stF2, 10.
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ließ sich durchaus der senatsbeschlossene Prüfungsauftrag ins Feld führen, aufgrund
quellenmäßiger Überlieferung diejenigen verleihungen zu benennen, für welche
„eindeutig Ns-spezifische Gründe“ vorliegen. indessen ergab die Komplexität der Fäl-
le und namentlich die bereits vorstehend dargetane typische verdunkelung solcher
eindeutigkeit alsbald, dass die arbeitsgruppe ihrem auftrag nur unzureichend ge-
recht geworden wäre, wenn sie ihn sozusagen allein strikt positivrechtlich und nicht
zugleich auch ethisch motiviert verstanden hätte. es konnte mit anderen Worten
nicht überzeugen, allein mit mitteln des positiven rechts hochschulische Fehlent-
scheidungen der vergangenheit bewerten zu wollen. Wie oben ausgewiesen (siehe rz
71), wurde deshalb in menschenrechtlicher erweiterung schon bald die radbruch-
sche Formel mit eingeführt. sie bietet gegenüber der enge des positiven rechts ei-
ne Brücke zum und erweiterung durch das Naturrecht, das herkunftsmäßig auch
deutlich ethisch-moralisch verwurzelt ist. diese ethisch-moralische Fundierung mit
der Folge eines Unerträglichkeitsmaßstabs sei im Folgenden vertieft, um fruchtbar
gemacht zu werden.

die solcherart erweiterte Bewältigung des senatsbeschlossenen auftrags misst ihm
über den gängigen juristischen angang hinaus zugleich eine eminent ethisch-mora-
lische seite zu. auch wenn sich daraus ergebende Wertungen immer auch eine ge-
wisse rigorosität gegenüber historischen lebenswirklichkeiten bedeuten, ist der an-
nahme entgegenzutreten, dass mit solcher maßstabsbildung stets nur nach diffusen
höchstwerten bzw. vagen empfindungen vorgegangen würde. entscheidend ist viel-
mehr eine historisch sachangemessen begründete Wertfixierung. dazu hat sich die
arbeitsgruppe von dem Predigerpathos einer „neuen Unschuld“ (Karl heinz Boh-
rer) ebenso weit entfernt gehalten wie von der selbstgerechtigkeit eines neudeutsch-
nationalgeschichtlichen diskurses.174 die arbeitsgruppe hat stattdessen gemeint, im
einzelfall auf begründete aspekte moralischer verantwortlichkeit aufmerksam ma-
chen zu sollen, um bei bestehenden zweifeln über „eindeutig Ns-spezifische Grün-
de“ zu einer zwischenwertung aufgrund hochgradiger oder geringerer Ns-verstri-
ckung zu gelangen.

Näherhin ist hierzu zu beachten, dass das Kriterium der „eindeutig“ oder „maßgeblich“
oder „dominant Ns-spezifischen Gründe“ (siehe rz 68) nicht zu dem Umkehrschluss
verleiten darf, als habe es daneben stets und nur Ns-unspezifische Gründe für die hier
in rede stehenden verleihungen gegeben. denn die schwarz-Weiß-annahme, dass im
totalitären Ns-regime ehrungen ohne Ns-Bezug und mithin andere und möglicher-
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weise politisch entgegengesetzte verleihungsgründe überwogen haben könnten, er-
scheint historisch-empirisch höchst fraglich. lässt sich doch damals ehrungswürdiges
handeln von Wissenschaftlern oder sonstigen Personen, die zu ehrendoktoren, eh-
renbürgern oder ehrensenatoren der th hannover ernannt wurden, ohne gewissen
Ns-Bezug nicht signifikant nachweisen. dem entspricht, dass eine systemisch expo-
nierte institution wie die hiesige hochschule, die seinerzeit auf Grundlage der im Ns-
staat gültigen maßgaben bestand und überdies von seiner Finanzierung abhängig so-
wie ihm rechenschaftspflichtig war, nicht ohne Ns-spezifische ausrichtung handeln
konnte. 

indessen ging die arbeitsgruppe nach dem oben Gesagten nicht so weit, sich von der
bekannten radikalität des auch Ns-beziehbaren satzes des sozialphilosophen theo-
dor W. adorno „es gibt kein richtiges leben im Falschen“ leiten und die vergabe ei-
nes ehrentitels der th hannover nur bei expliziten Widerstandsleistungen unbe-
anstandet zu lassen. dies geschah nicht etwa, weil solche akte jedenfalls bei der hie-
sigen Problemgruppe der Geehrten nicht feststellbar waren, sondern weil für die Be-
wertung ansonsten höchstwerte zum maßstab gemacht worden wären, die sich ent-
gegen den obigen Überlegungen (siehe rz 169) kaum historisch sachangemessen be-
gründen ließen. zwar ist es bekanntlich ab 1933 immer wieder zu einzelnen Wider-
setzlichkeiten gekommen, die oftmals ohne persönliche Folgen blieben. der regel-
fall war indessen als Konsequenz der totalitären Ns-herrschaft die massive verfol-
gung mit vernichtungsabsicht, so dass es völlig überzogen erschiene und zu recht
den vorwurf einer neuen Unschuld bzw. übergroßer heutiger selbstgerechtigkeit zei-
tigen würde, nachträglich damalige Widerstandsleistungen zum entscheidenden
maß zu machen. im Blick darauf, dass es möglich ist, persönliches verhalten als mehr
oder weniger systemkonform zu werten, hat die arbeitsgruppe es deshalb als richti-
ger angesehen, auf die unterschiedliche intensität der jeweiligen Ns-verstrickung ab-
zustellen.

damit ist die akademische ehrung einer typischerweise sozial höhergestellten Per-
son zu jener zeit grundsätzlich als auszeichnung einer dem Nationalsozialismus ge-
fälligen, jedenfalls nicht missliebigen Person durch die hochschule zu sehen. Für die-
se einrichtung der damals Ns-geprägten mittelbaren staatsverwaltung können zu-
gunsten der verleihung zwar verschiedenartige „unspezifische“ Gründe vorgelegen
haben, wie wissenschaftliche tätigkeiten, wirtschaftliche erfolge oder verdienste in
der verwaltung. Nach dem oben Gesagten muss jedoch jede akademische ehrung
in den Jahren 1933 bis 1945, in gewissem Gegensatz zu seinerzeitigen Belobigun-
gen oder Beförderungen in Privatunternehmen der Wirtschaft, immer auch als
mehr oder weniger Ns-geprägt gesehen werden; sie ist überdies dazu angetan, den
Geehrten noch stärker mit dem Ns-staat samt seinen zielen zu verbinden. im er-
gebnis wurde danach bei bestehenden restzweifeln an der Nachweisbarkeit eindeu-

174 Weitgehend zit. nach der Besprechung des Werkes: hans mommsen: die verspielte Freiheit. der Weg der
republik von Weimar in den Untergang, Berlin 1989, in der Wochenzeitung die zeit, die ebd. auszugs-
weise auf der rückseite des Buches zitiert ist.

169

170

171

172



GrÜNde

134

tig Ns-bedingter verleihungen folgendermaßen auf die verantwortlichkeit von
hochschule wie Geehrten abgestellt: mit steigender Ns-verstrickung des letzteren
erschien es zunehmend weniger bzw. nicht erträglich anzunehmen, dass dies bei der
titelvergabe nicht bewusst und von maßgeblicher Bedeutung gewesen sein sollte.

Unter dem vorzeichen ethisch-moralischer verantwortung sei schließlich noch darauf
hingewiesen, dass es bei den untersuchten ehrungsfällen nicht etwa um einen Perso-
nenkreis „durchschnittlicher“ leute geht, welche die sorge um ihren lebensunterhalt
als entschuldigung für Unwissenheit oder Untätigkeit vorschützen können. vielmehr
handelt es sich durchweg um im klassischen sinne „gebildete“ menschen, deren amts-
oder sonstige Berufstätigkeit unweigerlich mit gehobener verantwortung in der und
für die Gesellschaft verbunden war. sie gehörten jedenfalls zur damaligen Fachelite und
besaßen, falls nicht bereits selbst beteiligt, schon aufgrund ihres intellektuellen vermö-
gens und ihrer Beziehungen bessere einblicke in die verbrecherischen und sonstigen
Unrechtsmaßnahmen des Ns-staates. hochschulspezifisch sei nur auf die unverhoh-
lene diskriminierung oder entfernung von mitgliedern wie angehörigen der th han-
nover aus rassistischen oder politischen Gründen verwiesen, was ebenso unüberseh-
bar war wie später der einsatz von zwangsarbeitern. dabei gilt Nämliches für indus-
trie- und sonstige Privatbetriebe, deren inhaber oder leiter hochschulische ehrentitel
erhielten.

bb. Objektiv bedenkliche NS-Verstrickung

Assbroicher, Heinrich

(1883–?) ehrenbürger 16. september 1940: vorstandsmitglied der continental
Gummi-Werke aG. Geboren in mönchengladbach, student der abteilung iv für
chemisch-technische und elektrotechnische Wissenschaften an der th hannover
1903–1908, 1908 diplom-ingenieur für elektrotechnik. vorstandsmitglied der
continental Gummi-Werke aG, hannover, und aufsichtsratsmitglied der rußwer-
ke dortmund Gmbh. von assbroicher geht 1938/39 die initiative zur einrichtung
einer lehr- und Forschungsstelle „Gummitechnik“ bzw. „Gummichemie“ aus, wel-
che er auch durch die vermittlung einer geeigneten lehrperson durch die Firma
continental unterstützt. daraufhin ernennung zum ehrenbürger der th hanno-
ver am 16. september 1940 „in Würdigung seiner verdienste um die technische
hochschule hannover“. im Jahr 1942 als mitglied im technischen Beirat des Kaut-
schuk-instituts der th hannover nachweisbar, setzt sich assbroicher gegenüber
dem rektor der th hannover Pfannmüller im Juli 1944 vehement für den einsatz
von „ausgesuchte[n] ausländische[n] arbeitskräfte[n]“ bei der einrichtung des
Kautschuk-instituts als „muster-einrichtung“ ein. assbroicher, nach dem Krieg in
Bad Pyrmont ansässig, wird noch bis 1953/54 in den veröffentlichten ehrenbürger-
listen der th hannover geführt. auch aufgrund des Briefwechsels mit Pfannmül-

ii. materielle maßstabsbildung für die annahme Ns-bedingter Begünstigungen

135

ler, der eine erhebliche verstrickung assbroichers in den zwangsarbeitereinsatz of-
fenbart, wird assbroicher als Problemfall mit objektiv bedenklicher Ns-verstrickung
eingestuft.175

Focke, Henrich

(1890–1979) dr.-ing. e. h. 7. oktober 1938: 1910–1920 studium an der th han-
nover (1914–1918 unterbrochen), 1920 diplom-ingenieur, Gründer und inhaber
der Firma Focke-Wulf Flugzeugbau aG seit 1923/24, Pionier der hubschrauberent-
wicklung, 1931 ernennung zum Professor durch Bremer senat, 1933 gegen seinen
Wunsch ausscheiden aus der Firmenleitung, jedoch weiterhin als Konstrukteur für
diese tätig, 1937 völliges ausscheiden und Gründung der Firma Focke-achgelis zur
entwicklung und zum Bau von hubschraubern, 7. oktober 1938 verleihung des dr.-
ing. e. h. der th hannover, „dem hervorragenden Forscher und ingenieur in an-
erkennung seiner theoretischen und praktischen arbeiten, die der luftfahrt neue und
aussichtsreiche Wege weisen“. Während des Krieges unterhält die Firma Focke-ach-
gelis am hauptstandort in hoykenkamp ein zivilarbeitslager mit etwa 800 insassen.
1960 Großes verdienstkreuz des verdienstordens der Bundesrepublik deutsch-
land.176

Grastorf, Ernst Robert

(1872–?) ehrenbürger 22. Januar 1942: Bauunternehmer. anregung zur verleihung
„irgendeiner ehrung“ zum 70. Geburtstag Grastorfs im Januar 1942 erfolgt im de-
zember 1941 beim vorsitzenden der hannoverschen hochschulgemeinschaft hen-
drik van delden durch den mit diesem gut bekannten Bruder robert Grastorf. Gras-
torf ist zu diesem zeitpunkt seniorchef des Bauunternehmens robert Grastorf
Gmbh in hannover und alleiniger inhaber der davon getrennt verwalteten tochter-
firma zementwarenfabrik ernst robert Grastorf sowie einer Kiesbaggerei in hem-
mingen. Nach zustimmung der NsdaP-Gauleitung südhannover-Braunschweig er-
folgt am 22. Januar 1942 ernennung zum ehrenbürger „in anerkennung seiner ver-
dienste um die technische hochschule hannover“. trotz weiteren Forschungsbedarfs

175 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 116, sowie hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55, 185 und 186. vgl. Paul
c. W. schmidt (hg.): Wer leitet? männer der Wirtschaft und der einschlägigen verwaltung 1940, Ber-
lin 1940, s. 19, und 1941/42, Berlin 1942, s. 20; martin Weinmann (hg.), das nationalsozialistische la-
gersystem, Frankfurt am main 1990.

176 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 119, und hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 50. vgl. das deutsche Füh-
rerlexikon 1934/35, Berlin 1934, s. 127; henrich Focke: mein lebensweg, Köln 1977; Weinmann: das
nationalsozialistische lagersystem, s. 93.
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zum einsatz von zwangsarbeitern in den genannten Firmen erfolgt die einstufung
Grastorfs aufgrund einiger diesbezüglicher indizien als Problemfall mit objektiv be-
denklicher Ns-verstrickung.177

Knoche, Carl

(1877–?) ehrenbürger 1. November 1933: seit 1900 beim Kabelwerk duisburg, ab 1918
dort alleiniger vorstand, 1930/31 spende von insgesamt 10.000 rm zur Förderung der
„isolierforschung im hochspannungs-institut“ in fünf Jahresraten, 1. November 1933 eh-
renbürger der th hannover „in Würdigung seiner verdienste um die technische hoch-
schule hannover“, ab 1935 ratsherr der stadt duisburg, 1939 erhält Kabelwerk duis-
burg die „Goldene Fahne“ als „Nationalsozialistischer musterbetrieb“. im Krieg unterhält
das Kabelwerk duisburg ein zivilarbeitslager mit 155 insassen. insbesondere deswegen
wird Knoche als Problemfall mit objektiv bedenklicher Ns-verstrickung eingestuft.178

Seifert, Richard

(1890–1969) ehrenbürger 12. märz 1945: inhaber der Firma richard seifert & co.,
hamburg, zum Bau von röntgengeräten. student der elektrotechnik in der abteilung
iv für chemisch-technische und elektrotechnische Wissenschaften an der th han-
nover vom Wintersemester 1911/12 bis sommersemester 1914, 1919 ohne abschluss
abgemeldet. entwicklung und Präsentation eines ersten mobilen röntgengerätes zur
schweißnahtprüfung 1927. seit 1933 erhebliche Umsatzsteigerung der Firma seifert,
offenbar auch wegen stetig steigender rüstungsaufträge, seit 1939 verwendung von sei-
fert-röntgengeräten bei der serienprüfung im Flugzeugbau. etwa 1922–1927 mitglied
der dNvP, kein NsdaP-mitglied, mitglied daF 1. Januar 1934, rKB september
1940, Nsv November 1942, NsBdt. vorschlag zur ernennung zum ehrenbürger im
august 1944 durch Fakultät für maschinenwesen, da seifert „den lehrstuhl des ver-
storbenen Kollegen cranz und den von herrn Kollegen matting […] durch Überlas-
sung hochwertiger röntgenanlagen, sowie durch wissenschaftliche Beratung und Be-
treuung ständig unterstützt“. NsdaP-Gauleitung hamburg bescheinigt im Novem-
ber 1944, dass „politische und charakterliche haltung des dipl.-ing. seifert einwand-
frei“. 1956 dr.-ing. e. h. der th hannover, „dem erfolgreichen Wissenschaftler und
Praktiker auf röntgentechnischem Gebiete, dem Pionier der zerstörungsfreien Werk-
stoffprüfung“. 1956–1966 vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des
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deutschen röntgen-museums remscheid, 1960 röntgen-Plakette der stadt rem-
scheid. aufgrund nachgewiesenen einsatzes von zwangsarbeitern in der Firma seifert
sowie vor allem denunziation mehrerer zwangsarbeiter durch seifert wegen gering-
fügiger verfehlungen erfolgt einstufung objektiv bedenkliche Ns-verstrickung.179

Thyssen-Bornemisza, Stefan von

(1907–1981) ehrenbürger 1. Januar 1941: Geschäftsführer der Firma seismos Gmbh.
als sohn von heinrich von thyssen-Bornemisza (1875–1947) ungarischer staatsan-
gehöriger. studium in zürich, Washington, st. louis und Budapest, Promotion zum
dr. phil. im Fach chemie 1932. seit 1932 bei der seismos-Gesellschaft zur erforschung
von Gebirgsschichten und nutzbaren lagerstätten mbh in hannover, seit 1935 de-
ren Geschäftsführer. erfindung des „thyssen-Gravimeters“ zur lagerstättenerkun-
dung, das 1937 auf der Weltfachausstellung in Paris einen „Grand Prix“ erhält. im som-
mersemester 1938 lehrauftrag für Geophysik an der Universität münster. auf vermitt-
lung der Gauleitung südhannover-Braunschweig „ehrengast des Führers und reichs-
kanzlers adolf hitler“ auf dem (letztlich ausgefallenen) reichsparteitag 1939, Fördern-
des mitglied der ss (eintrittsdatum und Beitragshöhe unbekannt). im april 1940
spende von 50.000 rm zur einrichtung einer stiftung, um ungarischen studenten sti-
pendien zum studium an der th hannover zur verfügung zu stellen, sowie allgemein
zur Förderung des „ungarisch-deutschen Kulturaustausches“, daraufhin auf Bitten des
rektors der th hannover Pfannmüller für ausländer notwendige gesonderte Geneh-
migung des rem zur verleihung der ehrenbürgerwürde an stefan von thyssen-Bor-
nemisza im November 1940 erteilt. 1. Januar 1941 ernennung zum ehrenbürger „in
Würdigung seiner verdienste um die technische hochschule hannover“. im Februar
1941 spende von 3.000 rm für das Geographische institut der th hannover. stif-
tungskapital der „stefan Baron von thyssen-Bornemisza-stiftung für ungarisch-deut-
schen Kulturaustausch“ sowie mittel für weitere spende stammt aus dem von stefan
von thyssen-Bornemisza verwalteten vermögen von august thyssen junior (1874–
1943). aufgrund seiner großen Nähe zu verschiedenen Ns-Größen wird thyssen-Bor-
nemisza trotz der inhaltlich unstrittigen Begründbarkeit seiner ehrung als Problem-
fall mit objektiv bedenklicher Ns-verstrickung eingestuft. die thyssen-Bornemisza-
stiftung besteht bis in die 1950er Jahre weiter.180

179 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 134/81, Nr. 1, und hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55; sta
hamburg, la 2918. vgl. J[ohannes] schlums: Bericht über das rektoratsjahr vom 1. Juli 1956 bis zum
30. Juni 1957, in: Jahrbuch der technischen hochschule hannover 1955/1958, Braunschweig o. J., s. 80–
87, hier s. 82; alexander matting: richard seifert †, in: Physikalische Blätter 25/1969, s. 179; Weinmann:
das nationalsozialistische lagersystem, s. 81.

180 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55, und Nds. 423, acc. 11/85, Nr. 687 und 688.
vgl. simone derix: die thyssens. Familie und vermögen, Paderborn 2015.

177 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55. vgl. Weinmann: das nationalsozialistische la-
gersystem, s. 114.

178 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 62/81, Nr. 29. vgl. Weinmann: das nationalsozialistische la-
gersystem, s. 120.
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cc. Objektiv geringe NS-Verstrickung

Beckmann, Ernst

(1877–1957) ehrenbürgerwürde auf vorschlag der Fakultät für maschinenwesen ver-
liehen 12. märz 1945 „in Würdigung seiner verdienste um die technische hochschu-
le hannover“. studium in der abteilung iii für maschinen-ingenieurwesen der th
hannover Wintersemester 1897/98 bis sommersemester 1901, im Juli 1904 diplom-
Fachprüfung. 1912 Promotion zum dr.-ing. th aachen. Nach beruflichen anfängen
in der eisen- und stahlindustrie dortmunds seit herbst 1906 ingenieur bei den Fried-
rich Krupp Werken in essen mit stetem aufstieg von der mittleren bis in die höhere
ebene: 1911 Betriebsführer, 1919 Betriebsleiter, 1924 Gruppenvorstand Blechbear-
beitung, 1932 Betriebsdirektor, 1941 Betriebsdirektor der Blechbearbeitung. an der
th hannover mitglied im arbeitsausschuss des Beirats des instituts für Werkstoff-
kunde und bei der erweiterung des instituts engagiert. erhält Prämien und sonder-
zahlungen aufgrund seiner leistungen samt mitinhaberschaft eines Patents für
schweißtechnik (drP Nr. 567094), das auch kriegsrelevant. aufgrund einer Panzer-
vorführung der Firma Krupp aus anlass des Geburtstages hitlers in dessen auftrag mi-
nisterielles dankesschreiben vom 28. april 1942, in dem neben allen beteiligten Fir-
men speziell die mitarbeiter der Firma Krupp und dabei sieben namentlich genannte
herren aufgeführt werden, unter denen sich auch Beckmann befindet; ruhestands-
eintritt anfang 1944. im märz 1946 ergibt die Überprüfung seiner Bezüge durch die
alliierte militärverwaltung keinerlei Bedenken gegen unverkürzte Weiterzahlung. an-
gesichts dessen sowie auch der tatsache, dass Beckmann in seiner beruflichen endstel-
lung noch zwei leitungsebenen über sich hat, ist nicht mehr als geringe Ns-verstri-
ckung erkennbar.181

Bergmann, Werner

(1877–1956) dr.-ing. e. h. 9. Juni 1942, verliehen „dem tatkräftigen Förderer wis-
senschaftlicher erkenntnisse auf dem Gebiete des eisenbahnmaschinenwesens, der an
führender stelle durch leitung und mitarbeit an der schaffung wichtiger erkenntnis-
se in der Fahrzeugtechnik erfolgreich mitgewirkt hat“. studium th münchen Win-
tersemester 1897/98 bis sommersemester 1899 und Wintersemester 1900/01, studi-
um in der abteilung iii für maschinen-ingenieurwesen der th hannover 16. okto-
ber 1899 bis sommersemester 1900 und 19. april 1901 bis sommersemester 1903, seit
1906 bei der reichsbahnverwaltung, 1929–1932 leiter reichsbahn-zentralamt für
maschinenbau, 1. November 1932 bis 31. dezember 1935 Präsident reichsbahndi-
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rektion essen, danach vorstand der reichsbahn-Gesellschaft, anfang 1937 bis zu sei-
nem ruhestand am 1. oktober 1942 im reichsverkehrsministerium als ministerial-
direktor und leiter der maschinentechnischen und einkaufs-abteilung im vorstand. 
als hochkarätiger Fachmann mit den spezialgebieten organisation und technikwis-
senschaftliche Fragen ende 1936 zum Präsidenten der deutschen maschinentechni-
schen Gesellschaft gewählt, erklärte aber – wahrscheinlich aufgrund höheren drucks
–, dieses amt „nicht annehmen zu können, solange nicht der anschluss [der deutschen
maschinentechnischen Gesellschaft] an die Ns-dachorganisation erfolgt ist“. diese
Pression blieb erfolglos, da 1938 Wahl eines neuen Präsidenten. auf antrag der hiesi-
gen Fakultät für maschinenwesen vom 15. dezember 1941 ehrungsvorschlag „wegen
seiner leistung im Bereich des eisenbahnmaschinenbaus seit 1919“. dieses datum ist
deswegen wichtig, weil die ehrungsgründe damit bereits weit in die Weimarer zeit (!)
zurückgreifen. auch setzen die massenhaften Kz-deportationen unter Beteiligung der
reichsbahn im Wesentlichen erst nach dem zeitpunkt des ehrungsantrags ein. im Üb-
rigen ergibt die konkrete Prüfung, dass Bergmann als leiter der maschinentechnischen
und einkaufsabteilung (iii) der deutschen reichsbahn im vergleich mit der verkehrs-
und tarifabteilung (i) sowie Betriebs- und Bauabteilung (ii) nicht unmittelbar an der
steuerung der Kz-transporte beteiligt war. dieses Bild verschiebt sich auch nicht da-
durch, dass Bergmann zugleich im reichsbahn-vorstand saß und sich damit weiterer
einfluss behaupten ließe. denn in der Ns-zeit galt das Führerprinzip und zwar gera-
de in solch einem für den verkehr lebenswichtigen verwaltungsgremium, ganz abge-
sehen von der anerkannten hochkompetenz und durchsetzungsfähigkeit des diesem
Gremium vorsitzenden ministers dorpmüller. zeitlich wie sachlich ist im ergebnis
nicht erkennbar, dass ehrung eindeutig oder überwiegend aus Ns-Gründen.182

Freyer, Arnold

(1872–1960) ehrenbürger 31. dezember 1942 „in Würdigung seiner verdienste um
die technische hochschule hannover“; dies laut mitteilung an landgerichtspräsidi-
um vom 31. dezember 1942 „aus anlass des ausscheidens aus dem dienst als syn-
dikus [...] der th hannover“. dies war ausweislich seiner Personalakte im Nla han-
nover von 1923 bis November 1942 Nebentätigkeit zu seinem bis zum ruhestands-
eintritt am 1. september 1937 andauernden richterdienst als landgerichtsdirektor
am landgericht hannover. zugleich ab 1926 vorsitzender des th-ausschusses für

182 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 49. vgl. erwin dickhoff: essener Köpfe. Wer war
was, essen 1985; degener: Wer ist’s, s. 103; handbuch für das deutsche reich 46/1936, s. 325f., und
52/1942, s. 10; das deutsche Führerlexikon 1934/35, Berlin 1934, s. 50; Gerhard Krienitz: 100 Jahre
deutsche maschinentechnische Gesellschaft 1881–1981, in: zeitschrift für eisenbahnwesen und verkehrs-
technik/Glasers annalen 105/1981, s. 65–72.

181 atiB/Unia hannover, Best. 9, Nr. 105, und hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55; historisches archiv Krupp,
essen, Wa 131/241.
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die hauptprüfung der Nahrungsmittelchemiker. Politisch im Kaiserreich nationalli-
beral, mai 1933 NsdaP-mitglied, ohne sich später parteipolitisch besonders hervor-
zutun. Nach auswertung der akten auch im archiv der tiB/Universitätsarchiv
hannover ergibt sich das Bild eines auf ausgleich bedachten, um Gerechtigkeit be-
mühten, maßvollen mannes. dieses Bild wird dadurch unterstrichen, dass er wie in
den Fällen Krone und otto (siehe rz 35 und rz 42) mäßigend gegenüber Ns-Wün-
schen auffällt und möglicherweise deswegen später als syndikus immer sporadischer
herangezogen worden ist. dieses Bild wird weiter dadurch unterstrichen, dass er be-
reits 1923 als landgerichtspräsident in vorschlag gebracht wurde, was wegen allge-
meiner Überalterung 1928 zurückgenommen wurde. vor diesem hintergrund, aber
wohl auch besoldungsmäßig, im Blick auf seine erlittene russische Kriegsgefangen-
schaft von 1915–1920, laut rückwirkender anordnung des reichsjustizministeriums
vom 1. Januar 1936 an „unwiderruflich bestellter ständiger vertreter des landgerichts-
präsidenten“. dass seinem bemerkenswerten Nachkriegswunsch auf reaktivierung,
um den Wiederaufbau der Justiz zu unterstützen, nicht entsprochen wird, dürfte mit
dieser prominenten stellung zusammenhängen. hervorzuheben ist, dass ihm bereits
in der Weimarer zeit in erstaunlichem ausmaß weitere Nebentätigkeiten angetragen
wurden, unter anderem vorsitz in schiedsgerichtsverfahren, ab 1929 vorsitzender der
reichsdisziplinarkammer hannover, ab 1932 vorsitzender des obergerichts der
evangelisch-lutherischen landeskirche, ab 1936 als rechtskundiges mitglied im dis-
ziplinarhof der deutschen evangelischen Kirche (vorläufer der eKd), ohne in der
kritischen aufarbeitung seinerzeit kirchlichen Fehlverhaltens durch die zentrale dis-
sertation von lindemann über kirchlichen antijudaismus erwähnung zu finden. im
ergebnis ist nicht erkennbar, dass die ehrung eindeutig oder überwiegend aus Ns-
Gründen erfolgte.183

Wallichs, Adolf

(1869–1959) dr.-ing. e. h. 25. april 1934: Professor für Werkzeugmaschinen und
maschinenfabrikation an der th aachen. 1889–1895 studium des maschinenbaus
an der th Karlsruhe und der th Berlin-charlottenburg, 1894 diplom-ingenieur,
1896–1900 assistent am lehrstuhl für Kraft- und arbeitsmaschinen an der th Ber-
lin-charlottenburg, 1900–1906 oberingenieur und später Betriebsdirektor der
maschinenbau-abteilung der Friedrich-Wilhelm-hütte in mülheim an der ruhr,
1906–1935 ordentlicher Professor an der th aachen, 1913–1915 und 1919–
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1920 rektor, Gründer des 1924 eingeweihten „laboratoriums für Werkzeugmaschi-
nen und Betriebslehre“, 25. april 1934 dr.-ing. e. h. der th hannover „in aner-
kennung seiner hervorragenden verdienste um die zerspanungslehre“. 1949 ehren-
senator th aachen und ehrenmitglied des vereins deutscher ingenieure, 1953 ver-
dienstkreuz des verdienstordens der Bundesrepublik deutschland. die ehrung
durch die th hannover erfolgte seinerzeit, obwohl aus formalen Gründen nicht un-
umstritten, aufgrund wissenschaftlicher leistungen. ansonsten scheint Wallichs dem
Nationalsozialismus nach den vorhandenen Belegen eher abwartend gegenüberge-
standen zu haben.184

6. Ehrenbenennungen und Ähnliches

Franzius-Institut 

die versuchsanstalt für Grundbau und Wasserbau der th hannover wurde wenige
tage nach dem tod ihres Gründers und leiters otto Franzius auf Wunsch der hoch-
schule mit ministerieller anordnung in „Franzius-institut für Grund- und Wasserbau“
umbenannt. die arbeitsgruppe hat dem institut die inzwischen vorliegenden er-
kenntnisse über otto Franzius zugänglich gemacht, was zu einer abkehr von der bis-
herigen Berufung auf otto Franzius führte.185

hinsichtlich des Gründers otto Franzius sei nur Folgendes angemerkt: (1877–1936)
mitgliedschaften: NsdaP (rückwirkend 1. Januar 1929, 114614), NsddB. Politi-
sche Funktionen: rektor der th hannover 1933/34, leitende tätigkeit im NslB
(hochschulen) (mindestens bis Frühjahr 1934). sonstiges: dubioses Parteieintrittsver-
fahren; pflegte Kontakte zu leitenden Personen der NsdaP seit 1923, von daher ver-
steht sich das rückdatierte eintrittsdatum und eventuell auch die rektoratsübernah-
me am 19. Juni 1933; unter anderem verantwortlich für die streichung Gustav Nos-
kes aus der ehrenbürgerliste der th hannover.186

184 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 64/81, Nr. 53. vgl. Kalkmann: die technische hochschule;
Walter eversheim/tilo Pfeifer/manfred Weck (hg.): 100 Jahre Produktionstechnik. Werkzeugmaschi-
nenlabor Wzl der rWth aachen von 1906 bis 2006, Berlin/heidelberg 2006; Klaus habetha (hg.):
Wissenschaft zwischen technischer und gesellschaftlicher herausforderung. die rheinisch-Westfälische
technische hochschule aachen 1970 bis 1995, aachen 1995, s. 668; Günter spur: adolf Wallichs – Be-
gründer des Werkzeugmaschinenlabors der rWth-aachen, in: zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrik-
betrieb 101/2006, s. 166f.

185 vgl. http://www.fi.uni-hannover.de/benennung.html (abgerufen: 20.7.2016).
186 vgl. Jung: voll Begeisterung, s. 57, 214–218 und 232; ders.: die rektoratsübergabe am 19. Juni 1933 an

der technischen hochschule hannover, in: hannoversche Geschichtsblätter 67/2013, s. 91–100. im Üb-
rigen wird verwiesen auf: http://www.fi.uni-hannover.de/fileadmin/institut/doku/Pressespiegel/Franzi-
us_B.pdf (abgerufen: 20.7.2016).

183 atiB/Unia hannover, hann. 146 a, acc. 10/85, Nr. 55; Nla hannover, hann. 173, acc. 56/97, Nr.
198; standesamt hannover i, Nr. 350/1960. vgl. handbuch über den Preußischen staat für das Jahr 1927,
s. 749f., und handbuch über den Preußischen staat für das Jahr 1935, s. 633f; lindemann: typisch jü-
disch.
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Rektorengalerie

die arbeitsgruppe hat vorgeschlagen, den fraglichen teil der rektorenporträts im
lichthof der leibniz Universität aus Gründen der historischen dokumentation zu be-
lassen, aber mit folgendem erläuterungstext zu versehen, was inzwischen umgesetzt ist:

„diese Galerie repräsentiert in den Personen der rektoren und Präsidenten die Ge-
schichte der leibniz Universität hannover von ihrer Gründung 1831 als höhere Ge-
werbeschule über die Fortentwicklung zur Polytechnischen schule 1847, technischen
hochschule 1879 und technischen Universität 1968 bis zur heutigen Universität 1978.
die leibniz Universität blickt mit stolz auf die leistungen vieler ihrer rektoren und
Präsidenten, wie auch vieler ihrer anderen angehörigen und mitglieder zurück. zu-
gleich bedauert sie die Fehlentwicklungen, die die hochschule in den Jahren zwischen
1933 und 1945 genommen hat, deren Ursprünge teilweise weiter zurückreichen und
die nach 1945 spuren hinterlassen haben.
die rektoren ludwig Klein, otto Franzius, horst von sanden, hanns simons, ale-
xander matting und helmut Pfannmüller tragen mitverantwortung für rassistisch und
politisch motiviertes Unrecht an dieser hochschule und die Unterstützung des natio-
nalsozialistischen regimes bis zum ende des 2. Weltkrieges. ihre damaligen handlun-
gen und verhaltensweisen entsprachen weder den allgemein verbindlichen wissen-
schaftlichen standards noch denen einer zivilisierten Gesellschaft. die leibniz Uni-
versität hannover bittet alle von den damaligen Unrechtsmaßnahmen Betroffenen und
deren Nachfahren um entschuldigung.“

III. WEITERE PROBLEMBEREICHE

1. Verhalten eng hochschulverbundener Einrichtungen

verwiesen sei hier zum einen auf das ab ende 1938 eingeführte langemarck-studium,
das nicht von der th hannover betrieben wurde, sondern ein vorstudium war, für
das die reichsstudentenführung im auftrag des reichserziehungsministers zuständig
war (siehe rz 129 ff.).

zu nennen ist weiter die hanns-simons-stiftung, die nach dem kurz nach Kriegsbeginn
1939 gefallenen rektor (siehe rz 98) benannt, als studentenförderung vornehmlich des
langemarck-studiums errichtet wurde und nach 1945 letztlich in die hannoversche
hochschulgemeinschaft überging. letztere, die inzwischen von der „leibniz Universi-
tätsgesellschaft hannover e. v.“ fortgesetzt wird, war und ist ebenso wie die vorerwähn-
te stiftung trotz etlicher mitgliedschaftlicher Personengleichheiten eine rechtlich eigen-
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ständige organisation. da somit deren akte nicht unmittelbar der th hannover zu-
gerechnet werden können, hätte ihre nähere Behandlung den rahmen des für die ar-
beitsgruppe verpflichtenden senatsauftrags (siehe rz 13) überschritten.

dasselbe hat für akte der seinerzeitigen Ns-studentenschaft zu gelten, die z. B. paral-
lel zur Berliner Bücherverbrennung 1933 das entsprechende Pendant in hannover or-
ganisierte und mit Nichtaufnahme oder ausschluss von bestimmten studierenden die-
se aus politischen (z. B. heinrich ibrügger, alfred schöning, herbert Wenckenbach)
oder rassistischen Gründen (z. B. erich rubensohn, Kurt siegel, Julius steiner) diskri-
minierte.

insgesamt vermag die arbeitsgruppe hinsichtlich der vorgenannten einrichtungen nur an-
zuregen, deren Ns-vergangenheit ebenfalls einer profunden Überprüfung zu unterziehen.

2. Ernennungen und Ehrungen von NS-Belasteten ab 1945

im zuge der recherchen für diesen Bericht kam auch zum vorschein, dass etliche Ns-
Belastete in der Nachkriegszeit an der th hannover erneut oder erstmals lehrämter
erhalten oder ehrungen verliehen bekommen haben (z. B. Karl-heinz Graumann, Kon-
rad meyer, Werner osenberg) oder als rektoren amtierten.187 die arbeitsgruppe, de-
ren auftrag zeitlich 1945 endet, empfiehlt der leibniz Universität hannover dring-
lich, auch diesen teil ihrer Geschichte aufzuklären.

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN

1. Praktische Folgerungen 

Wie bereits oben in rz 80 angedeutet, waren und sind die besatzungsrechtlich verfüg-
ten entlassungen von 1945/46 als frühe sanktionen zu verstehen. sie griffen in Ns-pri-
vilegierte amts- bzw. dienststellungen ein, indem sie damals bestehende Berufsausübun-
gen beendeten. solche seinerzeit gegebenen eingriffsmöglichkeiten scheiden im Blick
auf die weiteren, vorstehend dargetanen Begünstigungsfälle heutzutage aus. denn in den

187 michael Jung: verdrängte vergangenheit: Nachkriegsrektoren der technischen hochschule hannover in
der Ns-zeit, in: hannoversche Geschichtsblätter 70/2016 (i. e.), weist darauf hin, dass von den zwischen
1945 und 1970 amtierenden rektoren mehr als zwei drittel in der Ns-zeit in Ns-Gliederungen – vor-
nehmlich in der NsdaP – organisiert waren.

185

186

187

188

189

190



GrÜNde

144

seitdem vergangenen 70 Jahren ist es zum ableben sämtlicher Begünstigter gekommen,
so dass entsprechende Beendigungen ins leere liefen. Und eine sonstige nachträgliche
„rückgängigmachung“ namentlich auch seinerzeitiger ehrungen hat zu beachten, dass
diese nur auf lebenszeit verliehen werden und sich somit nur noch Nachwirkungen des
Weggefallenen in Betracht ziehen lassen. Noch grundsätzlicher ist weiter hervorzuhe-
ben, dass rückgängigmachung überhaupt keine Kategorie historischer auseinanderset-
zung ist. Wie 100 Jahre nach dem ersten Weltkrieg überdeutlich ist, gehört es zu den
Unerbittlichkeiten der Geschichte, dass sie nicht „annulliert“ werden kann. Geschichts-
politisch entgegengesetzte Bestrebungen setzen nur auf eine Farce eine andere. die ar-
beitsgruppe ist deshalb zu den – inzwischen bereits vollzogenen – empfehlungen zum
Franzius-institut (rz 184) und zur rektorengalerie (rz 185) gelangt. angesichts der
Unmöglichkeit, Geschichte ungeschehen zu machen, handelt es sich bei den bekann-
ten diskursen um „aufarbeitung“ und „vergangenheitsbewältigung“ allein um regula-
tive ideen, mit deren hilfe die Unfähigkeit, historische schuld zu sühnen und daraus
resultierenden schaden wiedergutzumachen, benannt und produktiv zu wenden ver-
sucht wird. im Wissen darum empfiehlt die arbeitsgruppe mit ihrer vielseitigen exper-
tise aus archivwissenschaft, Fachdidaktik, Geschichtswissenschaft, Pädagogik und
rechtswissenschaft einhellig als generelles ergebnis ihres auftrags, unmissverständlich
zum ausdruck zu bringen, dass die leibniz Universität hannover die an ihrer vorgän-
gerinstitution geschehenen Ns-bedingten Privilegierungen als klare Unrechtsakte wer-
tet und sich so weit wie irgend möglich davon distanziert.

angesichts unterschiedlicher und teilweise strittiger vorstellungen über die praktischen
Folgerungen, die aus einer Ns-Begünstigung zu ziehen sind, hat die Frage der Kon-
kretion besonderes Gewicht. dies gilt umso mehr, als hierüber in jüngerer zeit in der
Presse aufgrund des artikels „Geschichte eines ehrensenators“188an einer anderen
hochschule diskutiert wird. Wenn dabei wegen Ns-verstrickung verlangt wird, „den
ehrentitel zu annullieren“, so zeigt dies nicht unerhebliche Unklarheiten insofern, als
vage bleibt, ob die vergabe damit von heute aus rückwirkend auch hinsichtlich der da-
maligen Wirkungen (juristisch: ex tunc) für nichtig erklärt und vor allem, was damit
praktisch erreicht werden soll. soll etwa konsequent die Nennung in vorlesungsver-
zeichnissen usw., derer die hochschule noch habhaft ist oder sich durch aufkauf hab-
haft zu machen hat, rückwärts geschwärzt oder durch die einklebung von Korrektur-
zetteln beseitigt werden? Wie ist bei durch Begünstigung erlangten, etatisierten Pro-
fessorenstellen zu verfahren? Wäre dann zumindest theoretisch oder zu früherer zeit,
noch vor verjährung, nicht auch praktisch an rückzahlungsforderungen wegen des er-
langten Gehalts gegebenenfalls gegenüber den erben zu denken gewesen?
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die aufgezeigten kaum haltbaren Konsequenzen einer so weitgreifenden retroaktivi-
tät bedenkend geht die auffassung der arbeitsgruppe andererseits allerdings auch da-
hin, dass eine lediglich nachrichtliche erwähnung erheblicher Ns-Bezüge, wie in der
vom damaligen Freundeskreis der leibniz Universität hannover herausgegebenen
schrift,189 ohne ausdrückliche distanzierung zu wenig ist, und gelangt deshalb zu nach-
folgendem lösungsvorschlag. 

der auffassung der arbeitsgruppe nach erscheint es ebenso erforderlich wie angemes-
sen, die Unvertretbarkeit der seinerzeitigen Begünstigung zu erklären und mit prakti-
scher Wirkung von jetzt an zu versehen. das heißt, dass jede erwähnung eines der un-
vertretbar Begünstigten künftig in offiziellen biographischen oder sonst einschlägigen
Publikationen der leibniz Universität hannover mit entsprechendem hinweis bzw.
vermerk zu versehen ist. dabei ist gleichsam als Gegenprobe auch zu beachten, dass
demgegenüber eine weitergehende rückwirkende aberkennung der ehrungen, die mit
dem tod der Geehrten ohnehin beendet sind, praktisch nichts mehr nutzen könnte,
es sei denn, man ist auf leere Pathetik aus. in so ernster angelegenheit sollte man in-
dessen, was sich namentlich für die radikaler sachlichkeit verpflichtete Universität emp-
fiehlt, grundsätzlich so nüchtern wie möglich verfahren.

2. Ausblick

mit den zwei vorliegenden Berichten kommt die arbeit der senats-arbeitsgruppe zur
aufarbeitung der vergangenheit der th hannover, das heißt einer vorgängereinrich-
tung der heutigen leibniz Universität hannover, in der zeit des Nationalsozialismus
zum abschluss. Wie für jede geschichtswissenschaftliche bzw. rechtshistorische dar-
stellung ist auch diesmal der charakter der vorläufigkeit aller ihrer ergebnisse hervor-
zuheben: Weitere Forschung, neue Quellenfunde, veränderte Fragestellungen und Per-
spektiven werden zukünftig zweifellos zu verbesserter Kontextualisierung, vertieften
einsichten und verwandelten Bewertungen beitragen. der tenor beider Berichte frei-
lich – dass es in den Jahren 1933 bis 1945 an der th hannover einerseits zu diskri-
minierungen, bleibenden persönlichen Beeinträchtigungen, illegitimen verfolgungen
gekommen ist, dass andererseits nicht wenige Gelehrte und honoratioren von den im
sinne des Nationalsozialismus umgestalteten strukturen der hochschule bereitwillig
profitierten und sich dabei erheblich in den Unrechtsstaat, der das deutsche reich sei-
nerzeit war, verstrickten – wird Bestand haben.
ein sich unmittelbar anschließendes weiteres Forschungsfeld wäre nunmehr, wie schon
in rz 189 vermerkt, die Frage nach dem Umgang mit durch das Ns-regime kompro-

189 vgl. ertel: die träger, z. B. s. 32, 34 und 54.
188 vgl. rüdiger soldt: Geschichte eines ehrensenators, in: Frankfurter allgemeine zeitung vom 29. dezem-

ber 2012, s. 2.
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mittierten Personen vor allem im lehrkörper der th hannover nach 1945. ein sol-
cher Untersuchungsauftrag drängt sich schon deswegen auf, da doch kein Geheimnis
ist, dass im höheren Bildungswesen generell und in hannover nochmals verhältnismä-
ßig stark hochgradig belastete Personen auf lehrstühle berufen wurden oder sogar in
leitungsämter inklusive das rektorat aufstiegen. als einer der prominentesten Fälle
mag hier Konrad meyer genannt werden, dessen von ihm maßgeblich ersonnener „Ge-
neralplan ost“ die vertreibung, verfolgung oder versklavung von millionen menschen
– vor allem slawen und Juden – in den während des zweiten Weltkriegs besetzten ost-
europäischen Gebieten vorsah. obwohl diese verstrickung in Genozid, immense
Kriegsverbrechen und massengewalt im Grundsatz bekannt war, meyer auch von den
Us-amerikanern eine Freiheitsstrafe erhalten hatte, die er aber nicht antreten muss-
te, bekleidete er von 1956 bis 1968 eine Professur für landesplanung und raumord-
nung an der th hannover. Weitere problematische Namen können angeführt wer-
den, andere bislang unbekannte dürften hinzukommen.190

Für eine entsprechende Forschungsarbeit zu bedenken sind jedoch zum einen die im
hinblick auf das bisher Geleistete grundsätzlich unterschiedlichen methodischen vo-
raussetzungen: die quellenmäßige Überlieferung für die zeit seit 1945 befindet sich
nämlich nicht – anders als die für den zeitraum von 1933 bis 1945 – konzentriert im
archiv der tiB/Universitätsarchiv hannover und in anderen archiven, sondern, der
Natur der sache nach, je nach ausbildungs- und Wirkungsstätte der betreffenden Per-
sonen vor und nach 1945 verstreut im ganzen Bundesgebiet, gewiss auch in osteuro-
päischen oder sogar überseeischen archiven. zum anderen empfiehlt die arbeitsgrup-
pe, eine solche Forschung unbedingt in den größeren systematischen Kontext von ent-
nazifizierung, gerichtsfester aburteilung oder geräuschloser Wiedereingliederung min-
destens im gesamten raum hannover zu stellen. erst der vergleich mit weiteren öf-
fentlichen akteuren wie Justiz, verwaltung, stadtplanung191 kann die eigenheiten wie
entsprechungen universitären lebens in der frühen Bundesrepublik sichtbar werden
lassen. Für das somit als voraussetzungsreich und aufwendig gekennzeichnete vorha-
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ben empfiehlt die arbeitsgruppe daher andere strukturierte und finanziell gesicherte
verfahren, die sie selbst oder ein ähnliches Gremium zu leisten kaum imstande wäre.
dass diese Forschung zur vergangenheitsbewältigung dringend nötig ist, wird hier aber
noch einmal unterstrichen. erst deren ergebnisse können das Bild der leibniz Uni-
versität hannover als einer sich ihrer historischen verantwortung stellenden, erinne-
rungskulturell auf der höhe der zeit agierenden und zivilgesellschaftlich engagierten
hochschule vervollständigen.

190 vgl. Jung: verdrängte vergangenheit.
191 so waren etwa am Wiederaufbau des kriegszerstörten hannover als „autogerechte stadt“ mit rudolf hille-

brecht (vgl. dazu u. a.: Friedrich lindau: Planen und Bauen der fünfziger Jahre in hannover, hannover 1998,
s. 22–39) und hans stosberg (vgl. dazu zusammenfassend: roland stimpel: architekten in auschwitz. tief-
punkt der architekturgeschichte, http://dabonline.de/2011/12/01/tiefpunkt-der-architekturgeschichte/
(abgerufen: 20.7.2016)) zwei männer führend beteiligt, die in der Ns-zeit eine nicht unbedeutende rolle
spielten. stosberg hatte wenige Jahre zuvor im rahmen des holocausts noch an der Planungsspitze für die „sied-
lungs-musterstadt auschwitz“ gestanden, hillebrecht agierte als engster mitarbeiter des hochgradig Ns-be-
lasteten architekten Konstanty Gutschow, war in hamburg koordinierend beim einsatz von Kriegsgefange-
nen und zwangsarbeitern tätig und gehörte ab 1944 zum „arbeitsstab dr. Wolters“ (in speers ministerium
für rüstung und Kriegsproduktion für die Planung des Wiederaufbaus zerstörter städte zuständig), in dem
zumindest aspekte der Pläne, die später in hannover verwirklicht wurden, bereits angedacht worden waren
(vgl. dazu heinrich schwendemann: Bomben für den aufbau, in: sPieGel special 1/2003, s. 110–114).
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V. ANHANG BEISPIELHAFTER NORM-
UND ARCHIVUNTERLAGEN

anlage 11: schreiben des Präsidenten vom 10. November 2010 betr. vergabe hoch-
schulischer ehrentitel von 1933 bis 1945

anlage 12: (Besatzungshoheitliche) richtlinien über die Befreiung der Betrieb(e)
der privaten Wirtschaft von politisch untragbaren Personen vom 25. au-
gust 1945
(Nla hannover, Nds. 401, acc. 112/83, Nr. 790)

anlage 13: direktive Nr. 38 des alliierten Kontrollrats vom 12. oktober 1946 betr.
verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten
und militaristen und internierung, Kontrolle und Überwachung von
möglicherweise gefährlichen deutschen
(amtsblatt des Kontrollrats in deutschland, Nr. 11 vom 31. oktober
1946, s. 184–211)

anlage 14: schreiben des rektors vom 28. Juli 1947 betr. Politische Überprüfung
(und entlassungen) von hochschulangehörigen
(Nla hannover, Nds. 401, acc. 112/83, Nr. 763)
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aG arbeitsgruppe
ao. außerordentlicher
aP außerordentlicher/außerplanmäßiger Professor
ass. assistent
atiB archiv der tiB
Ba Bundesarchiv
Bdc Berlin document center
d dozent
daF deutsche arbeitsfront
ddP deutsche demokratische Partei
ddr deutsche demokratische republik
dNvP deutschnationale volkspartei
drP deutsches reichspatent
dvP deutsche volkspartei
eKd evangelische Kirche in deutschland
GB/Bhe Gesamtdeutscher Block/Bund der heimatvertriebenen und entrechteten
Gestapo Geheime staatspolizei
Gsta Geheimes staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
hP honorarprofessor
i. e. im erscheinen
ihK industrie- und handelskammer
KdF Kraft durch Freude
Kz Konzentrationslager
lB lehrbeauftragter
me ministerialerlass
mit massachusetts institute of technology
Napola Nationalpolitische lehranstalt
Nla Niedersächsisches landesarchiv
NPea Nationalpolitische erziehungsanstalt
Ns Nationalsozialismus, nationalsozialistisch
NsBdt Ns-Bund deutscher techniker / Ns-Bund deutscher technik (ab 1936)
NsBo Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation
NsdaP Nationalsozialistische deutsche arbeiterpartei
NsddB Nationalsozialistischer deutscher dozentenbund
NsdstB Nationalsozialistischer deutscher studentenbund
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NsFK Nationalsozialistisches Fliegerkorps
NsKK Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps
NslB Nationalsozialistischer lehrerbund
Nsv Nationalsozialistische volkswohlfahrt
o. ordentlicher
oa oberassistent
P Politische Gründe
Pd Privatdozent
Pg. Parteigenosse
r rassistische Gründe
rdB reichsbund der deutschen Beamten
rem reichsminister(ium) für Wissenschaft, erziehung und volksbildung
rKB reichskolonialbund
rlB reichsluftschutzbund
rm reichsmark 
rsha reichssicherheitshauptamt
rusha rasse- und siedlungshauptamt
rz randziffer
s sonstige Gründe
sa sturmabteilung der NsdaP
sd sicherheitsdienst des reichsführers-ss
shd sicherheits- und hilfsdienst im luftschutz
sKh Nationalsozialistische studentenkampfhilfe
sPd sozialdemokratische Partei deutschlands
ss schutzstaffel der NsdaP
st stigmatisierung
sta staatsarchiv
stGB strafgesetzbuch
th technische hochschule
tiB technische informationsbibliothek
tiho tierärztliche hochschule
tU technische Universität
UN vereinte Nationen
Unia Universitätsarchiv
vo verordnung
Wa Wissenschaftlicher assistent
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I. QUELLEN

A. Archive

Archiv der TIB/Universitätsarchiv Hannover (ATIB/UniA Hannover)
Best. 5 Personalakten
Best. 9 matrikelbücher 1831–1911
hann. 146 a, acc. 62/81 verwaltungsakten bis 1937
hann. 146 a, acc. 63/81 verwaltungsakten bis 1937
hann. 146 a, acc. 64/81 verwaltungsakten bis 1937
hann. 146 a, acc. 88/81 Personalakten bis 1945
hann. 146 a, acc. 134/81 studentenakten bis 1945
hann. 146 a, acc. 125/84 institut für Werkzeugmaschinen
hann. 146 a, acc. 4/85 Personalakten bis 1960
hann. 146 a, acc. 10/85 verwaltungsakten 1935–1945
Nds. 423, acc. 11/85 verwaltungsakten 1945–1960

Niedersächsisches Landesarchiv, Standort Hannover (NLA Hannover)
hann. 122 a oberpräsident hannover
hann. 173 oberlandesgericht celle
hann. 180 regierungspräsident hannover
hann. 320 iv studentenschaft und NsdstB th hannover
Nds. 50 staatskanzlei
Nds. 171 hannover entnazifizierung
Nds. 401 ministerium für Wissenschaft und Kultur

Archiv der Klosterkammer Hannover
sig. 0-stF2, 10 albrecht stalmann: zum 125jährigen Bestehen 

der Klosterkammer, 1943

Standesamt Hannover
standesamt hannover i, Nr. 350/1960
standesamt hannover ii, Nr. 37/1963

Quellen 
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Bundesarchiv (BA), Berlin-Lichterfelde und Koblenz
Ba Berlin, Bdc, personenbezogener Bestand
Ba Berlin, Bdc, NsdaP-Kartei
Ba Koblenz, B1a-co/s-248

Staatsarchiv Hamburg
la 2918

Historisches Archiv Krupp, Essen
Wa 131/241
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1. Amtliche Veröffentlichungen 

amtsblatt des Kontrollrats in deutschland 1945–1946

deutsche Wissenschaft, erziehung und volksbildung. amtsblatt des reichsministeri-
ums für Wissenschaft, erziehung und volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen
der länder 1937–1942

deutscher reichsanzeiger und Preußischer staatsanzeiger 1939

handbuch für das deutsche reich 1936–1942

handbuch über den Preußischen staat 1927–1935 

Personal- und vorlesungsverzeichnis der technischen hochschule hannover 1933–
1942

reichsgesetzblatt 1933–1937

statistisches Jahrbuch für das deutsche reich 1933, Berlin 1934 

zentralblatt der Bauverwaltung 1928

zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 1933
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2. Nachschlagewerke

hermann degener (hg.): Wer ist’s, 10. erweiterte aufl., Berlin 1935

das deutsche Führerlexikon 1934/35, Berlin 1934
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Kürschners deutscher Gelehrtenkalender 1940/1941, Bd. 2, Berlin 1941 

reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. das handbuch der Persönlichkeiten in
Wort und Bild, 2 Bde., Berlin 1930/1931

Paul c. W. schmidt (hg.): Wer leitet? männer der Wirtschaft und der einschlägigen
verwaltung 1940, Berlin 1940, und 1941/42, Berlin 1942
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[anselm?] Bock: Wasserbaudirektor Karl müller tritt in den ruhestand, in: die Weser
16/1937, s. 33f.
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[ Johann] innecken: Wasserbaudirektor müller, hannover, 60 Jahre, in: die Weser
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hermann mewes: der lutherische Kirchenbau Niedersachsens unter besonderer Be-
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literatur

207

II. LITERATUR

shlomo aronson: reinhard heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und sd,
stuttgart 1971

carina Baganz: diskriminierung, ausgrenzung, vertreibung. die technische hoch-
schule Berlin während des Nationalsozialismus, Berlin 2013

mario coppeleti: Nuestros inginieuros, montevideo 1949

simone derix: die thyssens. Familie und vermögen, Paderborn 2015

erwin dickhoff: essener Köpfe. Wer war was, essen 1985

c[urt] dietz: Georg Frebold zum Gedenken, in: Walter Pieper (hg.): 99. bis 101. Jah-
resbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu hannover für die Jahre 1947/48 bis
1949/50, hannover 1950, s. 5–8

Noyan dinckal/christof dipper/detlev mares (hg.): selbstmobilisierung der Wissen-
schaft. technische hochschulen im „dritten reich“, darmstadt 2010

entscheidungen des Bundesgerichtshofes in zivilsachen, Bd. 3, detmold u. a. 1951

entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 23, tübingen 1968

entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 95, tübingen 1997

rainer ertel: die träger der Karmarsch-denkmünze 1925 bis 2011. ein streifzug
durch die deutsche Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte, hannover 2011

Walter eversheim/tilo Pfeifer/manfred Weck (hg.): 100 Jahre Produktionstechnik.
Werkzeugmaschinenlabor Wzl der rWth aachen von 1906 bis 2006, Berlin/hei-
delberg 2006

rüdiger Fleiter: stadtverwaltung im dritten reich. verfolgungspolitik auf kommuna-
ler ebene am Beispiel hannovers, 2. korrigierte aufl., hannover 2007

henrich Focke: mein lebensweg, Köln 1977

ernst Fraenkel: der doppelstaat, Frankfurt am main 1974



QUelleN UNd literatUr

208

horst Gerken (hg.): catalogus Professorum 1831–2006. Festschrift zum 175-jähri-
gen Bestehen der Universität hannover, Bd. 2, hildesheim/zürich/New York 2006

christoph Graf: Politische Polizei zwischen demokratie und diktatur. die entwick-
lung der preußischen Politischen Polizei vom staatsschutzorgan der Weimarer repu-
blik zum Geheimen staatspolizeiamt des dritten reiches, Berlin 1983

Klaus habetha (hg.): Wissenschaft zwischen technischer und gesellschaftlicher he-
rausforderung. die rheinisch-Westfälische technische hochschule aachen 1970 bis
1995, aachen 1995

melanie hanel: Normalität unter ausnahmebedingungen. die th darmstadt im Na-
tionalsozialismus, darmstadt 2014

stefanie harrecker: degradierte doktoren. die aberkennung der doktorwürde an der
ludwig-maximilians-Universität münchen während der zeit des Nationalsozialismus,
münchen 2007

michael Jung: als „rein deutsche hochschule erhalten“. „säuberungen“ nach 1933, in:
rita seidel (hg.): Universität hannover 1831–2006. Festschrift zum 175-jährigen Be-
stehen der Universität hannover, Bd. 1, hildesheim/zürich/New York 2006, s. 210f.

michael Jung: „voll Begeisterung schlagen unsere herzen zum Führer“. die techni-
sche hochschule hannover und ihre Professoren im Nationalsozialismus, Norderstedt
2013

michael Jung: die rektoratsübergabe am 19. Juni 1933 an der technischen hochschu-
le hannover, in: hannoversche Geschichtsblätter 67/2013, s. 91–100

michael Jung: verdrängte vergangenheit: Nachkriegsrektoren der technischen hoch-
schule hannover in der Ns-zeit, in: hannoversche Geschichtsblätter 70/2016 (i. e.)

Ulrich Kalkmann: die technische hochschule aachen im dritten reich (1933–
1945), aachen 2003

Kai Kranich: anpassung im Nationalsozialismus. die Universität Breslau und die ab-
erkennung von doktortiteln, Breslau 2012

Gerhard Krienitz: 100 Jahre deutsche maschinentechnische Gesellschaft 1881–1981,
in: zeitschrift für eisenbahnwesen und verkehrstechnik/Glasers annalen 105/1981,
s. 65–72

literatur

209

albert lefèvre: 100 Jahre industrie- und handelskammer zu hannover. auftrag und
erfüllung, Wiesbaden 1966

Friedrich lindau: Planen und Bauen der fünfziger Jahre in hannover, hannover 1998

Gerhard lindemann: „typisch jüdisch“. die stellung der ev.-luth. landeskirche han-
novers zu antijudaismus, Judenfeindschaft und antisemitismus 1919–1949, Berlin
1998

hans-Wilhelm marquart: Quincke, Friedrich Peter hermann, in: Neue deutsche Bio-
graphie, Bd. 21: Pütter–rohlfs, Berlin 2003, s. 49

rainer marwedel: theodor lessing 1872–1933. eine Biographie, darmstadt 1987

alexander matting: richard seifert †, in: Physikalische Blätter 25/1969, s. 179

victor herrero mediavilla/lolita rosa aguayo Nayle: indice Biográfico de espagna,
Portugal e iberoamérica, 4 Bde., münchen 1990

Bernd mertens/margareta Feketitsch-Weber: die aberkennung von doktorgraden an der
Juristischen Fakultät der Universität erlangen im Nationalsozialismus, erlangen 2010

Juliane mikoletzky: „von jeher ein hort starker nationaler Gesinnung“. die techni-
sche hochschule in Wien und der Nationalsozialismus, Wien 2003

Klaus mlynek: haltenhoff, (1) henricus, in: ders. u. a. (hg.): stadtlexikon hannover.
von den anfängen bis in die Gegenwart, hannover 2009, s. 250f.

hans mommsen: die verspielte Freiheit. der Weg der republik von Weimar in den
Untergang, Berlin 1989

herbert mundhenke (Bearb.): die matrikel der höheren Gewerbeschule, der Poly-
technischen schule und der technischen hochschule zu hannover, 3 Bde., hildesheim
1988/hannover 1991/1992

Joachim Perels: die Umdeutung des Nazi-regimes zu lasten eines verfolgten. anmer-
kungen zum Urteil des verwaltungsgerichts Potsdam vom 4. dezember 2008, in: Kri-
tische Justiz 42/2009, s. 417–426

[Gustav?] Poppe: Präsident i. r. Karl müller †, in: die Wasserwirtschaft 48/1957–
58, s. 275



QUelleN UNd literatUr

210

[Gustav?] Poppe: Präsident i. r. Karl müller †, in: die Bautechnik 35/1958, s. 296

manfred rasch: Pier, matthias, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 20: Pagenstecher–
Püterich, Berlin 2001, s. 428f.

cornelia regin: die „achse hannover-cremona“. eine vergessene städtefreundschaft
und ihre Kunstausstellungen: der Premio cremona in hannover und „mensch und
landschaft in Niedersachsen“ in cremona, in: Quellen und Forschungen aus italieni-
schen archiven und Bibliotheken 90/2010, s. 373–414

Waldemar r. röhrbein: hecker, ewald, in: Klaus mlynek u. a. (hg.): stadtlexikon han-
nover. von den anfängen bis in die Gegenwart, hannover 2009, s. 277

hermann-Josef rupieper/alexander sperk (hg.): die lageberichte der Geheimen staats-
polizei zur Provinz sachsen 1933 bis 1936, Bd. 1: regierungsbezirk magdeburg, halle 2003

reinhard rürup (hg.): Wissenschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte der tech-
nischen Universität Berlin 1879–1979, 2 Bde., Berlin/heidelberg/New York 1979

michael schimanski: die tierärztliche hochschule hannover im Nationalsozialismus,
hannover 1997

J[ohannes] schlums: Bericht über das rektoratsjahr vom 1. Juli 1956 bis zum 30. Ju-
ni 1957, in: Jahrbuch der technischen hochschule hannover 1955/1958, Braun-
schweig o. J., s. 80–87

anette schröder: vom Nationalismus zum Nationalsozialismus. die studenten der
technischen hochschule hannover von 1925 bis 1938, hannover 2003

anette schröder: „aushändigung des zeugnisses kommt nicht in Frage“, in: alumni-
campus. ehemaligenmagazin der leibniz Universität hannover, Nr. 9, dezember
2012, s. 46f.

heinrich schwendemann: Bomben für den aufbau, in: sPieGel special 1/2003, s. 110–
114

hellmut seier, der rektor als Führer. zur hochschulpolitik des reichserziehungsmi-
nisteriums 1934–1945, in: vierteljahrshefte für zeitgeschichte 12/1964, s. 105–146

rüdiger soldt: Geschichte eines ehrensenators, in: Frankfurter allgemeine zeitung
vom 29. dezember 2012, s. 2 

literatur

211

alexander sperk: die staatspolizei(leit)stelle magdeburg, ihre leiter und die zerschla-
gung der KPd, in: Polizei & Geschichte 1/2009, s. 4–23

Günter spur: adolf Wallichs – Begründer des Werkzeugmaschinenlabors der rWth-
aachen, in: zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 101/2006, s. 166f.

albrecht stalmann: die Klosterkammer und der hannoversche Klosterfonds unter der
herrschaft der NsdaP. der zwölfjährige Kampf um das Bestehen der Klosterkam-
mer, in: tradition. zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie
7/1962, s. 257–280

Frauke steffens: „innerlich gesund an der schwelle einer neuen zeit“. die technische
hochschule hannover 1945–1956, stuttgart 2011

Friedemann stengel (hg.): ausgeschlossen. zum Gedenken an die 1933–1945 entlas-
senen hochschullehrer der martin-luther-Universität halle-Wittenberg, halle 2013

roland stimpel: architekten in auschwitz. tiefpunkt der architekturgeschichte, http://
dabonline.de/2011/12/01/tiefpunkt-der-architekturgeschichte/ (abgerufen: 20.7.2016)

Nikolai stula: ludwig vierthaler (1875–1967). leben und Werk, diss. Bonn 1998

aniko szabo: vertreibung, rückkehr, Wiedergutmachung. in der zeit des National-
sozialismus verfolgte hochschullehrer. die Universität Göttingen als Fallbeispiel,
Göttingen 2000

Kerstin thieler: „… des tragens eines deutschen akademischen Grades unwürdig“. die
entziehung von doktortiteln an der Georg-august-Universität im „dritten reich“,
2. erweiterte aufl., Göttingen 2006

Werner thieme: deutsches hochschulrecht. das recht der Universitäten sowie der künst-
lerischen und Fachhochschulen in der Bundesrepublik deutschland, 3. aufl., Köln u. a. 2004

Gina thomas: tyrannei des Biedersinns, in: Frankfurter allgemeine zeitung vom
16. Januar 2016

Wilhelm treue: die Geschichte der ilseder hütte, Peine 1960

ralph Uhlig: vertriebene Wissenschaftler der christian-albrecht-Universität zu Kiel
(caU) nach 1933. zur Geschichte der caU im Nationalsozialismus. eine dokumen-
tation, Frankfurt am main u. a. 1991



QUelleN UNd literatUr

212

Universität Würzburg (hg.): die geraubte Würde. die aberkennung des doktorgrads
an der Universität Würzburg 1933–1945, Würzburg 2011

verena veit-Bachmann: lutz, Friedrich august, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 15:
locherer–maltza(h)n, Berlin 1987, s. 565–567

reinhard vogelsang: der Freundeskreis himmler, Göttingen 1972

christian-alexander Wäldner: die technische hochschule hannover und der ent-
zug akademischer titel in der Ns-zeit. ergebnisse hannöverscher vorgänge unter der
Berücksichtigung des Falles Walter dux, Berlin 2012

Klaus Wallbaum: der Überläufer: rudolf diels (1900–1957). der erste Gestapo-chef
des hitler-regimes, Frankfurt am main 2010

hans-Peter Weingand: die technische hochschule Graz im dritten reich. vorge-
schichte, Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus an einer instituti-
on, 2. aufl., Graz 1995

martin Weinmann (hg.), das nationalsozialistische lagersystem, Frankfurt am main 1990

daniel Weßelhöft: von fleißigen mitmachern, aktivisten und tätern. die technische
hochschule Braunschweig im Nationalsozialismus, hildesheim 2012

michael Wettern/daniel Weßelhöft: opfer nationalsozialistischer verfolgung an der
technischen hochschule Braunschweig 1930–1945, hildesheim 2010

renate Wittern/andreas Frewer: aberkennung der doktorwürde im „dritten reich“.
depromotionen an der medizinischen Fakultät der Friedrich-alexander-Universität
erlangen, erlangen 2008 

N. N.: Georg Frebold zum Gedenken, in: Gabriele schwarz (hg.): hannover und Nie-
dersachsen. Beiträge zur landes- und Wirtschaftskunde. Festschrift zur Feier des
75jährigen Bestehens der Geographischen Gesellschaft zu hannover. Jahrbuch der
Geographischen Gesellschaft zu hannover für das Jahr 1953, hannover 1953, s. 20

N. N.: Wasserbaudirektor i. r. Karl müller 80 Jahre, in: die Wasserwirtschaft
42/1951–52, s. 248f.

213

adorno, theodor W.  |  133
albers, henry  |  89, 110f.
albrecht, Wilhelm  |  116
arend, Walter  |  89, 110f.
assbroicher, heinz  |  89, 118, 134f.
Banse, ewald  |  89, 110f.
Barbie, Klaus  |  45
Barke, erich  |  10, 42, 90
Barricelli, michele  |  7, 40f.
Bartels, hans  |  89, 98–100, 104–106,

109
Beckmann, ernst  |  138
Behrens, henry  |  108
Benz, Wolfgang  |  7
Bergmann, Werner  |  138f.
Bertram, Bruno  |  116
Bieligk, otto  |  89, 110–112
Biernath, rudolf  |  38, 52, 57
Birmann, Gert  |  38, 52
Bodenstein, max  |  59f.
Bohrer, Karl heinz  |  132
Braunbeck, Werner  |  109
Brauns, ernst  |  126
Brauns, Wolf  |  38, 52, 57
Bruckhaus, Wilhelm  |  89, 99, 110, 112
Bull, hans Peter  |  7
Butenschön, holger  |  7, 40f.
carsten, albert  |  38, 60
cranz, hermann  |  136
delden, hendrik van  |  135
denecke, ludwig  |  116
dernedde, Wolfgang  |  38, 51
diels, rudolf  |  89, 92, 118–122
dirscherl, Wilhelm  |  38

dolezalek, carl  |  62
dorner, alexander  |  38, 50
dorpmüller, Julius  |  139
dux, marga (geb. sichel)  |  59
dux, Walter  |  10, 23, 38, 58–60
ehrhardt, hermann  |  56
eichengrün, arthur  |  38, 60
elsässer, erich  |  116
epping, volker  |  11
eucken, Walter  |  63
Farinacci, roberto  |  89, 118f.
Finsterwalder, richard  |  97, 104
Fischer, Friedrich Wilhelm |  52
Fischer, Werner  |  104
Flachsbart, otto  |  38, 50, 101–103, 107
Florian, Friedrich Karl  |  100
Focke, henrich  |  89, 134
Fouché, Joseph  |  120
Fouquet, erika  |  89, 116f.
Fraenkel, ernst  |  47
Fraenkel, stefan  |  38, 52
Franzius, ludwig  |  62
Franzius, otto |  28, 46, 51, 62, 89, 98,

100, 141f., 144
Frebold, Georg |  89, 98–100
Freyer, arnold |  58, 60, 139f.
Friedburg, helmut  |  38, 52
Fröhlich, Klaus  |  10, 38, 52, 55–57, 65f.
Frölich, Friedrich  |  126f.
Fues, erwin  |  106, 109
Führer, otto  |  38, 52, 63
Fun(c)k, Friedrich  |  110
Gaede, Kurt  |  107
Gantes, Juan  |  122f., 125
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Geissler, otto  |  38, 50, 103, 107
Ginsberg, max  |  38, 52, 55
Gläser, hanns-heinz  |  110
Goedhart, leonhard  |  122–124
Göring, hermann  |  114, 119f.
Grastorf, ernst robert  |  89, 135f.
Grastorf, robert  |  135
Graubner, Gerhard  |  89, 98, 100
Graumann, Karl-heinz  |  89, 91, 110,

112, 143
Gutschow, Konstanty  |  146
haeussler, herbert  |  89, 110, 113
haltenhoff, henricus  |  89, 118, 120f.
hase, rudolf  |  89, 98, 101, 104
hecker, ewald  |  89, 118, 121
heisenberg, Werner  |  109
hellmann, richard  |  126f.
heydrich, reinhard  |  58, 119
hillebrecht, rudolf  |  146
himmler, heinrich  |  104, 119, 121
hindenburg, Paul von  |  121
hitler, adolf  |  14, 23, 47f., 119, 121,

137f.
hochhuth, rolf  |  44
hoefer, Karl  |  89, 116f.
hoeltge, albert  |  97, 104
hoffmann, Friedrich  |  38, 52, 55, 57
hölscher, Uvo  |  104
hüneberg, Karl  |  116
ibrügger, heinrich  |  143
Jung, michael  |  7, 14, 23, 41, 90
Kapp, Wolfgang  |  56
Karmarsch, Karl  |  62, 129
Kehr, dietrich  |  89, 98f., 101, 104–107
Kempf, Johannes  |  38, 52, 63
Keppler, Wilhelm  |  121
Kirchhof, Franz  |  38, 52, 63
Klarsfeld, Beate  |  45
Klee, Gustav  |  126–128
Klein, ludwig  |  51, 142
Klüsener, otto  |  38, 50

Knoche, carl  |  89, 136
Kohlrausch, Wilhelm  |  126, 128
Körner, Burchard  |  89, 98, 101, 107
Körting, Johannes  |  126, 128
Krone, max  |  38, 60f., 65, 140
Kröning, Willy Karl |  38, 52, 63
Kroupa, Jaroslav |  39, 52, 55, 57f.
Krug, Willi |  39, 51, 62, 104
Kühne, Jörg-detlef |  7, 40f.
Kulka, hugo  |  10, 39, 50f., 102f.
Kummer, alfred  |  89, 99, 110, 113
lamsbach, Wilhelm  |  116
laue, max von  |  109
leibniz, Gottfried Wilhelm  |  61
lenard, Philipp  |  109
lessing, rudolf |  39, 52
lessing, theodor |  39, 50
levi, Fritz |  39, 52
levi, hans Werner  |  39, 52
lilienfeld, erich  |  39, 52
lilienfeld, Werner  |  39, 52, 63
limbach, Jutta  |  44
lindemann, Gerhard  |  140
lutz, Friedrich  |  39, 51, 62f.
massón row, salvador  |  122, 124f.
matting, alexander  |  28, 60, 89, 97–99,

101, 104, 117, 136, 142
mautner, Kurt  |  39, 52
mei(y)er, oskar  |  89, 116f.
menge, arthur  |  120
mewes, hermann |  39, 51f., 57, 66
meyer, Konrad  |  143, 146
meyeren, Wilhelm von  |  89, 110, 113
michaelis, hermann  |  39, 52
mie, Gustav  |  109
mittasch, alwin  |  124
mittelhäuser, Käthe  |  110
mölbert, Friedrich  |  104
müller, conrad  |  28
müller, Karl  |  126, 128f.
münter, Friedrich |  89, 110, 113
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mussolini, Benito |  118
mustad, ole  |  126, 129
Nebelung, lars  |  7, 41, 90
Neumann, Kurt  |  96
Nezval, ladislav  |  39, 52, 63
Nipper, heinrich  |  108
Nörrenberg-sudhaus, Walter  |  39, 52,

54f.
Noske, Gustav  |  39, 60f., 65, 120, 141
oesterlen, Friedrich  |  96
osenberg, Werner  |  89, 98, 102, 104f.,

107f., 143
ostermeyer, Günter  |  39, 52, 63
otto, Kurt  |  39, 52, 57f., 140
Papen, Franz von |  121
Paschen, Paul |  110
Passarge, Georg |  39, 52, 57
Perels, Joachim  |  7, 40f., 90
Pfannmüller, helmut  |  28, 89, 98, 102,

134f., 137, 142
Pier, matthias  |  122, 124
Pillewizer, Wolfgang  |  89, 110, 113
Plaut, helene  |  39, 52, 55
Potthoff, hermann  |  96
Prange, Georg  |  56
Quincke, Friedrich  |  126, 129
radbruch, Gustav  |  21, 92f., 132
ramsauer, carl  |  109
richter, ingeborg  |  110
röder, Karl  |  96
roeder, Wolfgang  |  39, 52, 63
rohr, Joachim  |  39, 52
röntgen, Wilhelm conrad  |  137
rosemann, Walter  |  89, 98, 102
rubensohn, erich  |  143
rubo, ernst  |  39, 52, 63
sachs, hans  |  44
samuel, erich  |  39, 52, 55f.
sanden, horst von  |  28, 89, 98f., 102,

142
sander, helmut  |  39, 53, 63

sauckel, Fritz  |  106
sauter, Fritz  |  109
schäfer, heinz  |  39
scharlibbe, otto  |  39, 53, 63
scher(r)er, robert  |  89, 110, 114
schiemann, Günther  |  39, 51f., 102f.,

111
schimanski, michael  |  23
schleicher, Ferdinand  |  50, 89, 98, 102,

107
schlomka, teodor  |  89, 97f., 102–106,

109
schmitt, carl  |  48
schöning, alfred  |  143
schröder, anette  |  14, 23
schulte-drüggelte, Friedrich august  |

122, 124
schulz, Wilhelm  |  89, 98, 103
schwarzer, alfred |  39, 53, 57
schweigmann, Paul  |  89, 98, 103
schwerd, Friedrich  |  108
schwitters, Kurt  |  59
seifert, richard  |  89, 136f.
seitz, Urte  |  39, 53
siegel, Kurt  |  143
siemens, Werner von  |  62
siepmann, harald  |  39, 53, 63
simons, hanns  |  28, 50, 52, 89, 98,

103, 107, 115, 131, 142
slawinski, Friedrich  |  39, 53, 57
sommerfeld, arnold  |  109
spangenthal, hans-Friedrich  |  39, 53,

63
speer, albert  |  114, 146
stalmann, albrecht  |  126, 129–131,

149
stalmann, Karl  |  130
stark, Johannes  |  109
staskiewicz, alfred  |  39, 53, 57
steffens, Frauke  |  14, 23
steiner, Julius  |  143

Per soNeNreGister



alliierter Kontrollrat  |  93f., 99, 148
archiv der Klosterkammer hannover  |

130
archiv der tiB/Universitätsarchiv

hannover  |  7, 24, 41, 53f., 91, 140,
146

Berlin document center  |  24
Bezirksregierung arnsberg |  122
Bezirksregierung hannover  |  119f.,

122
Bezirksregierung Kassel  |  122
Bezirksregierung Köln  |  119
Bezirksregierung magdeburg  |  122
Bremer senat  |  135
Britische militärregierung  |  49, 87,

93f., 97–99, 104f., 110, 112, 114,
116f., 122, 138, 143, 148

Bundesarchiv  |  24, 122
Bundesgerichtshof  |  44
Bundesregierung  |  43, 45
Bundessozialgericht  |  122
Bundestag  |  44
Bundesverfassungsgericht  |  44
Bundesverwaltungsgericht  |  48
chilenisches Unterrichtsministerium  |

123
deutsche akademie der Naturforscher

leopoldina  |  124
deutsche arbeitsfront (daF)  |  103,

106, 112, 117, 136

deutsche demokratische Partei (ddP)  |
119

deutsche evangelische Kirche  |  140
deutsche Kolonialhochschule Witzen-

hausen  |  25
deutsche maschinentechnische Gesell-

schaft  |  139
deutsche reichsbahn  |  138f.
deutsche studentenschaft  |  19, 23f.,

27f., 51, 57f., 64, 94, 143
deutsche volkspartei (dvP)  |  121, 127
deutsches historisches museum  |  44
deutsches röntgen-museum rem-

scheid  |  137
deutschnationale volkspartei (dNvP)  |

120, 136
dozentenschaft  |  27f., 52, 94, 101, 104
evangelische Kirche in deutschland

(eKd)  |  140
evangelisch-lutherische landeskirche

hannovers  |  140
Fachgruppe zentralheizungs- und lüf-

tungsbau  |  128
Freundeskreis der leibniz Universität

hannover  |  145
Geheime staatspolizei (Gestapo)  |  92,

94, 107, 119f., 122
Gesamtdeutscher Block/Bund der hei-

matvertriebenen und entrechteten
(GB/Bhe)  |  121
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stier, erich  |  89, 118, 122
stosberg, hans  |  146
stückelberg-von Breidenbach, ernst |

109
teusch, heinz  |  39, 53, 55
thiele, Paul  |  64f.
thyssen, august junior  |  137
thyssen-Bornemisza, heinrich von  |

137
thyssen-Bornemisza, stefan von  |  89,

137
vierling, albert  |  89, 97–99, 103f.
vierling, oskar  |  89, 98f., 104
vierthaler, ludwig  |  39, 50
Wäldner, christian alexander  |  7, 15,

23, 40f., 90
Wallichs, adolf  |  140f.
Weil, Ulrich  |  39, 53, 55
Weinschel, Bruno |  64
Weiß, herbert  |  39, 53
Weißmann, harry  |  89, 98, 104
Wenckenbach, herbert  |  143
Wessel, Walter  |  109
Wichert, Ulrich  |  39, 53, 55
Wickop, Walter  |  89, 98, 104
Winter, erich  |  89, 110, 114
Wohlwill, andreas  |  39, 53, 55
Woldt, richard  |  39, 51
Wolters, rudolf  |  146

INSTITUTIONENREGISTER

die „technische hochschule hannover“ und die „Universität hannover“ sowie 
deren Fakultäten, institute, sonstige einrichtungen und Gremien sind wegen der
häufigkeit der Nennung in diesem register nicht aufgeführt.



Pädagogische hochschule hannover  |  9
Physikalisch-technische reichsanstalt  |

128
Preußisches ministerium für Wissen-

schaft, Kunst und volksbildung  |
25, 28, 53f., 58, 96, 130

rasse- und siedlungshauptamt 
(rusha)  |  113

reichsamt für Wirtschaftsausbau  |  27
reichsarbeitsdienst  |  54, 56
reichsbund der deutschen Beamten

(rdB)  |  128
reichsdisziplinarkammer hannover  |

140
reichsforschungsrat  |  101, 108
reichsgruppe industrie  |  121
reichskolonialbund (rKB)  |  101, 136
reichsluftschutzbund (rlB)  |  101f.,

106, 109, 112
reichsministerium der Justiz  |  140
reichsministerium für rüstung und

Kriegsproduktion |  146
reichsministerium für verkehr  |  139
reichsministerium für volksaufklärung

und Propaganda  |  111
reichsministerium für Wissenschaft,

erziehung und volksbildung (rem)
|  24f., 28, 54, 57f., 60, 62f., 65, 96,
106, 108, 111, 114–116, 119, 129,
137, 141f., 148f.

reichssicherheitshauptamt (rsha)  |
107

reichsstudentenführung  |  116, 142,
148

reichswirtschaftskammer  |  121
richard-hellmann-stiftung / richard

hellmann Foundation  |  127
schutzstaffel der NsdaP (ss)  |  94,

97, 103f., 107f., 113, 119–121, 137
sicherheits- und hilfsdienst im luft-

schutz (shd)  |  117

sicherheitsdienst des reichsführers-ss
(sd)  |  94, 107f.

siemens-ring-stiftung  |  62
sozialdemokratische Partei deutsch-

lands (sPd)  |  106f.
sozialgericht münster  |  122
stadtrat duisburg  |  136
stadtrat Frankenthal  |  103
stadtrat Gehrden  |  101
stadtrat hannover  |  100, 121
stefan Baron von thyssen-Bornemisza-

stiftung  |  137
stiftung „erinnerung, verantwortung

und zukunft“  |  43
studentenwerk  |  22, 115f., 149
sturmabteilung der NsdaP (sa)  |  28,

54, 57, 97, 102f., 106, 109, 112–
114, 117

technische hochschule aachen  |  22,
25, 129, 138, 140f.

technische hochschule Berlin  |  22, 25,
56, 128, 140

technische hochschule Braunschweig  |
22, 25, 111f.

technische hochschule Breslau  |  25,
59

technische hochschule danzig  |  25,
108f., 111

technische hochschule darmstadt  |
22, 25, 59

technische hochschule dresden  |  25
technische hochschule Graz  |  22, 25
technische hochschule Karlsruhe  |  25,

140
technische hochschule münchen  |  25,

64, 138
technische hochschule stuttgart  |  25
technische hochschule Wien  |  22, 25
technische informationsbibliothek

(tiB)  |  7, 24, 41, 53f., 91, 140, 146
technische Universität münchen  |  64
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Gesellschaft der Freunde und Förderer
des deutschen röntgen-museums
remscheid  |  136f.

Großer Faschistischer rat (italien)  |  118
Gymnasium andreanum hildesheim  |

59
hafenbauamt Pillau  |  128
hannoversche hochschulgemeinschaft  |

22, 62, 121, 126–128, 135, 142
hannoversches Konsistorium  |  130
hanns-simons-stiftung  |  115, 131,

142
hochschule für Gartenbau und landes-

kultur hannover  |  9
hochschule für lehrerinnenbildung

hannover  |  22
industrie- und handelskammer hanno-

ver (ihK)  |  121
internationaler Gerichtshof den haag  |

45
Kanalbauamt ostercappeln  |  128
Kanalbaudirektion essen  |  128
Klosterkammer hannover  |  130, 149
Kraft durch Freude (KdF)  |  117
Kriegsmarine  |  101
Kulturfondsverwaltung hannover  |

130, 149
landgericht hannover  |  139
landgericht Kiel  |  64
langemarck-studium |  22, 103, 112,

114–116, 131, 142, 148f.
lehrerinnenbildungsanstalt hannover |

22
leibniz Universitätsgesellschaft han-

nover |  62, 142
massachusetts institute of technology |

56, 65
Nationale Faschistische Partei (italien)  |

118
Nationalpolitische erziehungsanstalt

Berlin-spandau  |  112

Nationalsozialistische Betriebszellenor-
ganisation (NsBo)  |  102

Nationalsozialistische deutsche arbei-
terpartei (NsdaP)  |  8, 24, 58, 93–
96, 99–104, 106–117, 119–122,
127f., 135, 136f., 140f., 143

Nationalsozialistische opfergemein-
schaft  |  104

Nationalsozialistische studentenkampf-
hilfe (sKh)  |  101, 106

Nationalsozialistische volkswohlfahrt
(Nsv)  |  100–102, 104, 106, 109,
112, 117, 128, 136

Nationalsozialistischer altherrenbund  |
101, 106

Nationalsozialistischer Bund deutscher
techniker / Nationalsozialistischer
Bund deutscher technik (NsBdt)
|  100f., 103f., 106, 127, 129, 136

Nationalsozialistischer deutscher do-
zentenbund (NsddB)  |  27, 94, 96,
98–104, 106–113, 141

Nationalsozialistischer deutscher stu-
dentenbund (NsdstB)  |  24, 27,
64, 94, 103, 116

Nationalsozialistischer lehrerbund
(NslB)  |  112, 141

Nationalsozialistisches Fliegerkorps
(NsFK)  |  101f., 112

Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps
(NsKK) |  97, 117

Niedersächsischer landtag |  121
Niedersächsisches Kultusministerium  |

49, 66
Niedersächsisches landesarchiv  |  24,

64, 122, 130, 139
oberpräsident der Provinz hannover  |

24, 61, 122, 130
oberversicherungsamt münster  |  122
ordnungspolizei  |  117
ostbahn  |  106
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tierärztliche hochschule hannover  |
21, 23, 129

Universität Berlin |  24
Universität Bonn  |  129
Universität Gießen  |  25
Universität Göttingen  |  130
Universität Greifswald  |  122
Universität harvard  |  56, 65f.
Universität heidelberg  |  124, 129
Universität Jena  |  124
Universität Kassel |  25
Universität mainz  |  111
Universität münster  |  137
Universität Prag  |  109, 113
Universität Princeton  |  63
Universität rostock  |  25
Universität Würzburg  |  128
Universität zürich  |  63

verband der centralheizungsindustrie  |
128

verband deutscher elektrotechniker  |
128

verein deutscher chemiker  |  129
verein deutscher ingenieure  |  126,

128, 141
verein deutscher maschinenbau-an-

stalten  |  126f.
verein zur Überwachung der Kraftwirt-

schaft der ruhr-zechen  |  124
vereinte Nationen (UN)  |  44
Wasserstraßendirektion hannover  |

128
Wehrmacht  |  48, 115, 121
zentrale stelle der landesjustizverwal-

tungen zur aufklärung nationalso-
zialistischer verbrechen  |  44
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